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Argumente 2016  Bildung 

Thema CDU-Erblast 
 

 

Hintergrundinformationen 
 
Die Bildungspolitik der CDU hat in über 50 Jahren tiefe Spuren hinterlassen. Im Privaten würde man 
ein solches Erbe vermutlich ausschlagen, in der Politik ist dies nicht möglich. Das stete „Weiter so“ auf 
Kosten der Substanz, im Sparmodus und ohne Mut zu neuen Weichenstellungen hat einen enormen 
Reformstau verursacht und Baden-Württemberg in vielen Bereichen ins Hintertreffen geraten lassen. 
Der Wechsel 2011 war dringend nötig. Als zentrale Versäumnisse können angeführt werden: 
 
1. Trotz gesetzlichem Anspruch keine erkennbaren Ausbaubemühungen im U3-Bereich; 
 
2. Trotz 1.200 Ganztagsschulen im Schulversuch, und damit Vorletzter im Ländervergleich, 
keine gesetzliche Grundlage; 
 
3. Trotz demografischem Schülerrückgang und verändertem Schulwahlverhalten Festhalten am 
dreigliedrigen Schulsystem, besonders zu Lasten des ländlichen Raums. Zufallsgesteuerte 
Schließung von über 25 Prozent aller Haupt- und Werkrealschulen (-338 Standorte); 
 
4. Trotz Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 durch den Bundestag 
genehmigt CDU nur Schulversuch zur Inklusion in fünf Modellregionen ohne zusätzliche Gelder; 
 
5. CDU Bildungsoffensive wie z.B. Absenkung des Klassenteilers an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen ist als Wahlgeschenk nicht über 2011 hinaus durchfinanziert. Dies bedeutet 
eine Deckungslücke von 363 Mio./jährlich oder 3.500 Deputaten; 
 
6. CDU beschließt Schaffung eines integrativen Lehramts aus Haupt- und Realschullehrer-
ausbildung und verschiebt die Klärung der Besoldungsfrage auf unbestimmt; 
 
7. Mittelfristige Finanzplanung der CDU sieht Streichung von über 8.000 KW-Lehrerstellen vor; 
 
8. CDU führt überhastet das 8jährige Gymnasium ein, ohne Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler darauf vorzubereiten; 
 
9. CDU hinterlässt schlechteste Krankheitsreserve im Ländervergleich; 
 
10. Baden-Württemberg ist trauriger Spitzenreiter beim Zusammenhang von Bildungsherkunft und 
Bildungserfolg sowie Spitzenreiter bei den monatlichen Ausgaben der Eltern für zusätzliche private 
Nachhilfe (131 Euro/Monat nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung 2010). Somit erscheint das 
Verfassungsziel nach Art 11, I Landesverfassung Baden-Württemberg massiv gefährdet: „Jeder junge 
Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner 
Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung.“ 
 
Grün-Rot hat binnen 5 Jahren sämtliche dieser Hinterlassenschaften aufgearbeitet: 
 
1. 2012 Pakt für Familie mit den Kommunen: eine 68%ige Landesbeteiligung an den Kosten für 
die Unterhaltung von Krippen führt zu einem steten Ausbau der U3 Betreuung. Das Ergebnis: 2015 ist 
Baden-Württemberg Spitzenreiter. Auf eine vollzeitbeschäftigte Kita-Fachkraft kommen in Baden-
Württemberg durchschnittlich 3,1 ganztags betreute Krippen- oder 7,7 Kindergartenkinder. Günstiger 
sind die Personalschlüssel in keinem anderen Bundesland; 
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2. 2014 Einigung mit den Kommunen: Bessere Ausgestaltung einer gesetzlich verankerten 
Ganztagsgrundschule und Grundstufe an Förderschulen mit besserer Ressourcenausstattung; 
 
3. 2012 Gesetzliche Verankerung der Gemeinschaftsschule und 2014 Verankerung der 
regionalen Schulentwicklung im Schulgesetz im Sinne eines Zwei-Säulen-Modells; 
 
4. 2015 Abschaffung der Sonderschulpflicht und gesetzliche Einführung eines qualifizierten 
Elternwahlrechts über die inklusiven Beschulung sowie Einigung mit den Kommunen über Ausgleich 
eines finanziellen Mehrbedarfs; 
 
5. 2012 ff: Finanzielle Absicherung der Bildungsoffensive über den Wahltag hinaus; 
 
6. 2015: Entscheidung über Besoldungsfrage des neuen Sekundarstufenlehrers. Dieser wird 
künftig nach A13 eingruppiert, orientiert sich an höherer Besoldung des bisherigen Realschullehrers; 
 
7. 2014: Lehrerstellenbedarf wird stetig anhand der konkreten Schülerzahlenentwicklung ermit-
telt. Dies bedeutet keinen Stellenabbau 2015, vielmehr Ausbau wegen steigender Flüchtlingszahlen; 
 
8. 2012: Schaffung eines Modellversuchs G9 an 44 Standorten zur Erprobung eines Abiturs in 
zwei Geschwindigkeiten, Ausweitung der Poolstunden am Gymnasium(+1,7) und 2016 Reform des 
Bildungsplans. Praktiker erstellen Diskussionspapier Gymnasium 2020 über Formen einer besseren 
individuellen Förderung am Gymnasium; 
 
9. Seit 2012 Ausweitung der festen Krankheitsreserve um 400 Deputate, Schaffung eines 
Feuerwehrfonds zur Abdeckung flexibler Unterrichtsausfälle. Rekordeinstellungen im Bildungsbereich. 
So konnte beispielsweise das strukturelle Unterrichtsdefizit an beruflichen Schulen halbiert werden 
(von 4,4% auf 2,3 %), oder der Ausbau der Inklusion und der Ganztagsschulen gestemmt werden; 
 
10. Kostenlose Ganztagsschule im Grundschulbereich und an Gemeinschaftsschulen sowie 
Ausweitung der Poolstunden an Realschulen und Gymnasien für individuelle Förderung, 2012 
Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung, ebenfalls seit 2012 Landesbeteiligung an der 
Schulsozialarbeit. Zudem wird der neue Bildungsplan 2016 die Mobilität zwischen den Schularten 
weiter verbessern. Des Weiteren wurden die Studiengebühren abgeschafft! 
 
 
Fazit:  
Die grün-rote Landesregierung hat das Schulwesen fit für die Zukunft gemacht, sowohl strukturell als 
auch finanziell. Mit den Reformen und Investitionen setzt sie auf eine gezielte Verbesserung der 
Bildungschancen und auf mehr Bildungsgerechtigkeit. Bildungsausgaben in einem rohstoffarmen 
Land sind Investitionen in die Zukunft.  
 
Der Bildungsfinanzbericht 2014 des Statischen Bundesamts belegt, dass die öffentlichen Bildungs-
ausgaben bereits mit dem grün-roten Regierungsantritt erkennbar steigen. Sie lagen im Jahr 2012 
bereits mit 11,41 Milliarden um rund 800 Millionen über dem Wert von 2011. Erstmals in der 
Geschichte des Landes durchbricht der Einzelplan 4 des Kultusministeriums im Jahre 2016 die 
Grenze von 10 Milliarden Euro! Dies sind 1,25 Milliarden mehr als zum Zeitpunkt der Regierungs-
übernahme. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Bildungsfinanzbericht 2014 
Artikel im „Staatsanzeiger“: Kultusetat überschreitet erstmals 10-Milliarden-Grenze 
 
 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/BildungKulturFinanzen/Bildungsfinanzbericht1023206147004.pdf?__blob=publicationFile
http://www.staatsanzeiger.de/politik-und-verwaltung/nachricht/artikel/kultusetat-wird-erstmals-zehn-milliarden-grenze-uebertreffen/
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Frühkindliche Bildung 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
Im Pakt für Familie haben wir mit den Kommunen vereinbart, dass das Land zukünftig 68 Prozent der 
Betriebsausgaben für einen Krippenplatz fördert. Die Zuweisungen stiegen demnach von 129 (2011) 
Millionen Euro auf 469 Mio. Euro (2012). 2015 betragen diese 610 Mio. Euro und 2016 voraussichtlich 
auf 795 Mio. Euro. In der Kindertagespflege steigen die Landeszuschüsse anteilig von 12 Mio. Euro. 
2011 auf 48 Mio. Euro 2015. Landesweit befinden sich zum 1. März 2015 - 28 Prozent aller Kinder 
unter 3 Jahren in einer Kindertagesbetreuung. Das sind 78.700 Kinder. Der Anteil der Kinder unter 3 
Jahren in Tagespflege an allen Kinder dieser Altersgruppe liegt 2015 bei 3,6 Prozent. Demnach sind 
über 31 Prozent der U3-Jährigen in einer frühkindlichen Betreuung. 
  
Ein weiterer Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit liegt in der Ausweitung der Sprachförderung. So 
stieg die Förderung auf derzeit 21 Mio. (2015). Weitere Mittel in Höhe von 3,7 Mio. Euro bzw. 1,2 Mio. 
Euro wurden für die Förderung von Flüchtlingskindern zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im 2. 
Nachtrag haben wir die Mittel für die Sprachförderung nochmals um 3 Millionen Euro für weitere 
Sprachfördermaßnahmen im vorschulischen Bereich erhöht. Ferner werden wir für die 
Weiterentwicklung von Kitas zu Kinder- und Familienzentren mit 1 Million Euro unterstützt werden. 

Wir sind in Abstimmung mit den Verbänden in der Erzieherausbildung mit der Praxisintegrierten 
Ausbildung (PIA) 2012 einen neuen Weg gegangen, den steigenden Personalbedarf zu bedienen. 
Durch die duale, dreijährige PIA mit einer monatlichen Ausbildungsvergütung in Höhe von 
durchschnittlich 800,- Euro zeigt sich, dass wir auch mehr männliche Bewerber und Quereinsteiger 
aus anderen Berufen gewinnen für den Erzieherberuf gewinnen können. Über 1400 Schülerinnen und 
Schüler befinden sich 2015 in der PIA-Ausbildung. Rund 500 haben diese im Sommer 2015 
erfolgreich abgeschlossen. 
 
Auf eine vollzeitbeschäftigte Kita-Fachkraft kommen in Baden-Württemberg durchschnittlich 3,1 
ganztags betreute Krippen- oder 7,7 Kindergartenkinder. Günstiger sind die Personalschlüssel in 
keinem anderen Bundesland. Damit ist es gelungen neben einem starken Ausbau auch die Qualität zu 
verbessern. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die Vorgängerregierung hat die Herausforderungen für einen erfolgreichen U3 Ausbau verschlafen. 
Trotz bevorstehendem Rechtsanspruch gab es eine viel zu geringe Dynamik im Ausbau der 
Krippenplätze sowie eine schlechte Versorgungssituation in zahlreichen Städten und Gemeinden. 
Ferner hat Schwarz/Gelb sehenden Auges die Ausbildungskapazitäten im Bereich der 
Erzieherinnenausbildung nicht frühzeitig an die erkennbaren Erfordernisse angepasst.  
 
Zur teilweisen Refinanzierung der hohen Investitionen in die frühkindliche Bildung wurde die 
Grunderwerbssteuer auf 5 Prozent angehoben. 
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Angriffe der CDU 
 
Die CDU wirft uns vor, das Programm Bildungshäuser zu stoppen. Richtig ist, wir haben die 
Bildungshäuser weitergeführt und haben ein Interesse erkennbare Erfolge in der Fläche umzusetzen. 
32 der insgesamt 194 Bildungshäuser werden durch das Transferzentrum für Neurowissenschaften 
und Lernen in Ulm (ZNL) wissenschaftlich bis zum Sommer 2015 begleitet. Wir werden nach 
Auswertung der wissenschaftlichen Evaluation erörtern, wie wir aus dem Modell ein Regelangebot 
machen können. Derzeit gilt, dass die bestehenden Bildungshäuser weiter geführt werden.  
 
Kernproblem der CDU-Politik war, dass sich das Programm nur auf wenige Standorte beschränkte 
und für die Fläche keine Gelder vorhanden waren. Der Übergang ist aber für alle Kinder wichtig und 
nicht nur für wenige. Deshalb haben wir zeitnah allen Grundschulen eine Kooperationsstunde zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Ländermonitor 2015 Bertelsmann-Stiftung 
Pakt für Familie 
Kultusministerium Baden-Württemberg – Frühe Bildung 
Bildungsberichterstattung: Frühkindliche Bildung in Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laendermonitor.de/typo3conf/ext/jp_downloadslm/pi1/download.php?datei=fileadmin/contents/downloads/start_aktuelles/PM_08_15_lm-fruehkind_bw.pdf&ftype=pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/Altdaten/202/Anlage_Pakt_fuer_Familien_mit_Kindern.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/Altdaten/202/Anlage_Pakt_fuer_Familien_mit_Kindern.pdf
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Frueje+Bildung
http://www.schule-bw.de/entwicklung/bildungsberichterstattung/themenhefte/themenheft_fruehkindliche_bildung_2013/


10 

 

  

Argumente 2016  Bildung 

Thema Grundschulempfehlung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Mit der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung haben wir Elternrechte gestärkt und die 
Zusammenarbeit von Grundschullehrer/innen und Erziehungsberichtigen auf eine neue Basis gestellt. 
Im Mittelpunkt steht nun das gemeinsame Gespräch über die Entwicklung des Kindes und nicht das 
Feilschen um Noten im Kommabereich. Zudem wurden die Beratungsangebote für Eltern ausgeweitet. 
Man stellt inzwischen fest, dass Eltern ihre neue Verantwortung sehr bewusst wahrnehmen und sich 
trotz der freien Schulwahl in 8 von 10 Fällen weiterhin an der Grundschulempfehlung orientieren. 
Denn eine Grundschulempfehlung gibt es ja weiterhin. 
Der Wegfall der Verbindlichkeit hat zugleich ein potentielles Instrument für die Zementierung von 
Bildungschancen nach sozialer Herkunft abgeschafft. Denn wissenschaftliche Studien belegen, dass 
sog. „sekundäre Herkunftseffekte“ bestehen. Demnach beeinflusst der sozioökonomische Status der 
Eltern bzw. Schüler signifikant die Empfehlungen der Lehrkräfte, trotz vergleichbarer Leistungsfähig-
keit der Schüler, - zum Nachteil sozioökonomisch schwächer gestellter Bevölkerungsgruppen. 
 
Hintergrundinformationen 
 
In 10 von 16 Bundesländern gibt es keine verbindliche Grundschulempfehlung. Die Empfehlung selbst 
ist in der wissenschaftlichen Forschung als Diagnoseinstrument umstritten. Die Treffergenauigkeit, 
dass ein Schüler den prognostizierten Abschluss erreicht, liegt bei 50 Prozent. Denn einerseits 
verfügen Lehrkräfte über keinerlei hellseherische Fähigkeiten und zugleich gestalten sich Entwick-
lungsprozesse bei Schülern derart komplex, dass eine Fortschreibung bisheriger Lernleistungen nur 
sehr eingeschränkt möglich ist. Durch den Wegfall der Verbindlichkeit bekräftigt Grün-Rot den 
politischen Willen nach einem längeren gemeinsamen Lernen und ermöglicht einen Aufstieg durch 
Bildung ohne Umwege bereits innerhalb der Sekundarstufe I.  
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU hat sich trotz interner Querelen dazu durchgerungen, nicht mehr zur verbindlichen 
Grundschulempfehlung zurückzukehren. Sie fordert stattdessen ein „verpflichtendes Beratungs-
gespräch“. Ein solches Beratungsverfahren gibt es allerdings bereits. 
Die CDU spricht sich für die verpflichtende Weitergabe der Grundschulempfehlung an weiterführende 
Schulen aus. Richtig ist, dass Eltern die Empfehlung vorzeigen können, aber nicht müssen. Die CDU 
möchte durch die Hintertür den Datenschutz aushebeln und Schulen die Möglichkeit eröffnen, Schü-
lern voreingenommen zu begegnen und zu schubladisieren. Schüler brauchen eine individuelle Förde-
rung. Der jeweilige Bedarf sollte aber nicht anhand eines „Kreuzes“ auf einem Formblatt abgeleitet 
werden, sondern über Kompetenzfeststellungstests durch die weiterführende Schule ermittelt werden. 
Die CDU behauptet, dass durch die Aufhebung der verbindlichen Grundschulempfehlung die Zahl der 
Sitzenbleiber in der Orientierungsstufe (5. und 6.Klasse) massiv angestiegen sei. Richtig ist, dass kein 
systemischer Effekt nachweisbar ist. So beträgt die Klassenwiederholerquote an 40 Prozent der 
Gymnasien im Schuljahr 2012/13, dem ersten Jahr nach Freigabe der Grundschulempfehlung, null 
Prozent.  
 
Weitere Materialien 
 
Beratungsverfahren in der Grundschule nach Wegfall der Verbindlichkeit 
Studie: Schulformwechsel in Deutschland 
 
 

http://www.kultusportal-bw.de/site/pbs-bw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/zzz_pdf/Beratungskonzept.pdf
https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/Lehre/SoSe2013/Internat_vgl_Bildungsforschung/Schulformwechsel_in_Deutschland_Bertelsmann.pdf
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Ganztagsgrundschule 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
46 Jahre lang hat sich die CDU geweigert, die steigende Nachfrage nach Ganztagsschulen in ein 
Gesetz zu überführen. Stattdessen hat sie über 1.200 Schulversuche genehmigt. Baden-Württemberg 
war 2011 das Bundesland mit der niedrigsten Ausbauquote im Ganztagsbereich. Eltern und Schul-
träger hatten keine Rechtssicherheit.  
 
Durch die Verankerung der Ganztagsgrundschule und der Förderschule im Schulgesetz hat Grün-Rot 
endlich verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen, die Ausstattung verbessert und die Flexibilität 
erhöht. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: Zum Schuljahr 2015/16 steigt die Zahl der 
öffentlichen Ganztagsgrundschulen auf 515 der rund 2.400 Grundschulen. Dies entspricht einem Plus 
gegenüber 2011/12 (339) von über 50 Prozent. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Unser Ziel: Bis 2023 sollen 70 Prozent der Grundschulen im Land ein Ganztagsschulangebot 

ermöglichen. Die Landesregierung investiert für den Ausbau bis zu 1.920 Deputate bei den 
Grundschulen und bis zu 143 Deputate bei den Förderschulen - je nach Wahlverhalten der 
Schulträger. Dem Maximalaufwand von rund 1.920 Deputaten würde rund 147 Millionen zuzüglich 
10,6 Millionen Euro für die Grundstufen der Förderschulen pro Jahr entsprechen. 
 

• Die Ganztagsschule kann nachweislich zu mehr Bildungsgerechtigkeit und einer besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. 
 

• Die gesetzliche Verankerung erfolgte auf Basis einer Einigung mit den Kommunalen 
Landesverbänden. Ihnen zufolge hätte es eine solche Einigung mit Schwarz-Gelb nie gegeben. 
 

• Mit der Möglichkeit zur Monetarisierung von Deputatsstunden und der Vereinbarung mit 
zahlreichen Verbänden haben wir darüber hinaus ein Finanzierungskonstrukt für qualitativ gute 
Kooperationen von GTS und Zivilgesellschaft geschaffen (1 Deputatsstunde = 1.800 Euro). 

 
 

 

Angriffe der CDU 
 
Die CDU hat sich beim Thema Ganztagsschule selbst Untätigkeit und Mutlosigkeit vorgeworfen. Nun 
kritisiert man nicht die Ganztagsschule als solche, sondern bei der Ausgestaltung die fehlende 
Flexibilität bzw. den Zwang und die mangelnde Ressourcenausstattung.  
 
Richtig ist: Die Opposition verwechselt Flexibilität mit Beliebigkeit. Ganztagsschulen sind jedoch kein 
„Bällebad bei Ikea“, sondern basiert auf einem rhythmisierten, pädagogischen Konzept. Schulen 
brauchen Planungssicherheit und einen verbindlichen zeitlichen Rahmen. Flexibilität gibt es bei der 
Organisationsform dennoch. So können Schulen zwischen der offenen oder der gebundenen Form 
sowie zwischen den Zeitmodellen 3 oder 4 Tage à 7 oder 8 Zeitstunden wählen.  
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Auch für den ländlichen Raum und kleine Grundschulen ist eine GTS möglich. Denn die Mindestgröße 
von 25 Kindern kann auch klassenübergreifend erreicht werden. Ferner hat sich die Ausstattung mit 
zusätzlichen Lehrkräften für den Ganztagsbetrieb gegenüber dem Status Schulversuch verbessert. Im 
alten Modellversuch bekam eine GTS pro Klasse für 4 Tage à 8 Std. acht zusätzliche Deputats-
stunden für den Ganztag, mit dem Gesetz sind es nun 12 Deputatsstunden (+4). Die Schulleitung 
erhält jetzt eine zusätzliche Deputatsstunde zur Koordinierung von Kooperationen. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Informationen des Kultusministeriums zur Ganztagsschule 
Broschüre der SPD-Landtagsfraktion zur Ganztagsschule (kostenlos bestellbar als gedrucktes Heft) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ganztagsschule-bw.de/
http://fraktion.bawue.spd.de/cgi-sub/fetch.php?id=899
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Gemeinschaftsschule 
 

 

Erfolgsbilanz 
 

 

 

 

 

 
Für das Schuljahr 2016/17 liegen dem Kultusministerium rund 30 Anträge vor. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Pädagogische Gründe für Gemeinschaftsschulen: Längeres gemeinsames Lernen, mehr 

Ganztagsangebote, mehr Inklusion, mehr individuelle Förderung, mehr Bildungsgerechtigkeit; 
• Schulstrukturelle Gründe für Gemeinschaftsschulen: Rückläufige Schülerzahlen, verändertes 

Schulwahlverhalten, Erhalt eines möglichst wohnortnahen, weiterführenden Schulangebots im 
ländlichen Raum; 

• Gemeinschaftsschulen wurden maßgeblich von Lehrerinnen und Lehrern gefordert, um mehr 
Pädagogische Freiheiten zuzulassen; 

• Grundsätzliche Befürworter: DGB, GEW, Handwerkskammertag, IHK Stuttgart, Städtetag, 
Landeselternbeirat, Landesschülerbeirat, Landesschulbeirat, Prof. Anne Sliwka (Uni-Heidelberg), 
Prof. Thorsten Bohl (Uni-Tübingen); 

• Antrag auf eine Gemeinschaftsschule kann nur auf Wunsch des Schulträgers eingereicht werden. 
Rund ein Drittel der Städte und Gemeinden haben dies mit Zustimmung der CDU getan. 

 
 
Angriffe der CDU 
 
• CDU behauptet die GMS werde gegenüber anderen Schularten bevorteilt: 
Richtig ist, dass der rechnerisch benötigte „Lehrerwochenstundenbedarf je Schüler“ quasi dem der Haupt-
/Werkrealschule (HS/WRS) entspricht und sich nur gering von Gymnasium (GY) und Realschule (RS) 
unterscheidet (HS/WRS: 1,51; RS: 1,38; GY: 1,48; GMS: 1,59). Des Weiteren verbessert sich der Wert bei den 
Realschulen durch die Steigerung der Poolstunden ab 2015/16. 
Richtig, ist dass der Sachkostenbeitrag (SKB) für die GMS in Abstimmung mit den kommunalen Landesver-
bänden sich zeitlich befristet an der Kostenentwicklung der Haupt- und Werkrealschule orientiert, bis ein 
eigenständiger Richtwert ermittelt werden kann. Aufgrund dem Verhältnis von sinkenden Schülerzahlen und 
hohen Fixkosten liegt der SKB für die Haupt-/Werkrealschulen deutlich über dem der Realschulen und 
Gymnasien (2015: HS/WRS/GMS: 1312 Eur, RS: 651 Eur, GY: 680 Eur). Eine Diskrepanz gab es schon bei 
Schwarz-Gelb. Der SKB wird nach einem statistischen Verfahren bestimmt und nicht politisch festgesetzt. 
• Die CDU behauptet, dass das Lernen in heterogenen Gruppen Schüler und Lehrer überfordere. 
Richtig ist, dass die Einführung einer Schulart einen Entwicklungsprozess durchläuft und Verbesserungen wie an 
anderen Schulen kontinuierlich erforderlich sind. Die Hirnforschung hat jedoch klar belegt, dass Lernen ein 
höchst individueller Prozess und nicht im Gleichschritt erfolgt. Darauf reagieren GMS und andere Schularten. 
 
 
 

Entwicklung von Schul- und Schülerzahlen an den öffentlichen GMS in BW 

 
Schuljahr Anzahl Schulen Anzahl Schüler 
2012/2013 42 2.063 
2013/2014 131 8.564 
2014/2015 215 20.294 
2015/2016 271 34.960 
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• Die CDU behauptet, dass die Landesregierung ein Gutachten über die GMS „unter Verschluss halte“. 
Hierbei handelt es sich um einen Zwischenbericht zu 2 Schulklassen von Nov. 2014, der seitens der 
Begleitforschung nur der Geschwister-Scholl-Schule (und nicht dem KM) für schulinterne 
Qualitätsentwicklungsprozesse vertraulich zur Verfügung gestellt wurde und keine Allgemeingültigkeit besitzt. 
Die im Auftrag des Kultusministeriums erstellte Wissenschaftliche Evaluation zur Qualität der GMS wird noch vor 
der Landtagswahl veröffentlicht. Am 25.09.2015 musste die FAZ eine Gegendarstellung veröffentlichen. 
• CDU betont, sie würde in der Regierungsverantwortung keine weitere GMS genehmigen und das 

gymnasiale Niveau aus der GMS verbannen.  
Diese Positionierung ist eine „Kriegserklärung“ an den ländlichen Raum, da in Anbetracht sinkender Schüler-
zahlen nur durch Zusammenschluss von Schularten ein attraktives und wohnortnahes Schulangebot aufrecht-
erhalten werden kann. Die CDU hat selbst kein schlüssiges Konzept aufweist, sondern setzt auf möglichst frühe 
Leistungsdifferenzierung in getrennten Zügen.Wenn nicht nach Klasse 4, dann spätestens nach Klasse 6. 
 
 

Zitate von CDU-Landtagsabgeordneten über die Gemeinschaftsschule 
 
Friedlinde Gurr-Hirsch MdL ist von der Umsetzung der Gemeinschaftsschule „Wolf-von-Gemmingen“ 
und insbesondere vom überdurchschnittlichen Engagement der Lehrerschaft beeindruckt 
http://www.gurr-hirsch.de/lokal_1_1_638_Wolf-von-Gemmingen-Gemeinschaftsschule.html 
14.02.2014 
 
Monika Stolz MdL: Mit viel Engagement bereitet Schulleiter Högenauer den Einstieg in die Gemein-
schaftsschule zum neuen Schuljahr vor. Die guten räumlichen Voraussetzungen in Dietenheim 
erleichtern neue Wege des Lernens. Die Gemeinschaftsschule soll den Schulstandort sichern. 
http://www.dr-monika-stolz.de/index.php?ka=1&ska=1&idn=110 
26.07.2013 
 
Sabine Kurtz MdL: Frau Kurtz war sehr interessiert und nutzte den Besuch zu einem regen Gedan-
kenaustausch mit Schulleitung, Lehrern, Elternvertretung und Schülern. Beeindruckt war sie von der 
Arbeitshaltung der Schüler und der guten Atmosphäre im Haus (Gemeinschaftsschule Weissach) 
http://www.weissach.de/upload/20140129_weissach_aktuell.pdf 
29.01.2014 
 
Thomas Blenke MdL: „Die (Gemeinschafts-)Schule in Neubulach hat sich sehr positiv entwickelt und 
ihr interessantes, eigenes Profil gefunden, ist aber ein Sonderfall“ 
http://www.thomas-blenke.de/index.cfm?fuseaction=pressefach&detail=321 
26.11.2012 
 
Guido Wolf MdL: „Ich habe den Eindruck, es gibt gut funktionierende und von motivierten Lehrern 
getragene Gemeinschaftsschulen.“ (Besuch an der Gemeinschaftsschule Aldingen) 
Schwäbische Zeitung ,19.02.2014 
 
Ullrich Lusche MdL: Zwar habe auch er selbst als Mitglied des Lörracher Gemeinderats der 
Einführung der Gemeinschaftsschule zugestimmt, dies jedoch nur, „da sie von vielen Seiten 
gewünscht wurde“. 
Zeitung „Die Oberbadische“, 28.11.2014 
 
Volker Schebesta MdL: „Eine CDU-geführte Landesregierung sollte deshalb aus meiner Sicht nach 
2016 nicht von den Gemeinschaftsschulen verlangen, dass sie ihr Konzept grundlegend ändern.“ 
http://volker-schebesta.de/index.php/component/phocadownload/category/2-
sonstiges?download=45:gedanken-zur-bildungspolitik-nach-2016 
September 2014 
 
 
 
 
 

http://www.gurr-hirsch.de/lokal_1_1_638_Wolf-von-Gemmingen-Gemeinschaftsschule.html
http://www.dr-monika-stolz.de/index.php?ka=1&ska=1&idn=110
http://www.weissach.de/upload/20140129_weissach_aktuell.pdf
http://www.thomas-blenke.de/index.cfm?fuseaction=pressefach&detail=321
http://volker-schebesta.de/index.php/component/phocadownload/category/2-sonstiges?download=45:gedanken-zur-bildungspolitik-nach-2016
http://volker-schebesta.de/index.php/component/phocadownload/category/2-sonstiges?download=45:gedanken-zur-bildungspolitik-nach-2016
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CDU Wahlprogramm 2016 
 
• Die CDU attestiert der Gemeinschaftsschule in ihrem Wahlprogramm in Zeile 758: „Die Ge-
meinschaftsschule ist gescheitert“ 
• Das Angebot der CDU in den folgenden Ausführungen, die Gemeinschaftsschule weiterzu-
entwickeln, ist vergiftet.  
 
 
Tatsächlich will die CDU den Ausbau der Gemeinschaftsschule stoppen, den pädagogischen Kern des 
Konzeptes - den gemeinsamen Unterricht- auflösen, die gebundene Ganztagsschule verwässern und 
das Erreichen des Abiturs verhindern. 
 
• Die GEW spricht zu Recht von einer niveau- und perspektivlosen Bildungspolitik der CDU. 
Schulen im Land brauchen Ruhe und Zeit für Entwicklung und keine Störfeuer und Verunsi-cherung. 
• Die CDU Basis tobt. Denn über ein Drittel der Gemeinschaftsschule wurden von CDU 
geführten Gemeinden beantragt. Tendenz steigend. Günther Bächle, CDU–Chef im Enzkreis bringt 
den Unmut auf den Punkt:„ Meinen Wolf, Hauk und Co. nur die Wähler der Grünen und der Roten 
würden ihre Kinder auf die Gemeinschaftsschule schicken. Es sind auch Schwarze, die sich Ihre 
Schule nicht kaputt reden lassen …. Quelle www.guenther-baechle.de/blog/index.php, 19.08.2015 
 
 
Weitere Materialien 
 
Schulgesetz mit Anhörungsergebnissen 
Informationen zum Antragsverfahren und pädagogischen Konzept 
Film der Landesregierung zur Gemeinschaftsschule 
Richtigstellung der Forschergruppe zur Evaluation der GMS zu einem angeblichen Geheimgutachten 
(Artikel von Heike Schmoll in der FAZ vom 16.08.2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guenther-baechle.de/blog/index.php
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/1000/15_1466_D.pdf
http://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Gemeinschaftsschule
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/vielfalt-mach-schlauer-ein-besuch-an-einer-gemeinschaftsshule/
http://www.uni-tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1450366102&hash=f0bc02008e9f121dfbf9a82d4cac64930cea4d5d&file=fileadmin/Uni_Tuebingen/Fakultaeten/SozialVerhalten/Insitut_f%C3%BCr_Erziehungswissenschaft/Dokumente/Schulp%C3%A4dagogik/Richtigstellung_Schwaebisches_Himmelfahrtskommando.pdf
http://www.uni-tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1450366102&hash=f0bc02008e9f121dfbf9a82d4cac64930cea4d5d&file=fileadmin/Uni_Tuebingen/Fakultaeten/SozialVerhalten/Insitut_f%C3%BCr_Erziehungswissenschaft/Dokumente/Schulp%C3%A4dagogik/Richtigstellung_Schwaebisches_Himmelfahrtskommando.pdf
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Regionale Schulentwicklung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Seit 1973 gab es keinerlei Fortschreibung einer Regionalen Schulentwicklung. Grün-Rot hat hingegen 
auf die Verunsicherung bei Schulen und Schulträgern schnell und pragmatisch reagiert.  
 
Gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden wurde 2014 unter Grün-Rot eine grundsätzliche 
Einigung über die Verankerung der Regionalen Schulentwicklung im Schulgesetz getroffen. So gelten 
zukünftig Mindestschülerzahlen bei der Gründung von weiterführenden Schularten.  
 
Um ein entsprechend wohnortnahes Schulangebot zu erhalten, müssen Schulträger miteinander ins 
Gespräch kommen und sich auf eine Regionale Schulstruktur einigen. 93 Prozent von bislang 125 
Verfahren zur Regionalen Schulentwicklung erfolgen im Konsens unter den unterschiedlichen 
Schulträgern (Stand August 2015). 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die Abkehr vom bisherigen dreigliedrigen Schulsystem gründet sich auf einem starken Schülerrück-
gang und einem veränderten Schulwahlverhalten. Dieser Trend ist seit zwei Jahrzehnten erkennbar. 
 
Um ein möglichst zahlreiches wohnortnahes Schulangebot in der Fläche zu erhalten, gilt es mehrere 
Schulabschlüsse unter einem Dach anzubieten. Unser langfristiges Ziel ist es, ein Zwei-Säulen-
System, bestehend aus Gymnasium und einer integrativen Säule (Gemeinschaftsschule, Realschule) 
zu etablieren.  
 
Hauptakteur der Regionalen Schulentwicklung ist der Schulträger. Im Rahmen eines intensiven 
Dialogs der Beteiligten vor Ort gilt es, eine tragfähige Lösung über die „Schullandschaft mit Zukunft“ 
zu erarbeiten. Das Kultusministerium entscheidet nur im Dissens. 
 
Eine Nachhaltigkeit weiterführender Schulen ist bei der Neueinrichtung gegeben, wenn diese in der 
Eingangsstufe voraussichtlich mindestens 40 Schülerinnen und Schüler haben. Für die Neueinrich-
tung allgemein bildender Gymnasien liegt die Mindestschülerzahl bei 60 Schülern. Ebenso viel 
Schüler müssen für die Gründung einer Sekundarstufe II an einer Gemeinschaftsschule in Klassen-
stufe 9 prognostiziert werden.  
 
Die Mindestschülerzahlen gelten für Neugründungen. Für bestehende Schulstandorte gilt ein 
Bestandsschutz. Eine kritische Größe ist erst erreicht, wenn die Schule in zwei aufeinander folgenden 
Jahren weniger als 16 Schülerinnen und Schüler in der Eingangsklasse aufweist und keine Regionale 
Schulentwicklung stattfindet. Von der Aufhebung wird abgesehen, wenn ein entsprechender 
Bildungsabschluss in zumutbarer Erreichbarkeit nicht angeboten wird. 
 
Grundschulen sind von der Regionalen Schulentwicklung nicht berührt! Es gilt auch weiterhin der 
Grundsatz: Kurze Beine, Kurze Wege. Für berufliche Schule gilt eine eigene Rechtsverordnung 
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Angriffe der CDU 
 
Die CDU bezeichnet das Gesetz zur Regionalen Schulentwicklung als „Schulschließungsprogramm“. 
 
Richtig ist, die CDU hat jahrelang zugesehen, wie die Haupt- und Werkrealschulen und die Schulen im 
Ländlichen Raum unkontrolliert in die Knie gehen. So ging die Zahl der Haupt-/Werkrealschulen von 
2000 bis 2011 von über 1.200 auf rund 860 zurück. Das ist unterlassene Hilfeleistung durch Unfähig-
keit. Das dogmatische Festhalten am dreigliedrigen Schulsystem verhinderte eine nachhaltige Weiter-
entwicklung  
 
 
Weitere Materialien 
 
Gesetz zur Regionalen Schulentwicklung mit Anhörungsergebnissen 
Regierungserklärung des Kultusministers zur Regionalen Schulentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/5000/15_5044_D.pdf
http://www.kultusportal-bw.de/webadmin/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Regionale%20Schulentwicklung/Regierungserkl%C3%A4rung_RSE.pdf
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Realschule 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
Wir haben erstmals der Realschule zusätzliche Poolstunden zur individuellen Förderung zugeteilt. 
Zunächst 1,5 dann 2,2. Seit dem Schuljahr 2015/16 sind es 6 Poolstunden pro Zug. Des Weiteren ist 
ein schrittweiser Aufwuchs auf 10 Poolstunden bis zum Schuljahr 2018/19 bereits beschlossen. 
 
Seit 2014/15 können alle Realschüler optional in Klassenstufe 9 bereits an der Hauptschulabschluss-
prüfung für Schulfremde teilnehmen. Ab dem Schuljahr 2016/17 bietet die Realschule auch auf 
regulärem Wege den Hauptschulabschluss an und entwickelt sich damit zu einer integrativen Schulart 
weiter.  
 
Mit der Einführung der Kompetenzanalyse 2013/14 an Realschulen mit anschließender individueller 
Förderung bzw. Stundentafelerweiterung erhalten die Realschulen weitere 2 Lehrerwochenstunden 
pro Zug. 
 
Das Angebot der bilingualen Züge an Realschulen wird sukzessive um 2 Standorte pro Schuljahr bis 
zum Erreichen des Ziels von 20% aller landesweiten Realschulen ausgebaut 
 

 
Hintergrundinformationen 
 
Realschulen sind weiterhin fester Bestandteil der Schullandschaft und zukünftig Teil der integrativen 
Säule in einem Zwei-Säulen Modell. Durch die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft galt es 
der Realschule neue Optionen und Entwicklungsperspektiven zu ermöglichen. Das neue Konzept 
sieht eine gemeinsame Orientierungsstufe in den Klasse 5 und 6 vor. Wobei die Versetzungsentschei-
dung nach Klasse 5 ausgesetzt wird. Noten gibt es weiterhin.  
 
Nach Klasse 6 unterrichtet die Realschule Schüler in einer Klasse auf zwei möglichen Lernniveau-
stufen, die entweder auf den Haupt- oder Realschulabschluss vorbereiten. Verbessern oder ver-
schlechtern sich die Schulleistungen können die Schüler zum jeweiligen Schulhalbjahr das Lernniveau 
wechseln. Eine Trennung der Schüler nach Niveaustufen ist in einem begrenzten Umfang in den 
Fächern Mathematik, Deutsch und der 1, Fremdsprache möglich. Schüler, die in Klasse 9 den Haupt-
schulabschluss machen, sollen im Anschluss die Möglichkeit erhalten, an der Schule ebenfalls den 
Realschulabschluss machen zu können. 
 
 
 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Schüler-Lehrer-Koeffizient an den öffentlichen und privaten 
Realschulen in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2010/2011 bis 2014/2015 

Schuljahr 
Anzahl Schülerinnen und  

S h l  
Schüler je  
L h k ft* öffentlich privat Öffentlich privat 

2010/2011 231.946 13.406 17,6 16,9 
2011/2012 231.181 13.825 17,2 16,3 
2012/2013 229.633 14.470 17,0 17,0 
2013/2014 224.569 14.781 16,7 16,0 
2014/2015 216.713 14.918 16,5 15,7 

*) Vergütete Wochenstunden der Teilzeit- und sonstigen Beschäftigten (einschl. der Ermäßigungen und Anrechnungen) sowie 
die Überstunden der vollzeitbeschäftigten Lehrkräfte wurden in Vollzeitlehrer-Einheiten umgerechnet. Statistisches Landesamt 
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Das Konzept wurde durch das Kultusministerium mit Unterstützung der GEW und der 
Direktorenvereinigung der Realschulen entwickelt. Es ist eine Reaktion auf die sinkenden 
Schülerzahlen und soll zugleich verhindern, dass der Hauptschulabschluss ausschließlich an der 
Gemeinschaftsschule angeboten wird. Für Lehrkräfte besteht durch die Niveauunterscheidung die 
Möglichkeit einer differenzierten Bewertung, ohne alle Schüler über einen Kamm scheren zu müssen. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU spielt sich als Retter der Realschulen auf und wirft uns vor, dass wir die Realschule 
gegenüber der Gemeinschaftsschule benachteiligen. Richtig ist, in der eigenen Regierungszeit besaß 
die Realschule keine Aufmerksamkeit und selbst in der Opposition gibt es keinerlei konkrete 
Aussagen, ob und in welcher Höhe die Realschulen zusätzliche Mitteln (Lehrer, Poolstunden) erhalten 
sollen.  
 
Richtig ist auch, dass Grün-Rot erstmals in der Schulgeschichte den Realschulen Poolstunden für 
eine individuelle Förderung bereitgestellt hat und die Zahl der Poolstunden schrittweise auf 10 erhö-
hen wird. 
 
Die CDU wirft uns vor, mit der Weiterentwicklung der Realschule und dem Anbieten des Hauptschul-
abschluss aus der Realschule eine Gemeinschaftsschule „light“ zu machen.  
 
Richtig, dass sich die Vorstellungen der CDU gegenüber dem Regierungskonzept nur in einem Punkt 
von Grün-Rot unterscheiden. Während Grün-Rot möglichst den Bildungsweg bis zur 8 Klasse offen 
halten will, möchte die CDU bereits nach Klasse 6 in Gewinner und Verlierer schubladisieren und 
Züge einrichten. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Schulgesetz zum Realschulkonzept mit Anhörungsergebnissen 
Homepage des Kultusministeriums: Weiterentwicklung der Realschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/7000/15_7134_D.pdf
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Themen/Weiterentwicklung+Realschulen
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Gymnasium 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Die grün-rote Landesregierung hat die Poolstunden für individuelle Förderung an Gymnasien von 10 
Stunden pro Zug um 1,7 auf 11,7 Stunden erhöht.  
 
Des Weiteren halten wir an der Eigenständigkeit des Gymnasiums fest und bilden dies durch einen 
eigenen Bildungsplan 2016 ab. Das Gymnasium ist fester Bestandteil eines Zwei-Säulen-Modells. Im 
Gegensatz zu den Schularten der integrativen Säule bereitet das Gymnasium nur auf einen Schul-
abschluss vor - die allgemeine Hochschulreife - und unterrichtet Schülerinnen und Schüler auf dem 
sog. erweiterten Niveau (E-Niveau). 
 
Mit der Einführung des Schulversuchs „Abitur in Zwei Geschwindigkeiten“ wurde die Kritik an der 
überhasteten Einführung des achtjährigen Gymnasiums aufgegriffen. Die Resonanz an den 44 
Modellstandorten gibt uns Recht. Im Zweifel entscheidet sich die überwiegende Mehrheit der Eltern für 
das Abitur in 9 Jahren. Wir möchten aber mit dem Schulversuch keine pauschale Rückkehr zu G9 
einleiten. Wir versprechen uns vielmehr insbesondere Hinweise auf die Verbesserung von G8. Über 
die Zukunft des Modellversuchs wird nach Evaluation in der nächsten Legislatur entschieden.  
 
Die Schullandschaft ist im Wandel. Dieser Entwicklung darf sich auch das Gymnasium, als Schulart, 
die von der Mehrheit der Grundschüler nachgefragt wird, nicht entziehen. Die SPD-Landtagsfraktion 
stützt daher die Vorgehensweise des Kultusministerium, die pädagogischen Herausforderungen und 
mögliche Antworten durch Praktiker, teilweise aus den Gymnasien selbst, vorweg zu diskutieren und 
in einem Arbeitspapier (Gymnasium 2020) festhalten zu lassen.  
 
Nicht alles findet unsere politische Zustimmung (etwa eine spät beginnende Fremdsprache in der 
Oberstufe). Dennoch helfen Denkverbote, wie sie die Opposition sich selbst verordnet nicht weiter. So 
findet eine Diskussion über die gezielte Förderung leistungsstärkerer Schüler ebenso unsere 
Unterstützung wie die Einführung von Coachingstunden, um Schüler regelmäßig über ihre aktuellen 
Lernfortschritte zu informieren und ihnen mögliche Hilfestellungen zu ermöglichen. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Der Philologenverband, insbesondere sein Vorsitzender, agiert offensiv gegen die grün-rote 
Schulpolitik. Der CDU-nahe Landeschef Bernd Saur warnt gar vor einer deutlichen Absenkung des 
gymnasialen Niveaus unter Grün-Rot. Ginge es nach dem Willen der Verbandsspitze, würde das 
Gymnasium keinerlei pädagogische Anpassungen benötigen und sich beispielsweise von den 
Anforderungen einer zieldifferenten Inklusion freisprechen.  
 
Die FDP wirft der grün-roten Landesregierung gar vor, das Gymnasium abschaffen zu wollen. 
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Angriffe der CDU 
 
Die CDU brandmarkt jegliche Überlegungen zur Weiterentwicklung des Gymnasiums und fürchtet um 
dessen Qualität und Zerschlagung. Richtig ist, dass auch Gymnasien ein Recht, ja eine Verantwortung 
haben, auf die aktuellen pädagogischen Herausforderungen eigene Antworten zu formulieren. 
 
Die CDU hat in ihrem Wahlprogramm betont, dass sie eine Wahlfreiheit für G8 oder G9 unterstützt. 
Dies deckt sich mit dem Kurs des Philologenverbands. Damit gesteht sie indirekt die eigenen Fehler 
der Vergangenheit bei der Einführung von G8 ein und widerspricht zugleich ihrer Forderung nach 
einer Stärkung der beruflichen Gymnasien oder der Realschulen. Allerdings bleibt die CDU im 
Ungefähren, wenn es Nachfragen bezüglich der zusätzlichen Kosten und deren Deckung gibt. 
 
Die CDU führt die These ins Feld, dass durch den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung 
das Niveau am Gymnasium sinkt und die Zahl der Klassenwiederholungen steigt. Richtig ist, dass in 
147 Gymnasien (das entspricht immerhin 40 Prozent aller Gymnasien!) in den Schuljahren 2012/13 
und 2013/14 in Klasse 5 alle Schüler/innen das Klassenziel erreicht haben. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Informationen des Kultusministeriums zum Gymnasium 
Schulversuch Abitur in Zwei Geschwindigkeiten 
Pressemitteilung zur Debatte über Arbeitspapier Gymnasium 2020 
 
 
Zusatzinfos zum Konzept Gymnasium 2020 
 
Das interne Arbeitspapier des Kultusministeriums befasst sich mit grundsätzlichen Reformschritten 
des Gymnasiums, die aus Sicht der Fachabteilung die Stellung des Gymnasiums in Baden-
Württemberg auch in der Zukunft festigen sollen. Erstellt wurde das Konzept im Rahmen mehrerer 
Arbeitssitzungen der Arbeitsgruppe Gymnasium 2020, an der neben Mitarbeitern des KM auch 
externe Beteiligte (Landeselternbeirat, Landesschulbeirat) beteiligt waren - nicht aber die GEW oder 
der Philologenverband. 
 
Im Arbeitskreis "Gymnasium 2020" arbeiteten von Februar 2013 bis Februar 2014 7 Schulleiterinnen 
und Schulleiter von öffentlichen Gymnasien,1 Schulleiter einer Gemeinschaftsschule,1 Vertreter der 
Direktorenvereinigungen, 1 Vertreter der Gymnasialseminare, 1 Vertreter Landesschulbeirat,1 
Vertreter Landeselternbeirat, 1 Vertreter Landesschülerbeirat, 1 Vertreter der Regierungspräsidien, 
1 Vertreter des Landesinstituts für Schulentwicklung sowie Mitarbeiter des Fachreferats „Gymnasium“ 
(Ref. 36) des Kultusministeriums.  
 
Das Konzept setzt auf eine Profilierung der bisherigen Stärken des Gymnasiums als Schulart, die 
theoretisches Lehren und Lernen gleichermaßen als wünschenswerte Merkmale hervorhebt. So sollen 
die Unterrichtsmethoden auch zukünftig den Schwerpunkt auf forschendes und wissenschaftsorien-
tiertes Fragen legen. Ein Festhalten am Selbstverständnis des Gymnasiums als allgemeinbildende 
Schulart, die auf ein Studium vorbereitet, ist augenscheinlich 
 
Nur am Rande geht das Konzept auf eine zukünftig veränderte Pädagogik und Fachdidaktik ein, die 
im Mittelpunkt der Lehramtsreform steht. Keinerlei Aussagen enthält das Konzept zu den Themen 
Inklusion, stärkere Berufs- und Studienorientierung, Bildungsgerechtigkeit, Ganztagsschule oder die 
Zusammenarbeit mit Eltern. Demgegenüber unternimmt das Konzept den Versuch einer klaren 
Abgrenzung zum pädagogischen Profil der Gemeinschaftsschule und bezeichnet binnendifferen-
zierende Lernformen und Leistungsdifferenzierung als nachrangige Faktoren der Unterrichtsqualität. 
 
 
 

http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Gymnasium
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwjHqojdpr_IAhWJ3iwKHQ5ECHo&url=http%3A%2F%2Fwww.kultusportal-bw.de%2Fsite%2Fpbs-bw%2Fget%2Fdocuments%2FKULTUS.Dachmandant%2FKULTUS%2Fimport%2Fpb5start%2Fpdf%2FSchulversuch.pdf&usg=AFQjCNHIoqT_YTZ6tCxhgcwH9pWoV1Heqw&bvm=bv.104819420,d.bGg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/gymnasium-ist-tragende-saeule-unsere-bildungssystems/
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Schulstrukturell macht das Konzept Vorschläge zu einer Reform der Oberstufe, die ab Klasse 10 
beginnt. Demnach soll die Klassenstufe 10 klarer als bisher als Bestandteil der Abiturvorbereitung 
hervorgehoben werden und durch die Bezeichnung OS 1 ersetzt werden. Das Konzept macht 
außerdem Vorschläge zum verbesserten Übergang von Gemeinschaftsschülern und Realschülern 
nach Klasse 10.  
 
Insgesamt sei das Konzept ressourcenneutral umzusetzen. Eine Ausnahme bildet der Vorschlag zur 
Bestimmung sog. Lerncoaches. Dies sind Lehrkräfte, die den Schüler im Laufe seiner Schulzeit (5-12) 
als persönlicher Ansprechpartner dienen sollen. Für eine flächendeckende Einführung veranschlagt 
das Konzept einen Mehrbedarf von 456 Deputate (ca. 27 Mio. Euro). 
 
Auf besondere Kritik bei den beruflichen Schulen sorgt der Vorschlag in der Oberstufe, analog zu den 
beruflichen Schulen, eine sog. spätbeginnende Fremdsprache anzubieten. Berufliche Schulen sehen 
diesen Vorschlag als Konkurrenzangebot und lehnen diesen strikt ab. Hintergrund des Vorschlags war 
die Überlegung, das Gymnasium für Gemeinschaftsschüler zu öffnen, die in Klasse 6 nicht die zweite 
Fremdsprache gewählt hatten 
 
 
Politische Bewertung:  
Das Papier Gymnasium 2020 ist als internes Arbeitspapier des Kultusministeriums zu betrachten und 
wurde nicht mit den Regierungsfraktionen abgestimmt. So wird der Vorschlag für eine spätbeginnende 
Fremdsprache seitens der Regierungsfraktionen und des Kultusministers strikt abgelehnt. Bezüglich 
weiterer vorgeschlagener Reformschritte bspw. Einführung der Lerncoaches oder Reform der 
Oberstufe wurde bisdato kein politischer Entscheidungsprozess in Gang gesetzt. 
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Berufliche Schulen 
 

 

Erfolgsbilanz 
 

• Grün-Rot hat das strukturelle Defizit in der Unterrichtsversorgung nahezu halbiert: 
2010/11: 4,4 Prozent; 2011/12: 4,1 Prozent; 2012/13: 2,6 Prozent; 2013/14: 2,2 Prozent;  
2014/2015: 2,3 Prozent.  
 

• Bei den beruflichen Schulen wurden im Schuljahr 2015/16 Einstellungsmöglichkeiten im Umfang von 
1.347 Deputaten zur Verfügung gestellt. Insbesondere durch 247 Neustellen für die Flüchtlings-
beschulung, 22 Neustellen für Inklusion und 100 Deputate zusätzlicher Abordnungen von Gymnasial-
lehrkräften liegt das Stellenkontingent 2015 damit neuerlich deutlich oberhalb der Stellenfreisetzungen 
(936 Deputate).  

• Die Bugwelle der Lehrkräfte an beruflichen Schulen konnte in der laufenden Legislaturperiode 
zunächst im Anstieg abgebremst und zuletzt sogar zwei Mal in Folge abgebaut werden. 

• Wir haben die Kapazitäten der beruflichen Gymnasien massiv ausgeweitet, so dass zahlenmäßig 
Angebot und Nachfrage faktisch übereinstimmen. Mit insgesamt 150 zusätzlichen Eingangsklassen, 
die in ihrem Endausbau einem Unterrichtsvolumen von etwa 750 Deputaten entsprechen, entspricht 
die aktuelle Aufnahmekapazität zum Schuljahr 2014/2015 ca. 92 Prozent der zum Bewerbungs-
zeitpunkt vorliegenden Bewerbungen. Dieser Wert lag 2010 noch bei ca. 69 Prozent. 

• An 20 Beruflichen Gymnasien besteht die Möglichkeit, bereits nach Klasse 7 auf die sechsjährige 
Aufbauform zu wechseln und bis zum Abitur durchzustarten. 

• Wir haben einen Modellversuch in Abstimmung mit der Wirtschaft und Gewerkschaften initiiert, den 
direkten Übergang von Absolventinnen und Absolventen der allgemein bildenden Schulen in das 
duale Ausbildungssystem zu verbessern („AV Dual“).  

• Aus Mitteln zur Umsetzung der Enquete-Empfehlungen sind mittlerweile 104 öffentliche berufliche 
Schulen erfolgreich als AZAV zertifiziert und damit ein Teil der dort angebotenen Bildungsgänge als 
Maßnahmen der Arbeitsförderung zugelassen. Zum Schuljahr 2015/16 können rund 380 von der 
Bundesagentur für Arbeit geförderte Auszubildende in Mangelberufen (beispielsweise Altenpflege, 
Kinderpflege, Erzieher) aufgenommen werden.  

• Wir haben die Zahl der Berufsvorbereitungsklassen für Deutsch als Fremdsprache (VOBA) an 
aktuellen Bedarf angepasst. 2011/12: 10 Klassen; 2015/16 mehr als 300 und werden diese 
bedarfsorientiert ausweiten. 

• Wir haben im Zuge der Regionalen Schulentwicklung die beruflichen Schulen und die Belange des 
regionalen Ausbildungsplatzangebots in einer eigenen Rechtsvorschrift berücksichtigt. So gelten für 
Fachklassen der Berufsschule besondere Planungsgesichtspunkte bezüglich der Mindestgröße für die 
Einrichtung (20 Schüler gegenüber 24 für die meisten anderen Schularten) und längere Fristen für die 
Aufhebung von Kleinklassen. Zudem muss bei der Bewertung der zumutbaren Erreichbarkeit mit 
berücksichtigt werden, inwieweit der Fachklassenstandort Einfluss auf das Berufswahlverhalten der 
Schüler und damit auf die Attraktivität der jeweiligen Ausbildung hat. 
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• Wir haben das Programm ‚Kooperative Berufsorientierung‘ (KooBO) zur beruflichen Orientierung und 
Berufsvorbereitung an allgemein bildenden und beruflichen Schulen gestartet. Im Schuljahr 2015/2016 
profitieren in Baden-Württemberg über 3.000 Schülerinnen und Schüler in rund 250 Projekten von 
diesem Angebot. Mit dem Praxisbezug flankiert das KooBO-Programm die Leitperspektive Berufliche 
Orientierung in den künftigen Bildungsplänen und liefert wichtige Anregungen für das neue 
Unterrichtsfach Wirtschaft / Studien- und Berufsorientierung. Das Projekt KooBO wird vom Land 
getragen und vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und der Regionaldirektion Baden-Württemberg 
der Bundesagentur für Arbeit mit 14,6 Millionen Euro gefördert. 
 

• Mit insgesamt knapp 2 Mio. Euro fördern wir den Einsatz von Tablets im Unterricht an Beruflichen 
Schulen. Insgesamt 40 berufliche Schulen mit rund 5400 Schülerinnen und Schüler werden an dem 
Schulversuch teilnehmen. Im Schuljahr 2015/16 erproben die ersten zwölf Schulen im Rahmen eines 
wissenschaftlich begleiteten Schulversuchs den positiven Effekt von Tablets auf Lernprozesse. 
 

• Wir haben 4 Mio. Euro zur Förderung von "Lernfabriken 4.0" an beruflichen Schulen zur Verfügung 
gestellt. An ausgewählten Standorten werden praxisnahe Lernumgebungen mit intelligenten 
Maschinen und digital vernetzten Prozessen eingerichtet, um den angehenden Fachkräftenachwuchs 
praxisnah auf die Anforderungen der Industrie 4.0 vorzubereiten. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Über ein Drittel der Hochschulzugangsberechtigungen werden in Baden-Württemberg über die 
beruflichen Gymnasien erreicht. Das ist bundesweit Spitze. Etwa ein Drittel aller beruflichen 
Gymnasiasten deutschlandweit befindet sich in Baden-Württemberg. Insbesondere Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund gelingt über den Weg der beruflichen Gymnasien der Zugang zu 
einem Studium. Zugleich werden wir international für unsere duale Ausbildung bewundert. 
 
Unterschieden werden die Beruflichen Schulen, vollzeitschulische Angebote (bspw. berufl. 
Gymnasien, Berufskollegs) und Berufsschulen als Teil der Dualen Ausbildung. Jugendliche, die keinen 
Ausbildungsberuf erlernen, unterliegen ebenfalls der Berufsschulpflicht bis zu 18. Lebensjahr. Darüber 
hinaus kann die Schule ältere Schülerinnen und Schüler bis zum 20. Lebensjahr aufnehmen. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU wirft uns vor, wir würden das Angebot der beruflichen Schulen im ländlichen Raum 
ausdünnen. Richtig ist, aufgrund kontinuierlich rückläufiger Schülerzahlen gilt es das zukünftige 
Schulangebot nachhaltig in enger Kooperation mit Ausbildungsbetriebe und Wirtschaftsverbänden zu 
gestalten. Den Rahmen bildet die Verordnung zur Regionalen Schulentwicklung für berufliche 
Schulen. Geklärt ist inzwischen auch die Finanzierung der Unterbringungskosten für den Block-
unterricht. Die Zuschüsse des Landes, die Berufsschüler für die Internatskosten während des 
Blockunterrichts erhalten, sollen ab dem Schuljahr 2016/2017 verdoppelt werden. Statt bislang 6 Euro 
sollen 12 Euro Zuschuss je Tag zur finanziellen Unterstützung bei einer auswärtigen Unterbringung 
bereitgestellt werden. Mit den erhöhten Zuschüssen stärken wir die berufliche Ausbildung. 
 
Die CDU warnt vor einer Akademisierung und einer Abwertung der beruflichen Ausbildung. Richtig ist, 
dass wir mit dem Ausbildungsbündnis unter der Federführung von Wirtschaftsminister Nils Schmid 
gemeinsam mit der Wirtschaft an einer Aufwertung der Dualen Ausbildung arbeiten. Beim "Bildungs-
monitor 2014" des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln belegt die berufliche Bildung in Baden-
Württemberg bundesweit den zweiten Platz; mit dem geringsten Anteil vorzeitig abgebrochener 
Ausbildungen sogar den ersten Platz. Die Jugendarbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ist mit derzeit 
2,8 Prozent nicht nur im europaweiten Vergleich, sondern auch innerhalb Deutschlands außer-
gewöhnlich niedrig. 
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Die CDU behauptet, dass wir mit der gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule die 
Existenz der beruflichen Gymnasien gefährden. Richtig ist, dass es nur eine geringe Zahl an eigen-
ständigen gymnasialen Oberstufen an der Gemeinschaftsschule geben wird. Vielmehr sollten die 
beruflichen Gymnasien die Chance nutzen, als natürlicher Kooperationspartner der Gemeinschafts-
schule zu agieren.  
 
Im Gegenzug ist der CDU vorzuhalten, dass ihre Pläne für eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 die 
beruflichen Gymnasien in einem wesentlich größeren Umfang treffen. Mehr Wahlfreiheit bei weniger 
Schüler kann nicht funktionieren. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Rechtsverordnung zur Regionalen Schulentwicklung an beruflichen Schulen 
Animationsfilm wirbt für berufliche Ausbildung 
Informationen zum Ausbildungsbündnis 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/31_03_2015+Regionale+Schulentwicklung+berufliche+Schulen/?LISTPAGE=344894
https://www.youtube.com/watch?v=KnGAsGrTn0o&feature=player_embedded
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/niedrige-jugendarbeitslosigkeit-dank-starkem-dualen-ausbildungssystem/
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Privatschulen 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
Insgesamt stiegen die Zahlungen des Landes an Privatschulen von 671 Mio. Euro (2011) auf 812 Mio. 
Euro (2015) an. Neben leicht steigenden Schülerzahlen ist dieser Anstieg in erster Linie durch die 
Anhebung der strukturellen Förderung zu erklären. Der nächste Erhöhungsschritt ist im Haushalt für 
2016 mit einer Jahreswirkung von 16 Millionen eingeplant. Im Zuge der Verhandlungen zum 2. Nach-
tragshaushalt ist ein weiterer, zusätzlicher Erhöhungsschritt von 17 Millionen Euro vorgesehen. 
Gemäß dieser aktuellen Planung würden die Privatschulen mindestens 78 Prozent der Kosten eines 
Schülers an einer öffentlichen Schule refinanziert bekommen. Damit werden die Zuschüsse in der 
laufenden Legislaturperiode strukturell um insgesamt 72,5 Millionen Euro jährlich erhöht. Diese Zahlen 
belegen: Wir stehen auch weiterhin für eine faire Finanzausstattung und für die anzustrebende 
Kostendeckung von 80 Prozent. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Am 18.12.2013 haben Kultusministerium und Privatschulverbände vereinbart, dass das Land die die 
Landesszuschüsse schrittweise anhebt, um einen Kostendeckungsgrad von 80 Prozent zu gewähr-
leisten. Im Gegenzug haben sich die Privatschulen bereit erklärt, bei Übernahme von verbeamteten 
Lehrkräften künftig eine pauschale Versorgungsabgabe von 20 Prozent zu leisten. Dies gilt für Neu-
einstellungen. Bis dato hatten die Privatschulen als Arbeitgeber keinerlei Versorgungslasten zu 
tragen. Bereits Schwarz-Gelb hatte diese Kostenbeteiligung 2005 beschlossen, diese aber trotz 
Kabinettsbeschluss nicht umgesetzt. Trotz der Einigung empfinden insbesondere kirchliche Träger die 
finanzielle Belastung als zu hoch. 
 
Ein Urteil des Staatsgerichtshofs von Juni 2015 fordert eine Neubetrachtung der seit 1990 gültigen 
Privatschulfinanzierung. Die SPD-Landtagsfraktion regt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe unter 
Beteiligung der Privatschulen an und wird diesen Prozess eng begleiten. Bis 1. August 2017 fordert 
das Gericht eine verfassungskonforme Ausgestaltung. Bis dahin gilt der Status Quo. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die Opposition ist bemüht, die erhöhten Landeszuschüsse zu relativieren. Denn der Kostendeckungs-
grad wird im Turnus von drei Jahren anhand der fortlaufenden Kosten für einen Schüler im öffent-
lichen Schulsystem neu bestimmt. Durch die steigenden Kosten im öffentlichen Schulsystem hat sich 
der relative Kostendeckungsgrad trotz steigender Zuschüsse im neuen Privatschulbericht 2015 
gesenkt und würde im direkten Vergleich unter dem relativen Kostendeckungsgrad von 2011 liegen. 
Durch die zusätzliche Erhöhung im 2. Nachtrag wird dies ausgeglichen und das Niveau auf 78 Prozent 
angehoben – eine Verbesserung gegenüber 2011 relativ und absolut. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Artikel der Stuttgarter Zeitung: Einigung 2013 mit den Privatschulen 
Urteil des Staatsgerichtshofs 2015 zur Privatschulfinanzierung 
Pressemitteilung des Kultusministeriums zum 2. Nachtragshaushalt 
 
 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.finanzierung-geklaert-privatschulen-und-land-einigen-sich.1a27370c-ca18-4be8-a388-cac8aef02e04.html
http://stgh.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stgh/dateien/150706_1VB130-13_Urteil.pdf
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/29_10_2015+Massnahmen+zweiter+Nachtrag/?LISTPAGE=344894
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Unterrichtsversorgung 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
2011/2012:  

• Streichung von 711 Lehrerstellen zurückgenommen; 
2012/2013:  

• 3.300 freiwerdende Lehrerstellen (durch Ausscheiden des Doppeljahrgangs G8/9 im System 
belassen); 

• Gewährung einer Kooperationsstunde Kindergarten - Grundschule (rd. 90 Deputate); 
• Einführung schrittweise Erhöhung der Poolstunden an Realschulen: +1,5 

Lehrerwochenstunden/Zug 2012/13, +0,7 LWS/Zug 2013/14 , +3,8 LWS/Zug 2015/16; 
• Erhöhung der Poolstunden an Gymnasien: +1 LWS je Zug 2012/13, +0,7 LWS je Zug 2013/14 

(2015 insgesamt 11,7 LWS je Zug); 
• 2012 und 2013 Erhöhung der festen Krankheitsreserve um je 200 Stellen auf 1666; 

2013/2014 
• Bereitstellung eines jährlichen „Feuerwehrfonds“ für flexible Vertretungskräfte: 74 Mio. (2015); 
• Einführung der Kompetenzanalyse an Realschulen mit anschließender individueller Förderung 

bzw. Stundentafelerweiterung um 2 LWS je Zug; 
2014/2015:  

• Halbierung des Unterrichtsdefizits an beruflichen Schulen von 4,4 % (2011) auf 2,2 % (2014); 
• neues Ganztagsschulkonzept für Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen mit 

verbesserter Ressourcenausstattung; 
• Stetige Erhöhung der Lehrerdeputate für Inklusion (2014/15: 200, 2015/16: 200); 

2015/2016: 
• Stärkung der Bildungsreformen und Herausforderungen (Ganztag, Inklusion, Flüchtlinge) 

haben Vorrang vor einem Stellenabbau. Zukünftige Lehrerbedarfsprognose richtet sich 
anhand der konkreten Schülerprognose des Statistischen Landesamts aus, die im Turnus von 
zwei Jahren erscheint; 

• Rekordeinstellung von fast 6.000 Lehrkräften. 900 Lehrerstellen für Umsetzung bildungspoliti-
scher Reformen u.a. 180 Deputate zur gezielten Förderung von Kindern u.a. mit Lese-, Recht-
schreibschwierigkeiten an der Grundschule sowie 562 Deputate für die Beschulung von 
Flüchtlingen. 

Bilanz: Insgesamt hat sich die Lehrer-Schüler-Relation in den letzten vier Jahren kontinuierlich verbes-
sert und ist damit bundesweit eine der besten. Die letzten Vergleichsdaten besagen, dass rechnerisch 
auf knapp 15 Schüler ein Lehrer kommt. Die jeweiligen Werte nach Schularten unterscheiden sich 
nach oben bzw. nach unten. 
 
Tabelle: Verhältnis Schüler/Lehrer in Baden-Württemberg 
Bildungsbereich/Schulart 2010 2011 2012 2013 

Allgemein bildende und  
berufliche Schulen 

  15,1 14,8 14,7 14,6 

 
Quelle: KMK (2015) 
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Der Unterrichtsausfall ist in allen Schularten auf niedrigem Niveau konstant. Dieser wird anhand einer 
repräsentativen Auswahl von Schulen für das ganze Land hochgerechnet. 
 

Schulart 
Unterrichtsausfall im Pflichtunterricht gegenüber Stundenplan in % 

47. Woche 2014 46. Woche 2013 46. Woche 2012 46. Woche 2011 

Grundschule 0,71) 0,6 0,7 0,8 

Werkreal-/Hauptschule 2,8 1,8 2,7 2,6 

Realschule 3,0 3,8 3,3 3,4 

Förderschule (SOS) 1,5 1,1 1,5 1,5 

Gymnasium 3,7 3,2 4,8 3,8 

Gemeinschaftsschule (Sek. I) 0,8 1,02) 0,42) . 

Berufliche Schulen 3,9 5,0 3,1 3,2 

Zusammen 2,9 3,1 2,9 2,8 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Der Koalitionsvertrag besagt, dass zur Finanzierung notwendiger Mehrausgaben Haushaltsmittel ver-
wendet werden, die aufgrund sinkender Schülerzahlen frei werden. Es ist der SPD-Landtagsfraktion 
zu verdanken, dass dieser Grundsatz durchgesetzt wurde. Dies war auch ein finanzieller Kraftakt, 
denn CDU und FDP hinterließen die Erblast eines bereits geplanten künftigen Stellenabbaus im 
Umfang von 8.055 Stellen sowie eine Deckungslücke in ihrer eigenen „Qualitätsoffensive Bildung“ von 
weiteren 3.547 Stellen. Zusammen macht das 11.602. Im Juli 2014 wurde entschieden, diesen 
geerbten Abbaupfad zu verlassen. Im Haushaltsjahr 2015 werden keine Lehrerstellen mehr abgebaut. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Nach Juli 2014 hat die Kritik der Opposition an der Unterrichts- bzw. Lehrerversorgung massiv 
nachgelassen. Bis dahin warf sie der Regierung vor, die Sparmaßnahmen umzusetzen, die sie selbst 
verursachte. 
 
Erhebliche Kritik musste die grün-rote Landesregierung für die Verschiebung der Altersermäßigung 
einstecken. Richtig ist: die Altersermäßigung wurde nicht in ihrem Umfang gekürzt. Vielmehr wurde 
die Anspruchsdauer aufgrund eines künftig höheren Pensionseintrittsalters (wie bei allen übrigen 
Beamten/Angestellten) angepasst.  
 
 
Weitere Materialien 
 
Kultusministerkonferenz zur Schüler-Lehrer-Relation 
Homepage des Kultusministeriums zur Lehrereinstellung 2015/16 
 

 

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Statistik/Dokumentationen/Schueler_je_Lehrer_nach_Laendern_2013.xlsx
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/10_09_2015+_+Lehrereinstellung+zum+neuen+Schuljahr/?LISTPAGE=344894
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Inklusion 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
2011 übernahm Grün-Rot einen Modellversuch „Schulische Bildung von jungen Menschen mit Behin-
derung“. Eine Erprobung in fünf Schwerpunktregionen ohne zusätzliche Finanzmittel war die einzige 
Reaktion auf die Ratifizierung des Artikels 24 der UN-Behindertenrechtskonvention durch den Bun-
destag 2009. 
 
Seit 2015 gibt es nun eine Schulgesetzänderung und keine Inklusion zum Nulltarif. Bis 2022 sollen in 
Stufen bis zu 1.300 zusätzliche Sonderpädagogen eingestellt werden. Bedarfsgrundlage ist eine er-
wartete Inklusionsquote von 28 Prozent. Für die ersten Jahre wurde der Aufwuchs mit 200 Deputaten 
jährlich festgelegt. Der zusätzliche Einstellungskorridor entspricht dabei nahezu dem Maximum der 
ver-fügbaren Absolventinnen nach Abzug der erforderlichen Wiederbesetzungsstellen durch 
landeseigene Ausbildungsstätten. Personalkosten inkl. Privatschulen in Höhe von 108.806.000 Euro 
bis Schuljahr 2022/2023. 
 
Ferner wurde in Verhandlungen eine Verständigung mit den Vertretern der kommunalen Seite 
erreicht. Diese sieht vor, dass das Land eine vollständige Kostenübernahme im Bereich des Schul-
baus übernimmt, sofern eine Entscheidung der Bildungswegekonferenz diese Investition auslöst. 
Ferner beteiligt sich das Land an Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe, Assistenz-
leistungen oder der Schülerbeförderung, ohne diese jedoch als konnexitätsrelevant anzuerkennen. 
Hierfür werden über 102 Millionen Euro bis 2018 landesseits bereitgestellt. Sollten die tatsächlichen 
Kosten mehr als 10 Prozent der Annahmen überschreiten, erklärt sich das Land zusätzlich bereit, 
weitere Ausgleichszahlungen zu leisten.  
 
Ferner haben sich Land und Kommunen verständigt, eine Evaluation der Kosten bis 2018 durchzu-
führen und auf dieser Basis die getroffenen Annahmen zu konkretisieren bzw. zu korrigieren. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die Änderungen greifen zum Schuljahr 2015/16. Ein qualifiziertes Elternwahlrecht ersetzt die bisherige 
Sonderschulpflicht. Eltern haben einen Rechtsanspruch, neben der Sonderschule auch ein Schul-
angebot an einer allgemeinbildenden Schule für ihr Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu 
wählen zu dürfen. Der Anspruch auf eine konkrete Schule ist allerdings nicht möglich.  
 
Eltern werden im Rahmen einer Bildungswege-Konferenz über unterschiedliche Schulangebote für ihr 
Kind informiert. An dieser Konferenz beteiligten sich neben Schulverwaltung auch kommunale 
Sachkosten- und Leistungsträger. Im Dissensfall kann die Schulverwaltung über den Schulort 
entscheiden 
 
Sog. gruppenbezogenen Angebote an der Regelschule sollen ein durchgehendes Zwei-Pädagogen-
Prinzip ermöglichen. Der sonderpädagogische Förderbedarf wird individuell festgestellt. 
 
Sonderschulen entwickeln sich zu sog. Sonderpädagogischen Förder- und Beratungszentren (SBBZ) 
weiter. Diese werden als gleichwertiges Angebot fortgeführt. Die Fortführung sog. Außenklassen ist 
ebenfalls möglich. Zugleich wird die Einrichtung gruppenbezogener Lösungen favorisiert. 
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Inklusion ist eine Aufgabe für alle Schularten. Der Einrichtung von sog. Schwerpunktschulen, wie sie 
etwa der Städtetag vorschlägt, wird eine klare Absage erteilt. Dennoch kann Inklusion nur schrittweise 
realisiert werden. Aber schrittweiser Aufbau erforderlich. 
 
Im Rahmen der zukünftigen Ausbildung müssen alle angehenden Lehrkräfte sich mit Inklusion befas-
sen. Zugleich bleiben die Studiengänge der Sonderpädagogik erhalten. Des Weiteren gibt es um-
fangreiche Fort-Weiterbildungsangebote für aktive Lehrkräfte. 
 
Im Rahmen der zukünftigen Ausbildung müssen alle angehenden Lehrkräfte sich mit Inklusion 
befassen. Zugleich bleiben die Studiengänge der Sonderpädagogik erhalten. Des Weiteren gibt es 
umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote für aktive Lehrkräfte. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Kaum in der Opposition, fordert die CDU wohlfeil mehr Geld für Inklusion und mehr Geld für 
Privatschulen.  
 
Richtig ist: Die CDU ist die Verantwortung gegenüber der Inklusion in ihrer Regierungsverantwortung 
schuldig geblieben. Kommunen, Schulverwaltung und Schulen empfanden die Ausgestaltung des 
Schulversuchs unter der CDU als völlig unzureichend. So zählten Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf an der allgemeinen Schule nicht zum Klassenteiler, Sonderschulen mussten Sonder-
pädagogen aus ihrem eigenen Personalbudget ohne Kompensation abordnen und die kommunale 
Seite blieb vollends auf möglichen Mehrkosten für Schülerbeförderung, Schulbau oder Assistenz-
leistungen sitzen. Ebenso erhielten die Privatschulen keinerlei zusätzliche Gelder. Mit Einbringung der 
Schulgesetzänderung durch die grün-rote Landesregierung wurden diese eklatanten Planungsfehler 
korrigiert. 
 
 
Weitere MaterialienS 
 
Gesetz zur Inklusion mit Anhörungsergebnissen 
Gesetzentwurf zur Finanzierung der Inklusion an Schulen 
 
 
 
 
 

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6963_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6963_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6962_D.pdf
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Sachkostenbeitrag Schulen 
 

 

Hintergrundinformationen 
 
Die Festsetzung des Sachkostenbeitrags erfolgt in einem pauschalierten Verfahren unter Berücksichti-
gung der landesdurchschnittlichen schulart- bzw. schultypbezogenen tatsächlichen Schulkosten und 
wird nach § 17 FAG durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kultusministeriums, des Ministeriums 
für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums (Schullastenverordnung) jährlich festgesetzt. 
 

Schritt 1: Berechnung und Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2015 (in der Verordnung): 
Kosten 2012 geteilt durch Schülerzahl 2012. Schülerzahl 2012 setzt sich zusammen aus 7/12 
des Schuljahrs 2011/12 und 5/12 des Schuljahrs 2012/13. 

Schritt 2: Auszahlung der Sachkostenbeiträge an die Schulträger: Sachkostenbeitrag 2015 mal 
Schülerzahl aus der Schulstatistik 2014/15. 

Der Sachkostenbeitrag basiert auf dem zwischen Land und Kommunen vereinbarten Berechnungs-
modus, wonach grundsätzlich 90 Prozent der vom Statistischen Landesamt für die einzelnen Schul-
arten errechneten landesweiten Schulkosten des drittvorangegangenen Jahres über die Sachkosten-
beiträge auszugleichen sind.  

Die schülerzahlabhängigen Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie für weitere Verwaltungs- und 
Betriebsausgaben machen nur ca. 10 bis 20 Prozent der Zuweisung aus. Der größte Teil der 
sächlichen Schulkosten sind Kosten für die Unterhaltung der Gebäude (inkl. Hausmeister, Außen-
anlagen, Schulsekretärin, Heizung und Reinigung usw.) sowie Personalkosten.  
 
Diese Fixkosten sind von der Schülerzahl weitgehend unabhängig. Demnach steigt die Bedeutung der 
Fixkosten bei sinkender Schülerzahl. Da die Zahl der Hauptschulen/Werkrealschulen deutlich höher 
als die der Realschulen bzw. Gymnasien ist, aber weniger Schüler diese Schulen besuchen, wächst 
der Sachkostenbeitrag an bzw. ist deutlich höher. 
 
Bei den zu verteilenden Geldern handelt es sich um Finanzmittel, die ausschließlich den Kommunen 
zustehen. Eine Erhöhung oder Absenkung der Sachkosten hat keine Auswirkungen auf den Landes-
haushalt. Grundschulen wird kein eigener Sachkostenbeitrag zugewiesen. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
In der Debatte verweisen die Gemeinschaftsschulgegner auf den unterschiedlichen Sachkosten-
beitrag zwischen Gemeinschaftsschule und Realschule/Gymnasium und deuten dies als Beleg für 
eine gezielte bzw. willkürliche Bevorzugung der Gemeinschaftsschule.  
 
Richtig ist, dass Land und Kommunale Landesverbände sich aufgrund eines fehlenden Sachkosten-
beitrags für die Gemeinschaftsschule darauf verständigt haben, in den ersten Jahren zunächst den 
Sachkostenbeitrag der Hauptschule und Werkrealschule zugrundezulegen, solange bis für die 
Gemeinschaftsschule ein eigener Sachkostenbeitrag berechnet werden kann. Von dieser Lösung 
profitieren insbesondere kleinere Standorte in ländlich geprägten Regionen. 
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Richtig ist auch, dass die SPD-Landtagsfraktion das Auseinanderdriften der unterschiedlichen 
Sachkosten als Problem erkannt und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft sowie das 
Kultusministerium aufgefordert hat, auf Basis eines einvernehmlichen Vorschlags der Kommunalen 
Landesverbände eine Reform des Verteilungsschlüssels bei den Sachkosten in Angriff zu nehmen 
und bis 2016 abzuschließen. 
 
 
Weitere Materialien 
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Bildungspläne 
 

 

Erfolgsbilanz 
 

• Die neuen Bildungspläne werden ab dem Schuljahr 2016/2017 nach einem hochwachsenden 
Prinzip eingeführt. 
 

• Ziel der Bildungsplanreform 2016 ist die Sicherung eines zukunftsfähigen Bildungswesens und 
die Stärkung der Bildungsgerechtigkeit in Baden-Württemberg. Denn durch mehr Klarheit in 
den Anforderungen und den Abbau von Bildungshürden wird die Durchlässigkeit im baden-
württembergischen Bildungssystem erhöht und damit die Grundlage für eine systematische 
individuelle Förderung und den Umgang mit Heterogenität geschaffen. 
 

• Bildung und Erziehung sollen vor diesem Hintergrund Kinder und Jugendliche dazu befähigen, 
Orientierung und eine eigene Position in dieser Welt zu finden sowie gleichermaßen Verant-
wortungsbereitschaft zu entwickeln. Schüler sollen in die Lage versetzt werden, eigene 
Wertvorstellungen und Haltungen zu reflektieren und weiterzuentwickeln, Probleme und 
Konflikte friedlich zu lösen bzw. auszuhalten, Empathie für andere zu entwickeln und sich 
selbst bezüglich des eigenen Denkens und Fühlens zu artikulieren wie auch zu relativieren. 
 

• Wie der Bildungsplan 2004 ist auch der Bildungsplan 2016 kompetenzorientiert angelegt und 
enthält Bildungsstandards für die einzelnen Fächer bzw. Lernbereiche. Im Mittelpunkt des 
Bildungsplans steht nicht die Abfolge von Unterrichtsthemen sondern die Vermittlung von 
Kompetenzen. Die Zielerreichung obliegt der Lehrkraft und den Rahmenbedingungen vor Ort. 
 

• Ein wesentlicher Punkt für die SPD war die Überprüfung der Fächerverbünde. Diese 
Überprüfung hat nun dazu geführt, dass diese weitestgehend abgeschafft werden. Damit kann 
die Fachlichkeit in der Mittelstufe vor allem in den Naturwissenschaften gestärkt werden. 
 

• Der Bildungsplan wird sowohl für die Grundschule als auch für die auf die Grundschule 
aufbauenden weiterführenden allgemein bildenden Schulen reformiert. Für die Sekundar-
stufe I (d.h. für die Werkrealschulen/Hauptschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen) 
entsteht ein schulartübergreifender gemeinsamer Bildungsplan. In diesem gemeinsamen 
Bildungsplan werden unterschiedliche Anforderungen in Niveaustufen definiert, die zu den 
verschiedenen Abschlüssen führen. 
 

• Für das Gymnasium wird ein durchgängiger und eigenständiger, aber vom gemeinsamen Plan 
nicht unabhängiger Bildungsplan von Klasse 5 bis zur allgemeinen Hochschulreife entwickelt. 
Dabei entspricht die Sekundarstufe II des G8 (10. bis 12. Schuljahr) der Sekundarstufe II der 
Gemeinschaftsschule (11. bis 13. Schuljahr). Es findet ein enger Austausch und Abgleich mit 
den Entwicklungsarbeiten am gemeinsamen Bildungsplan statt. 
 

• Bei der Weiterentwicklung der Bildungspläne ist der Landesregierung die Beteiligung ein 
wichtiges Anliegen. Anregungen und Rückmeldungen der interessierten Öffentlichkeit werden 
unter Mitwirkung der zuständigen Schul- und Fachreferate des Kultusministeriums in einem 
sorgfältigen Auswertungs- und Abwägungsverfahren in den Reformprozess einbezogen und 
den Bildungsplankommissionen mit Hinweisen zur Verfügung gestellt. Die Opposition war 
durch regelmäßige Teilnahme am Beirat zur Bildungsplanarbeit von Beginn an eingebunden. 
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• Die Fort- und Weiterbildungen starten bereits vor der Einführung, was auf sehr positive 
Rückmeldungen trifft. In diesem Sinne werden für die neuen Bildungspläne sechs 
Leitperspektiven formuliert, die einerseits auf die Stärkung der Persönlichkeit, Teilhabe und 
Gemeinschaftsbildung (allgemeine Leitperspektiven) und andererseits auf konkrete 
Orientierung in der modernen Lebenswelt (themenspezifische Leitperspektiven) abzielen. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
Bildungspläne werden seitens der Kultusverwaltung turnusmäßig alle 10 Jahre erneuert. Der letzte 
Bildungsplan stammt aus dem Jahr 2004. 
 
Die Bildungsplanreform hat das Ziel, die bestehenden kompetenzorientierten Bildungspläne 
konsequent weiterzuentwickeln und mit allen von der Kultusministerkonferenz beschlossenen 
Bildungsstandards systematisch abzugleichen. Ein weiteres zentrales Ziel ist zudem, eine hohe 
Durchlässigkeit zwischen den Schularten bzw. Bildungsgängen zu ermöglichen. Die Überarbeitung 
der Bildungspläne greift wichtige Themen auf, die in den vergangenen Jahren an den Schulen 
diskutiert wurden.  
 
Die Auflösung der Fächerverbünde und die Einführung der zweiten Fremdsprache an allen Schularten 
ab Klasse 6 stärkt die Durchlässigkeit. Die Auflösung der Fächerverbünde fördert darüber hinaus die 
Fachlichkeit in den Naturwissenschaften. Der schulartübergreifende Bildungsplan, der alle Leistungs-
niveaus umfasst, ist eine wichtige Grundlage, um an allen Schularten differenzierende Angebote zu 
schaffen und damit die Heterogenität in den Schularten aufzugreifen. Um wichtige gesellschaftliche 
Themen innerhalb des Bildungsplans fächerübergreifend zu behandeln, enthält der Bildungsplan drei 
allgemeine und drei themenspezifische Leitperspektiven, die zum einen auf die Stärkung der Persön-
lichkeit, Teilhabe und Gemeinschaftsbildung und zum anderen auf konkrete Orientierung in der 
modernen Gesellschaft abzielen. 
 
Die Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ verfolgt das Ziel, die Schüler zur 
verantwortungsvollen und aktiven Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt zu befähigen. Hierbei geht es 
insbesondere darum, das Bewusstsein zu schärfen, dass sie als Konsumenten, im Beruf, durch 
zivilgesellschaftliches Engagement und politisches Handeln einen zentralen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten können. 
 
Die Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ zielt darauf ab, die Schüler 
auf einen konstruktiven Umgang mit Vielfalt in unserer modernen Gesellschaft vorzubereiten. Diese 
Leitperspektive beinhaltet neben dem Thema „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ auch andere Aspekte von 
Diskriminierung, wie z.B. aufgrund der Herkunft, Hautfarbe oder Behinderung. Kernanliegen der 
Leitperspektive ist es, die Schüler dafür zu sensibilisieren, dass Diskriminierungen von Menschen 
nicht teilnahmslos akzeptiert und hingenommen werden sollen. Vielmehr geht es darum, den Respekt 
sowie die gegenseitige Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit zu fördern. Die Schüler 
sollen lernen, dass Vielfalt eine gesellschaftliche Bereicherung ist. 
 
Die Schule als Ort von Toleranz und Weltoffenheit soll entsprechend jungen Menschen ermöglichen, 
die eigene Identität zu finden und sich frei von Diskriminierung und Vorurteilen zu artikulieren. Mit der 
Weiterentwicklung des Bildungsplans und der Verankerung dieser Leitperspektive reagiert die Landes-
regierung auf die entstandenen Missverständnisse. Das Thema sexuelle Vielfalt wird damit nicht mehr 
als Querschnittsaspekt allen Leitperspektiven zugeordnet, sondern in einem breiteren Kontext ver-
ortet. Mit der neuen Leitperspektive wird somit für Klarheit und Versachlichung der Debatte gesorgt. 
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Die Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ verfolgt als Ziel den Aufbau einer 
gesundheitsfördernden Schule. Dabei wird die Förderung von Lebenskompetenzen und die Stärkung 
von Resilienzfaktoren oberste Priorität gemessen. Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt 
werden, altersspezifische Entwicklungsaufgaben eigenständig bewältigen zu können. Eine Voraus-
setzung dafür ist eine Haltung, die es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich im täglichen Handeln 
als selbstwirksam zu erleben. Zusätzlich zu den allgemeinen Leitperspektiven enthält der Bildungsplan 
weitere drei themenspezifische Leitperspektiven. 
 
Mit der Leitperspektive „Berufliche Orientierung“ sollen die Schüler in die Lage versetzt werden, ihre 
Bildungs- und Erwerbsbiografie eigenverantwortlich zu gestalten. Zur Intensivierung wird ein neues 
Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung ab Klasse 7 bzw. im Gymnasium ab Klasse 8 
eingeführt. 
 
 

Die Leitperspektive „Medienbildung“ hat zum Ziel, die Schüler auf das Leben in einer Medien- und 
Informationsgesellschaft vorzubereiten. Die Kinder und Jugendlichen sollen dazu befähigt werden, 
den neuen Anforderungen sowie den Herausforderungen der Medien- und Informationsgesellschaft 
selbstbewusst und mit allen erforderlichen Fähigkeiten begegnen zu können. Hierzu gehört eine 
sinnvolle, reflektierte und verantwortungsbewusste Nutzung der Medien sowie eine überlegte Auswahl 
aus der Medienvielfalt in Schule und Alltag. Zur Sensibilisierung sollen in der Klassenstufe 5 alle 
Schülerinnen und Schüler einen Basiskurs Medienbildung durchlaufen. Des Weiteren soll die 
informationstechnische Grundbildung weiter gestärkt werden. 
 
Kernanliegen der Leitperspektive „Verbraucherbildung“ ist es, ein selbstbestimmtes und verant-
wortungsbewusstes Verbraucherverhalten bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern. Die 
Bildungsplanreform ist ein Beitrag zur Verwirklichung von Bildungsgerechtigkeit, da durch präzise 
formulierte Anforderungen und den Abbau von Bildungshürden die Durchlässigkeit des baden-
württembergischen Bildungssystems maßgeblich verbessert werden soll. Zugleich wird damit die 
Grundlage für eine systematische individuelle Förderung und den besseren Umgang mit der 
zunehmenden Heterogenität an unseren Schulen geschaffen. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
 
Der Landeschef des Philologenverbandes Bernd Saur kritisierte, dass mit dem Thema sexuelle Vielfalt 
in Schulunterricht einer angeblichen «Pornografisierung» des Schulunterrichts Vorschub geleistet 
würde. 
 
Gegenargumente: Im Blick auf die Akzeptanz gegenüber verschiedenen sexuellen Orientierungen 
geht es uns darum, das Schweigen zu durchbrechen und aufzuklären, sodass die gesellschaftliche 
Realität sich auch im Schulalltag, den Lehrmaterialien und Bildungsplänen widerspiegelt. Bereits im 
grün-roten Koalitionsvertrag war festgelegt: „Aufklärung und Sensibilisierung sind entscheidend, um zu 
Verständnis und gegenseitiger Wertschätzung zu gelangen. Wir werden baden-württembergische 
Schulen dazu anhalten, dass in den Bildungsstandards sowie in der Lehrerbildung die Vermittlung 
unterschiedlicher sexueller Identitäten verankert wird.“  
 
In den meisten anderen Bundesländern ist das Thema sexuelle Orientierung in diesem Sinne bereits 
Bestandteil der Bildungspläne. Daher halten wir weiterhin an unserem Ziel fest, die Schulen in Baden-
Württemberg zum Ort der Offenheit, des Respekts und des Miteinanders zu machen. Vor diesem 
Hintergrund ist es uns nach wie vor wichtig, dass Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt ein Bestandteil 
der schulischen Bildung wird, um der Tatsache einer vielfältigen Gesellschaft Rechnung zu tragen. 
 
 
 
 
 



36 

 

  

Die CDU-Fraktion fordert die Streichung sämtlicher Leitperspektiven. Dies wird damit begründet, dass 
diese viel zu komplex und willkürlich zusammengestellt seien und den Bildungsplan überfrachten 
würden. 
 
Gegenargumente: Bei den Leitperspektiven handelt es sich um handlungsleitende Themen, die nicht 
einem einzigen Fach zugeordnet werden, sondern übergreifend in verschiedenen Fächern behandelt 
werden sollen. Die Bildungsplankommissionen haben daher die Aufgabe, für deren spiralcurriculare 
Verankerung in den einzelnen Fächern zu sorgen. Es wird zwischen allgemeinen und themenspezi-
fischen Leitperspektiven unterschieden. Während die allgemeinen Leitperspektiven auf die Stärkung 
der Persönlichkeit, Teilhabe und Gemeinschaftsbildung abzielen, sind die themenspezifischen 
Leitperspektiven auf die Orientierung der Schülerinnen und Schüler in der modernen Lebenswelt 
ausgerichtet. 
 
 
Positive Stimmen 
GEW: Mit der Bildungsplanreform 2015 habe die Landesregierung ein notwendiges Vorhaben auf den 
Weg gebracht, das die GEW voll und ganz unterstützt. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Webseite zu den neuen Bildungsplänen 
Pressemitteilung: Bildungspläne finden große Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/30_10_2015+Bildungsplaene+Anhoerung/?LISTPAGE=344894
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Weiterbildung/Volkshochschulen 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Im Jahr 2011 übernahm Grün-Rot einen Landeszuschuss für Grundförderung der allgemeinen 
Weiterbildung (Volkshochschulen, Volkshochschulverband, Kirchen, Gewerkschaften, Einzeleinrich-
tungen) von 11,4 Mio. Euro. Bis 2016 wird sich dieser schrittweise auf 24,3 Mio. Euro mehr als 
verdoppeln. Für den Unterabschnitt der Volkshochschulen beläuft sich die anteilige Erhöhung von 
knapp 7,5 Mio Euro (2011) auf 12,8 Mio Euro (2015).  
 
Die vergangenen fünf Jahre belegen, dass die grün-rote Landesregierung ernsthaft bestrebt ist, eine 
Angleichung der Landeszuschüsse an den Bundesdurchschnitt zu erreichen. Eine Verdoppelung der 
bisherigen Landeszuschüsse innerhalb einer Legislatur sowie den höchsten bislang berechneten 
Fördersatz des Landes pro Unterrichtseinheit dienen dafür als klare Belege. Noch nie gab es eine 
Landesregierung, die sich derart um die Belange der Volkshochschulen gekümmert hat. Grün-Rot 
steht eng an der Seite der Volkshochschulen und fördert deren Weiterentwicklung. Denn Ausgaben im 
Bildungsbereich betrachten wir als zentrale Zukunftsinvestitionen für unser Land. Hierzu zählt explizit 
auch der Bereich der Weiterbildung. 
 
Die SPD sieht ihre Politik durch den neuen Weiterbildungsatlas 2015 der Bertelsmann-Stiftung 
bestätigt. Baden-Württemberg liegt demnach knapp hinter Hessen (Weiterbildungsquote: 16 Prozent 
der Erwachsenen) und mit einer Quote von 15,7 Prozent an der Spitze der Bundesländer in der 
Weiterbildung. 
 
Zur Bekämpfung des Analphabetismus stellt das Land durch eine Förderung des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) rund eine Million Euro für die Jahre 2015 bis 2021 zur Verfügung. Darüber hinaus 
trägt die Landesregierung anteilige Personalkosten einer neuen Fachstelle. Die im September 2015 
gestartete Kampagne setzt die beiden bisherigen Impulsprogramme des Landes zur Alphabetisierung 
in Höhe von 200.000 und 175.000 Euro fort. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Aufgrund der flächendeckenden Angebotsstruktur mit 173 Volkshochschulen und über 700 Außen-
stellen kommt den Volkshochschulen bei der aufsuchenden Bildungsarbeit eine besondere Bedeutung 
zu. Zur Bekämpfung des Analphabetismus sollen Angebotsstrukturen im Besonderen auch in 
Betrieben geschaffen werden. 
 
Die 173 Volkshochschulen erreichten 2014 rund 1,88 Mio. Interessierte über 146.000 Kursangebote. 
Zusätzlich besuchten 300.000 Personen mindestens eine der knapp 400 eigenen Veranstaltungen. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung des KM zum Weiterbildungsatlas der Bertelsmann Stiftung 
Jahresbericht des Volkshochschulverbands 2014 
Brief von Claus Schmiedel und Edith Sitzmann an den Volkshochschulverband 
 
 
 

http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/16_09_2015+Weiterbildungsatlas+Bertelsmann_Stiftung/?LISTPAGE=344894
http://www.vhs-bw.de/vhsstatistik_2014.pdf
http://www.gruene-landtag-bw.de/fileadmin/media/LTF/bawue_gruenefraktion_de/bawue_gruenefraktion_de/themen/bildung/140710_VHS_Verbandstag_Schreiben_Sitzmann_Schmiedel.pdf
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Argumente 2016  Bildung 

Thema Sportförderung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Die grün-rote Landesregierung und der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) haben sich im 
Oktober dieses Jahres auf die Fortführung des Solidarpakts Sport verständigt. Der Solidarpakt 
Sport III wird für die Jahre 2017 bis 2021 gelten. Gegenüber dem Solidarpakt Sport II, der im Jahr 
2016 ausläuft, wird das Fördervolumen im Solidarpakt Sport III über die Laufzeit von 2017 bis 2021 
um insgesamt 87,5 Millionen Euro erhöht. Außerdem werden die Mittel für den kommunalen 
Sportstättenbau um jährlich 5 Millionen Euro erhöht (bisher 12 Millionen, künftig 17 Millionen). Dies 
trägt wesentlich zur Entspannung der Sportstättensituation in Baden-Württemberg bei. 
 
Die grün-rote Landesregierung stärkt die Kooperationen von Ganztagsschulen und Sportvereinen. 
Das Kultusministerium hat im April 2014 mit dem Landessportverband eine Rahmenvereinbarung 
„Bewegung, Spiel und Sport im außerunterrichtlichen Schulsport und in der frühkindlichen Bildung“ 
geschlossen. Damit wird die Rolle der Sportvereine als externer Kooperationspartner der Schulen 
gestärkt. Die Sportvereine erhalten Klarheit über die pädagogischen, rechtlichen und finanziellen 
Aspekte ihrer Kooperation mit den Schulen und sind erste Ansprechpartner bei den Themen Sport 
und Bewegung. Zudem werden die „Regionalteams Sport“ der Staatlichen Schulämter zur 
Wahrnehmung von Beratungsaufgaben gegenüber Schulen aller Schularten und Sportvereinen sowie 
zur Entwicklung von Kooperationen vor Ort gestärkt. Im Schuljahr 2014/2015 erhielten die 
Regionalteams Sport 97 Anrechnungsstunden zur Wahrnehmung dieser Aufgabe. 
 
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Kooperation von Schulen und Sportvereinen:  
Programm „FSJ Sport und Schule*. Das auf Initiative des Kultusministeriums und der Stiftung Sport 
in der Schule gemeinsam mit dem Landessportverband Baden-Württemberg entwickelte Format 
wurde ausgebaut. Im Schuljahr 2014/2015 wurde die Zahl der FSJ-Stellen von 46 Standorten im 
Schuljahr 2013/2014 auf 79 erhöht. (Geplant Endausbau 200 Stellen) 
*Einsatzstelle der Freiwilligen ist jeweils ein mit Grundschulen kooperierender Sportverein. Die Freiwilligen sind im Rahmen 
dieser Kooperationen zu rund einem Drittel im Sportverein im Einsatz.  
 

Das Kultusministerium hat im Juli 2015 das landesweite Programm „Schwimmfix“ als zusätzliches 
Angebot zum Schulschwimmen auf den Weg gebracht. Mit dem Programm können gezielt 
Nichtschwimmer gefördert werden. Auch auf Initiative der SPD-Landtagsfraktion konnte dieses 
Programm jetzt umgesetzt werden. 
 
Die grün-rote Landesregierung fördert Ausbildungsplätze für Spitzensportler in der Landespolizei 
mit insgesamt 500.000 Euro im Doppelhaushalt 2015/2016. Damit wird ein entscheidender Grundstein 
gelegt für die Verbesserung der beruflichen Perspektiven unserer Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportler.  
 
Mit dem Gesamtkonzept Leistungssport des Kultusministeriums ermöglichen wir künftig Schüler-
innen und Schülern der Elite- oder Partnerschulen des Sports, ihre Karriere im Leistungssport mit den 
schulischen Anforderungen besser in Einklang zu bringen. Das Konzept sieht zwei Modelle vor: Die 
„individuelle Schulzeitstreckung“ ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, das Abitur nach drei 
anstatt nach zwei Jahren abzulegen, in der Sekundarstufe 1 kann ein Schuljahr auf zwei ausgedehnt 
werden. Das Modell der „strukturellen Schulzeitstreckung“ ermöglicht es Schulen, die bereits Partner 
der Olympiastützpunkte im Land sind oder als Eliteschulen des Fußballs ausgezeichnet wurden, ihren 
Schülern eine deutliche Entlastung vom Regelunterricht anzubieten. 
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In diesem Modell besucht eine Gruppe von mindestens zwölf Spitzensporttalenten einen Teil des 
Unterrichts gemeinsam mit den Mitschülern, einzelne Fächer werden separat unterrichtet. Die 
Nebenfächer werden im Bildungsabschnitt von Klasse 8 bis Klasse 10 um ein zusätzliches Jahr 
ausgedehnt. Zur Umsetzung des Modells stellt das Kultusministerium den Schulen zusätzlich 45 
Deputatsstunden zur Verfügung. Im Schuljahr 2016/2017 startet das Otto-Hahn-Gymnasium in 
Ludwigsburg im Rahmen eines Schulversuchs mit dem Konzept.  
 
 
Mit der Stärkung der Kooperationen von Ganztagsschulen und Sportvereinen und dem Gesamt-
konzept Leistungssport wurden zentrale Ziele des Sportpolitischen Konzepts der SPD-Landtags-
fraktion aus dem Jahr 2012 „SchulSportBewegung“ umgesetzt. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU behauptet gebetsmühlenhaft, dass die Sportförderung des Landes nicht ausreichend sei. 
Beispielhaft wird dabei der angeblich bestehende große Sanierungsstau im Vereinssportstättenbau 
angeführt. Da in der Vergangenheit spätestens im Rahmen von ca. 2,5 Jahren nach Antragsstellung 
alle Anträge bedient werden, ist diese Behauptung überzogen.  
 
Darüber hinaus hat die grün-rote Landesregierung das Fördervolumen im Solidarpakt Sport III erhöht 
und insbesondere den Vereinssportstättenbau und den kommunalen Sportstättenbau gestärkt. 
 
 
Weitere Materialien 
 
24. Landessportplan für die Haushaltsjahre 2015/2016 
Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 11.11.15 zum Solidarpakt Sport III 
Rahmenvereinbarung „Bewegung Spiel und Sport im außerunterrichtlichen Schulsport und in der 
frühkindlichen Bildung“ 
Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 08.07.15 zum Projekt „Schwimmfix“ 
Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 29.08.14 zur Spitzensportförderung in der Polizei 
Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 19.11.15 zum Gesamtkonzept Schule und Spitzensport 
SchulSportBewegung – Eckpunkte für ein Sportpolitisches Konzept der SPD-Landtagsfraktion 
 

 

 

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/5000/15_5966_D.pdf
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/11_11_2015+Unterzeichnung+Solidarpkat+Sport+III?QUERYSTRING=solidarpakt
http://www.lsvbw.de/wp-content/uploads/2015/05/Sportwelten_Sportpolitik_Vereinbarungen_Rahmenvereinbarung-Unterzeichnungsversion.pdf
http://www.lsvbw.de/wp-content/uploads/2015/05/Sportwelten_Sportpolitik_Vereinbarungen_Rahmenvereinbarung-Unterzeichnungsversion.pdf
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/08_07_2015+Schwimmfix
http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5531
http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/19_11_2015+Vereinbarkeit+Schule+und+Spitzensport/?LISTPAGE=344894
http://spd.landtag-bw.de/cgi-sub/fetch.php?id=710
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Hochschulfinanzierungsvertrag 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Im Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspektive 2020“ wurde die Grundfinanzierung um 3 Prozent 

erhöht; das bedeutet rund 2,2 Milliarden Euro mehr bis 2020; 
• Programmfinanzierung wurde beendet und das Geld verlässlich in die Hochschulen gegeben, um 

flexible Planungssicherheit für die Hochschulen zu schaffen; 
• Mittel für den Hochschulbau betrugen bisher durchschnittlich 220 Mio. Euro pro Jahr. Für die 

Laufzeit von „Perspektive 2020“ werden pro Jahr zusätzlich 100 Mio. Euro für Sanierungs- und 
Bauvorhaben bereitgestellt, d.h. 600 Mio. Euro mehr. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Der Wissenschaftsrat empfahl, die Grundfinanzierung um 3 Prozent zu erhöhen. Die grün-rote 

Landesregierung ist diesem Rat als erstes Bundesland gefolgt. 
• Prof. Dr. Schiewer (Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz BW) voll des Lobes bei der 

Unterzeichnung des Vertrages: „Der neue Hochschulfinanzierungsvertrag sichert mittelfristig die 
Zukunft des baden-württembergischen Wissenschaftssystems. Das klare Bekenntnis des Landes 
und seiner Vertreterinnen und Vertreter, eine Priorität im Bereich Wissenschaft, Forschung und 
Lehre zu setzen, verdient gerade auch angesichts der künftig erforderlichen Nullverschuldung und 
der Schuldenbremse absoluten Respekt.“ 

 
 
Angriffe der CDU 
 
Behauptet wird:  
• „Mit dem neuen Hochschulfinanzierungsvertrag erhalten die Universitäten und Hochschulen des 

Landes finanzielle Planungssicherheit für die nächsten sechs Jahre. Dies ist richtig und wichtig“, 
so die CDU-Landtagsabgeordnete Kurtz. „Es wird mit großen Summen hantiert, aber unter dem 
Strich gibt es für die sechs Jahre bis 2020 nicht so viel mehr Mittel.“ Zahlreiche Gelder würden 
lediglich umgewidmet. 
 

Wahr ist:  
• Selbst die CDU erkennt die geschaffene Planungssicherheit für die Hochschulen an; 
• Eine jährliche Erhöhung der Grundfinanzierung um 3 Prozent bedeutet dauerhaft mehr Geld für 

die Hochschulen. Allein im Jahr 2020 werden es 574 Mio. Euro mehr sein; 
• Auch die Sondermittel für den Hochschulbau bedeuten 100 Mio. Euro zusätzlich jedes Jahr. 

Insgesamt wurden die Mittel deutlich erhöht und dynamisiert, so dass die Hochschulen sich nicht 
mehr auf Zweitmittel bewerben müssen, sondern flexibel und verlässlich in ihrer Planung sind. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Vereinbarung zum Hochschulfinanzierungsvertrag 
Pressemitteilung des MWK zum Hochschulfinanzierungsvertrag 
 
 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/Anlagen_PM/2015/Anlage_zu_PM_003_Hochschulfinanzierungsvertrag.pdf
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/hochschulfinanzierungsvertrag-perspektive-2020-unterzeichnet/
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Innovations- und Forschungsförderung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Unsere Forschungslandschaft ist hervorragend aufgestellt. Baden-Württemberg ist innerhalb der EU 
die Region mit der höchsten Innovationskraft. In keiner anderen europäischen Region wird ein höherer 
Anteil der Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investiert. Nirgendwo ist der Anteil der 
Erwerbstätigen in forschungsintensiven Industriezweigen höher. Baden-Württemberg belegt diesen 
Spitzenplatz, weil es 5,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investiert. 
Auf dieser herausragenden Position ruht sich Grün-Rot nicht aus, sondern baut die staatliche 
Forschungsförderung im Wissenschafts-, aber auch im Wirtschafts- und Finanzressort weiter aus. 
Die Komplexität moderner Technologien und der Umstand, dass Innovationen häufig in den Schnitt-
mengen verschiedener Technologiebereiche entstehen, macht es immer stärker erforderlich, dass 
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen bei der Problemlösung enger zusammen-
arbeiten. Regional definierte Verbünde von Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
und weiteren Akteuren sind ideale Instrumente, die gemeinsamen Kräfte aus Wirtschaft und Wissen-
schaft in zentralen Wachstums- und Innovationsfeldern zu mobilisieren. Ein wesentlicher Förder-
schwerpunkt ist deshalb die Stärkung und der Ausbau der Forschungsförderung in Verbünden. Bei 
der Kooperation von Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, außeruniversitären 
Hochschuleinrichtungen und der innovationsfreudigen und zukunftsorientierten Wirtschaft konnten 
eine Vielzahl von Förderprojekten und -programmen initiiert und weiter geführt werden, exemplarische 
ein paar Leuchtturm-Beispiele: 
 
• Industry-on-Campus-Vorhaben sind strategische Forschungskooperationen von Hochschulen und 

Unternehmen, die für eine gewisse Dauer zu festgelegten Themen gemeinsam forschen. Das 
Land unterstützt derzeit landesweit 19 solche strategische Partnerschaften aufgrund ihrer hohen 
forschungs- und wissenschaftspolitischen Bedeutung. Ein erfolgreiches Beispiel hierfür ist das 
Robert Bosch Zentrum für Leistungselektronik, ein Forschungs- und Lehrverbund, in dem sich die 
Bosch-Gruppe, die Hochschule Reutlingen und die Universität Stuttgart zusammengeschlossen 
haben. Insgesamt werden bis 2020 mehr als 30 Mio. Euro (Bosch etwa 20 Mio., das Land über 10 
Mio.) in Professuren, in Personal, in Wissenschaft und Verwaltung sowie Infrastruktur investiert. 

• Mit dem 2012 gestarteten LivingLab BWe mobil gestaltet Baden-Württemberg den Technologie-
wandel hin zur Elektromobilität aktiv mit. Dessen Projekte bilden das komplexe System Elektro-
mobilität ab und integrieren die drei Schlüsselbranchen der Elektromobilität – Fahrzeug, Energie 
und Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Mehr als 100 Partner aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und der öffentlichen Hand beteiligen sich am LivingLab BWe mobil. Der Bund fördert 
das sog. Schaufenster Elektromobilität mit insgesamt 45 Mio. Euro. Das Land und die Region 
Stuttgart unterstützen den Projektverbund mit weiteren 15 Mio. Euro. 

• Die Landesregierung investiert im Rahmen der Initiative Forward IT rund 33 Mio. Euro in die 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), die als Wegbereiter für tiefgreifende 
Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelten im 21. Jahrhundert gilt und entscheidend zur 
technologischen, organisatorischen, kulturellen und sozialen Entwicklung der Gesellschaft 
beitragen wird. Im Rahmen der Förderung will das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in den 
Jahren 2015 bis 2018 Projekte der IKT-Allianz unterstützen und so seinen Beitrag zur maßgeb-
lichen Gestaltung des digitalen Zeitalters in Baden-Württemberg leisten. Ein wichtiges Element 
von Forward IT ist dabei der Ausbau des Forschungszentrums Informatik (FZI) am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) zur IT-Sicherheitsagentur. Schwerpunkte werden neben der IT-
Sicherheit aber auch u.a. die branchenübergreifenden Kooperationen von Wirtschaft und 
Wissenschaft und das Cloud-Computing sein. 
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• Mit der Grundsteinlegung für die neue Forschungsfabrik ARENA2036 der Universität Stuttgart im 

Oktober 2015 geht ein Leuchtturm-Kooperationsprojekt für den zukunftsweisenden Automobilbau 
in die Offensive. Die ARENA2036 wird über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren eine 
innovative und bislang noch nicht dagewesene Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft 
unter dem Dach einer gemeinsamen Forschungsfabrik (Fertigstellung Ende 2016) auf dem 
Campus der Universität Stuttgart realisieren.  
Forscherinnen und Forscher aus Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten synergetisch zusammen, 
erforschen Grundlagen des intelligenten Leichtbaus und entwickeln neuartige, wettbewerbsfähige 
vernetzte und digitalisierte Produktionsmodelle für eine Auto-Fabrik der Zukunft. Neben der 
Universität Stuttgart sind BASF, Bosch, Daimler, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) und die 
Fraunhofer-Institute von Beginn an dabei. Die Baukosten in Höhe von 26,7 Mio. Euro tragen zur 
Hälfte die Universität Stuttgart und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst aus 
EFRE-Mitteln. Das Grundstück stellt das Land Baden-Württemberg zur Verfügung. Die 
Forschungsförderung des Bundes in der ersten fünfjährigen Phase beträgt insgesamt 10 Mio. 
Euro. Darüber hinaus bringen die Partner weitere ca. 10 Mio. Euro in dieser ersten Phase ein. 

• Im Zweiten Nachtragshaushalt 2015/16 finden sich auch Mittel für forschungs- und transfer-
relevante Projekte zur digital-gestützten Mobilität wieder. 
So soll mit dem Leistungszentrum Mobilität – Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe 
(Fördersumme 5 Mio. Euro) eine Forschungs- und Entwicklungsplattform entstehen, auf der 
Hochschulen (Karlsruher Institut für Technologie und Hochschule Karlsruhe), Fraunhofer-Institute, 
das Forschungszentrum Informatik und Wirtschaftsvertreter vernetzt werden. 
Weitere 5 Mio. Euro fließen in ein Förderprogramm car-connect, mit dessen Hilfe ein Testfeld für 
Autonomes Fahren eingerichtet werden soll, das vor allem die mittelständisch geprägten 
Zulieferer befähigen soll, im Zukunftsfeld vernetztes und autonomes Fahren eine führende 
Position einzunehmen. 
Die Transferplattform Industrie 4.0 (Fördersumme 2 Mio. Euro) der Hochschulen Aalen, Esslingen 
und Heilbronn errichtet für die mittelständische Automobilindustrie Prototypen standortüber-
greifend vernetzter Produktions- und Fertigungsumgebungen. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, hier: Bereich Forschung 
Homepage Ministerium für Finanzen und Wirtschaft: hier Bereich Forschungsförderung 
Homepage Robert Bosch Zentrum für Leistungselektronik 
Homepage Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie BW GmbH 
Homepage ARENA2036 
 
 
 
 
 
 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/industrie-und-innovation/projektfoerderung/
http://www.rbzentrum.de/home.html
http://www.e-mobilbw.de/de/
http://www.arena2036.de/de/


43 

 

  

Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Landeshochschulgesetz 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
• Die Novelle zum Landeshochschulgesetz (LHG) vom 27.03.2014 stärkt die Wissenschaftsfreiheit, 

schafft Transparenz und ermöglicht ein Mehr an Beteiligung der Hochschulmitglieder. 
• Mit der Abkehr vom Leitbild der unternehmerischen Hochschule werden die Leitungsstrukturen 

der Hochschulen neu geregelt. Die Hochschulräte konzentrieren sich nun auf Strategie und 
Kontrolle und werden gestärkt in der Entscheidung über Wirtschaftspläne. Auch der Senat als 
Organ der akademischen Selbstbestimmung gewinnt an Bedeutung. Senat und Hochschulrat 
wählen die Rektoren künftig in gemeinsamer Sitzung. 

• Der Zugang zur Hochschule wird weiter erleichtert: 
o Studierwillige mit Fachabitur oder Fachhochschulreife können sich für ein fachfremdes 

Studium qualifizieren; 
o Geduldete Ausländer und Asylantragsteller müssen bei der Immatrikulation nicht mehr im 

Besitz eines Aufenthaltstitels sein; 
o Der Ausbau des „weiterbildenden Bachelor“ ermöglicht der Zielgruppe mit abgeschlos-

sener Berufsausbildung im sekundären Bereich ein weiterbildendes berufsbegleitendes 
Studium, das inhaltlich an die Vorkenntnisse und organisatorisch an die individuelle 
Lernsituation angepasst werden kann; 

o Mit der Reduzierung der Prüfungen im Studium wird die Möglichkeit zur Einhaltung der 
Regelstudienzeit verbessert. 

• Um hervorragenden Absolventen der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) den 
Zugang zur Promotion zu erleichtern, werden Kooperationen zwischen Universitäten und HAW 
gestärkt. Die Experimentierklausel schafft hier zudem künftig die Möglichkeit, dass Zusammen-
schlüsse von HAW zeitlich und thematisch begrenzt das Promotionsrecht erhalten können. So 
werden viel gezielter Forschungsbedarfe der regionalen Wirtschaft aufgegriffen und die HAW 
können sich als Innovationspartner der Wirtschaft profilieren. 

• Mit der Einführung von Promotionsvereinbarungen werden der zeitliche Ablauf der 
Beratungsgespräche und Mindeststandards der Betreuung von Doktoranden vereinbart. 

• Die Karrierewege zur Professur werden attraktiver. Der wissenschaftliche Nachwuchs erhält im 
Rahmen des sogenannten „Tenure Track“-Modells bei Annahme einer Juniorprofessur die Zusage 
nach einer befristeten Bewährungszeit eine Lebenszeitprofessur (W3) zu erhalten.  

• Das Gesetz schafft mehr Transparenz bei der Drittmittelforschung. Auch die Erkenntnisse 
wissenschaftlicher Forschung sollen möglichst frei zugänglich sein. Es nimmt deshalb den Open 
Access-Gedanken auf, dass die Hochschulen ihre Wissenschaftler unterstützen sollen um ihr 
Recht auf nichtkommerzielle Zweitveröffentlichung in Anspruch zu nehmen.  

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• In die Erarbeitung des Entwurfs des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes sind die 

Ergebnisse zahlreicher Gespräche und Abstimmungsprozesse mit Akteuren in Hochschule und 
Gesellschaft eingeflossen, die das Wissenschaftsministerium im Vorfeld zu verschiedenen 
Themen geführt hat. Zur Frage der Qualitätssicherung in Promotionsverfahren wurde zudem eine 
Online-Beteiligung durchgeführt. 

• Eine große Diskussion war die Besetzung des Hochschulrates: Sollte dieser rein extern oder 
gemischt besetzt werden? Man einigte sich darauf, dass das gesetzliche Regelmodell externe 
Hochschulräte vorsieht, davon aber in den Grundordnungen der Hochschulen abgewichen werden 
kann, was heute zumeist der Fall ist. 
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Angriffe der CDU 
 
Behauptet wird:  
• Die Änderungen der Leitungsstrukturen mit dem Einflussverlust der externen Experten in den 

Hochschulräten sind wirtschaftsfeindlich; 
• Durch das Promotionsrecht für die HAWen leidet die Qualität der Promotion. Daher plädieren sie 

für eine Weiterführung der bisherigen Promotionskollegs zwischen Universitäten und HAWen. 
 

Wahr ist:  
• Im grün-roten Koalitionsvertrag war ursprünglich vorgesehen, die bestehenden Aufsichtsräte 

durch externe Hochschulbeiräte zu ersetzen. Der Widerstand in der Wirtschaft war groß, so dass 
sich Ministerium und Regierungsfraktionen auf die Beibehaltung vieler Entscheidungsbefugnisse 
auch im heutigen Hochschulrat einigten. 

• Bei der Einführung der Möglichkeit des Promotionsrechtes an HAW geht es um die Anerkennung 
nachgewiesener Forschungsleistung und -kompetenz. Nicht jeder HAW soll das Promotionsrecht 
verschafft werden, sondern hochschulübergreifenden Forschungsverbünden, die innerhalb 
innovativer Schwerpunktthemen eine Bündelung an Forschungskompetenz und die wissen-
schaftliche Qualität über ein zentrales, übergeordnetes System garantieren. Auch in Zukunft wird 
die ausgezeichnete, anwendungsorientierte Lehre das Markenzeichen der HAW und das 
prägende Element für die meisten Professoren der HAW bleiben. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Überblick des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zum Landeshochschulgesetz 
 

 

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/landeshochschulgesetz/
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Studiengebühren 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Fast als eine der ersten Amtshandlungen nach Regierungsantritt beschließt Grün-Rot bereits am 

21.12.2011 das Studiengebührenabschaffungsgesetz.  
• Um die Qualität der Lehre weiter zu sichern, werden den Hochschulen die ab Sommersemester 

2012 ausfallenden Gebühren durch Landesmittel ersetzt. Diese sog. Kompensationsmittel 
betragen 280 Euro pro Studierendem und pro Semester.  

• Die Hochschulen müssen diese Qualitätssicherungsmittel zweckgebunden für Studium und Lehre 
verwenden, zum Beispiel für zusätzliches Lehrpersonal, für besseren Service in Bibliotheken oder 
für die Anschaffung von Lehrmaterial.  

• Über die Verwendung dieser Mittel wird im Einvernehmen mit den Studierenden entschieden. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Vom Sommersemester 2007 bis Wintersemester 2011/12 zahlten die Studierenden für grund-

ständige Bachelor- und konsekutive Masterstudiengänge pro Semester 500 Euro. Da rund 44% 
der Gebührenpflichtigen jedoch befreit waren oder Ausnahmen in Anspruch nahmen, erhielten die 
Hochschulen im landesweiten Durchschnitt 280 Euro pro Studierendem pro Semester. Die ein-
genommenen Mittel aus Studiengebühren betrugen so im Jahr 2010 knapp 140 Mio. Euro.  

• Die Kompensationsleistungen werden in Relation zur Entwicklung der Studierendenzahlen 
dynamisiert und entsprechend angepasst (im Jahr 2014 150 Mio. Euro). 

• Im Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspektive 2020“ vom Januar 2015 wurde beschlossen, die 
Qualitätssicherungsmittel zum Wintersemester 2015/16 in die Grundfinanzierung der Hochschulen 
zu überführen. Ein Anteil von ca. 11,7 Prozent der auf die einzelnen Hochschulen entfallenden 
Qualitätssicherungsmittel wird auf Vorschlag der Studierenden weiter zweckgebunden zur 
Sicherung der Qualität von Lehre und Studium eingesetzt. Das Vorschlagsrecht zur Verwendung 
dieser Mittel liegt bei der Verfassten Studierendenschaft der jeweiligen Hochschule. 

 
 
Angriffe der CDU 
 
Behauptet wird: Die Hochschulen seien finanziell auf Studiengebühren angewiesen. Wahr ist: 
• Anteil der früher eingezogenen Studiengebühren wird durch das Land dynamisch kompensiert; 
• Grün-Rot erhöht die Grundfinanzierung um 3 Prozent jedes Jahr und macht die Hochschul-

finanzen zum ersten Mal dynamisch. Auch im Vergleich zu anderen Bundesländern ist dieser 
Vorgang beispiellos. Zusätzlich gibt es 600 Mio. Euro für den Hochschulbau; 

• Bundesweit beneidet man BW um die Mitwirkungsmöglichkeiten der Studierenden und die sehr 
gute Finanzausstattung. Sowohl die Dynamisierung der Grundfinanzierung als auch die Mitbe-
stimmungsrechte der Studierenden über „eigen zugewiesene“ Gelder sind bundesweit einmalig. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Übersicht und Geschichte der Studiengebühren in Baden-Württemberg  
Aktuelle Übersicht der Studiengebühren in Deutschland 
 
 

http://www.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren/bawue.php
http://www.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren/
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Verfasste Studierendenschaft 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Der Landtag hat am 27.06.2012 die Wiedereinführung der im Jahr 1977 abgeschafften Verfassten 

Studierendenschaft beschlossen.  
• Mit der Umsetzung des Gesetzes zur Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft wird 

das wichtige Vorhaben zur studentischen Mitbestimmung aus dem grün-roten Koalitionsvertrag 
vom April 2011 umgesetzt. 

• Als rechtsfähige Teilkörperschaften der Hochschulen  
o verwalten die Verfassten Studierendenschaften ihre Angelegenheiten selbst und erlassen 

entsprechende Satzungen,  
o können sie eigene Beiträge erheben und so einen eigenen Haushalt und eigenes 

Personal führen,  
o setzen sie sich für die Verbesserung der Studienbedingungen an ihrer Hochschule ein 

(z.B. Semesterticket, studentischer Wohnraum), 
o mischen sie sich als starke Stimme der Studierenden in die Hochschulpolitik ein, 
o gestalten und bauen sie das studentische Leben jenseits des rein akademischen Betriebs 

aus (z.B. Beratungsleistungen für Studierende, musikalische, kulturelle und sportliche 
Angebote), 

o fördern und unterstützen sie die politische Bildung der Studierenden. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die West-Alliierten führten nach dem Zweiten Weltkrieg die verfasste Studierendenschaft als demo-
kratische Selbstverwaltung der Studierenden ein. Mit ihr sollten die Studierenden demokratische 
Verfahrensweisen lernen und sich für die Gesellschaft engagieren.  
 
In den 1960er Jahren bezogen die Studierenden immer stärker kritisch Position, es kam zu Ausein-
andersetzungen um allgemeinpolitische Aktivitäten der studentischen Vertretungen und um die 
paritätische Mitbestimmung der Studierenden in den Hochschulgremien.  
 
Die Rechtsprechung grenzte daraufhin die Kompetenzen der Verfassten Studierendenschaft immer 
weiter ein und erklärte die Verfasste Studierendenschaft zu Ländersache. Im Hochschulrahmengesetz 
stand nur noch eine Kann-Bestimmung.  
 
Diese Änderung veranlasste Baden-Württemberg unter der damaligen CDU-Landesregierung, die 
Verfasste Studierendenschaft im Jahr 1977 abzuschaffen.  
 
Mit dem Regierungswechsel zu Grün-Rot kommt eine langjährige Forderung der SPD nach einer 
„echten“ unabhängigen Studierendenvertretung endlich zum Tragen. Sie besitzt politisches Mandat, 
eigene Finanzhoheit und bessere Mitwirkungsmöglichkeiten für die Studierenden in allen Prozessen, 
die sich auf die Bedingungen ihres Studiums beziehen. 
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Angriffe der CDU 
 
Die Opposition kritisierte noch bei der Gesetzesabstimmung, 
• dass eine Verfasste Studierendenschaft nicht den Bedürfnissen der Studierenden entspreche -

diese wollten in Studienfragen gehört werden und zügig studieren; 
• die Studierenden in Baden-Württemberg würden mit einem Gesetz gleichsam zwangsbeglückt, 

das gar nicht benötigt werde.  
 
Wahr ist, 
• dass die Studierendenvertretungen an den Hochschulen sehr schnell auf die Wiedereinführung 

reagiert haben und so schnell wie möglich die Satzungsbeschlüsse zur Konstituierung abgestimmt 
haben (zum größten Teil bereits im ersten Halbjahr 2013); 

• dass die gewählten Vertreter der Verfassten Studierendenschaften heute rege von ihrem 
Beteiligungsgebot in hochschulpolitischen Fragestellungen Gebrauch machen. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Verfassten 
Studierendenschaft 
Arbeitskreis Verfasste Studierendenschaft der LandesAstenKonferenz (LAK) 
 
 
 
 
 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/verfasste-studierendenschaft/
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/verfasste-studierendenschaft/
http://www.studis.de/lak-bawue/index.php?id=17
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Stellenentfristung an Hochschulen 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
• Im Doppelhaushalt 2013/14 konnten insgesamt 1.366 Stellen entfristet werden. 
• Durch das Hochschulfinanzierungsvertrag-Begleitgesetz wurden zusätzlich 2.217,5 Stellen neu 

ausgewiesen. Insgesamt können über die gesamte Laufzeit des Hochschulfinanzierungsvertrages 
hinweg bis 2020 bis zu 3.800 Stellen in der Grundfinanzierung ausgewiesen werden.  

• Summa summarum konnten seit dem Regierungswechsel bis dato 3.583,5 Stellen entfristet 
werden. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Das Wissenschaftsministerium stellte einen allgemeinen Trend in Richtung befristeter 

Beschäftigung im Bereich der Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes fest.  
• 68 Prozent des wissenschaftlichen Personals ist befristet und 24 Prozent des nichtwissen-

schaftlichen Personals. 
• Aufgrund der Regelungen im Wissenschaftszeitvertragsgesetz (Bundesgesetz) sind 

sachgrundlose Befristungen sowie Kettenbefristungen erlaubt. 
• Gegenleistung der Hochschulen für die Mittelerhöhung im Hochschulfinanzierungsvertrag ist eine 

Selbstverpflichtung zu „Gute Arbeit“, diese wird von der Landesrektorenkonferenz bis Ende 2015 
vorbereitet. Hierzu gehört:  
 

o Entfristung von Personalstellen;  
o Qualität der Lehre sichern;  
o Verbesserung der Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs;  
o Verbesserung der Situation der Gleichstellungsbeauftragten. 

 
• Auf Bundesebene wird über eine Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetz bis Ende 

2015 verhandelt; es liegen bereits Eckpunkte vor. 
 
 
Weitere Materialien 
 
• Wstellungnahme der SPD-Bundestagsfraktion zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz  
• Synopse der GEW zum Gesetzes-Entwurf 
• Positionen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz  
• Landtagsdrucksache 15/2958: Gute Arbeit an den Hochschulen: Entfristung von Stellen 
• Landtagsdrucksache 15/6107: Beschäftigungssituation der wissenschaftlichen und 

nichtwissenschaftlichen Beschäftigten an den baden-württembergischen Hochschulen 
 
 
 

http://www.spd-bundestagsfraktion.de/presse/pressemitteilungen/wissenschaftszeitvertragsgesetz-muss-ein-reines-qualifizierungsgesetz-werd
http://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/wissenschaftszeitvertragsgesetz-was-will-ministerin-wanka/
https://www.bundestag.de/presse/hib/2013_06/03/256308
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/2000/15_2958_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6107_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6107_D.pdf
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Studentenwohnheime 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Die Zuschüsse für Studierendenwerke wurden seit 2012 um 4,5 Mio. Euro stetig erhöht, sodass 

zwischen 2011 und 2013 insgesamt 2.200 neue Wohnheimplätze gefördert werden konnten. Bis 
2016 sind 1.300 Wohnplätze in Planung, wofür die Finanzhilfe des Landes für die Studierenden-
werke um 2,0 Mio. Euro auf insgesamt auf 21,6 Mio. Euro erhöht wird. 

• Somit liegt Baden-Württemberg im Bundesvergleich der Wohnraumstatistik des Deutschen 
Studentenwerks mit 12,82 Prozent auf Platz vier. Historisch bedingt erreichen nur Thüringen mit 
14,42 Prozent, Sachsen mit 14,38 Prozent und Brandenburg mit 13,18 Prozent eine höhere 
Unterbringungsquote. 

• Herausstechend ist die Vermittlungsleistung in Universitätsstädten. Diese tragen enorm zur 
Sicherung von Wohnraum bei, trotz der besonders angespannten Lage in den Ballungsgebieten. 
Mittels teilweise ausgefallener Konzepte wird auch um den privaten Wohnungsmarkt vor Ort 
geworben. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Bundesweit gestaltet sich die Suche nach geeignetem Wohnraum für Studierende sehr schwierig. 

Vor allem in Ballungsgebieten gibt es einen enormen Ausbaubedarf.  
• Nach dem Studierendenwerk Deutschland sind allein in Baden-Württemberg 1.757 Wohnheim-

plätze in Planung. So gehen Studierendenwerke und die Landesregierung Hand in Hand, um den 
Studierenden Wohnraum bereitzustellen und zu vermitteln. 

 
 
Angriffe der CDU 
 
Behauptet wird:  
• Hohe Studierendenzahlen erfordern mehr Wohnplatzangebot, vor allem in Ballungszentren. 

 
Wahr ist:  
• Durch den doppelten Abiturjahrgang verschlechterte sich die Wohnraumsituation. Jedoch 

investierte Grün-Rot verstärkt in die Studierendenwerke, sodass diese neue Wohnplätze schaffen 
können.  

• Das Budget der Studierendenwerke für den Doppelhaushalt 2015/2016 wurde nochmals um zwei 
Mio. Euro erhöht.  

 
 
Weitere Materialien 
 
Statistische Übersicht der Studentenwerke zum Wohnraum für Studierende 2014 
 
 
 

http://www.studentenwerke.de/sites/default/files/dsw_wohnraum_fuer_stud_2014.pdf
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Musikhochschulreform 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Zusätzlich 3 Prozent mehr Geld pro Jahr durch Einbeziehung der Musikhochschulen in den 

Hochschulfinanzierungsvertrag: 28 Mio. Euro in sechs Jahren (11,5 Mio. Euro für Personal; 16,5 
Mio. Euro für den Veränderungsprozess). Die Musikhochschulen beteiligen sich zusätzlich durch 
eigene Beiträge an den Veränderungen. 

• Reduzierung der Studienplätze um 150 bei gleichbleibenden Professorenstellen, um ein 
verbessertes Betreuungsverhältnis zu erreichen. 

• Weiterentwicklung des Studiums: Ausbau der Orchester- und Ensemblearbeit, mehr Anteile 
Pädagogik und Didaktik; verbindliche Angebote zur Freiberuflichkeit. 

• Verfahren herausbilden unter Einbindung unabhängiger Experten. 
• Verbesserung der Lage der Lehrbeauftragten und des Mittelbaus durch Erhöhung des Budgets 

um 20% (davon sollen 10% vom Land finanziert werden und 10% von den Musikhochschulen). 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Der Rechnungshof empfahl in seiner Beratenden Äußerung vom Juli 2013, die jährlichen 

Ausgaben des Landes für die Musikhochschulen um fünf Mio. Euro zu senken und 500 
Studienplätze abzubauen durch eine gleichmäßige Reduzierung an allen fünf Standorten. 

• Nach einer Dialogphase (Anhörungen, Symposien) legte das Wissenschaftsministerium ein 
Konzept vor, das in enger Zusammenarbeit mit den Rektoren erarbeitet wurde. 

• Alle Standorte können erhalten bleiben. Im Rahmen der landesweiten Symposien konnten Verein-
barungen erarbeitet werden, wie die Musikhochschulen sich künftig weiterentwickeln und Schwer-
punkte setzen können. Hierfür bekommen sie durch den Hochschulfinanzierungsvertrag verläss-
liche Mittel. „16,5 Mio. Euro stehen zweckgebunden ausschließlich für den Veränderungsprozess 
zur Verfügung und sind an Zielvereinbarungen oder den Aufbau der Landeszentren geknüpft.“, 
erklärte Ministerin Theresia Bauer (Grüne). 

 
 
Angriffe der CDU 
 
• Kritisiert wird, dass die Landesregierung zunächst auf Vorschlag des Rechnungshofes 4-5 Mio. 

Euro an den Musikhochschulen einsparen sollte, nun jedoch die Hochschulen im Hochschul-
finanzierungvertrag sogar einen finanziellen Aufwuchs erhalten. 

• Wahr ist: Statt den Musikhochschulen Gelder zu streichen, was zum Nachteil von Personal und 
Lehre gegangen wäre, wurde ein bisher beispielloses Dialogverfahren eingeleitet. An allen 
Musikhochschulen fanden Symposien statt, um die Zukunft der Musikhochschulen zu sichern und 
zu gestalten. Hierfür wurde im neuen Finanzierungsvertrag mit den Musikhochschulen vereinbart, 
dass ein Teil des Aufwuchses in den Entwicklungsprozess fließen soll. Dieses Vorgehen ist 
insoweit einmalig, weil statt radikaler Sanktionen auf Dialog und Unterstützung gesetzt wurde. 

 
Weitere Materialien 
 
Konzept zur Weiterentwicklung der Musikhochschulen in Baden-Württemberg  
Beratende Äußerung „Die Musikhochschulen in Baden-Württemberg“ 

 

http://www.muho-mannheim.de/rettung/doc/Beitraege_zu_einem_Konzept_zur_Weiterentwicklung_der_Musikhochschulen_in_BW.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6541_D.pdf
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Kulturförderung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Baden-Württemberg hat in Sachen Kultur im Bund die Nase vorn. Neben zahlreichen Institutionen, die 
sich auf nationalem und internationalem Parkett in den Spitzenrängen bewegen, gibt es eine unglaub-
liche Bandbreite und Qualität des kulturellen Angebots mit dem dichtesten Netz an Einrichtungen und 
Initiativen im Ländervergleich – mit Partizipationsmöglichkeiten für alle Bürger. In der vergangenen 
Legislaturperiode wurde die Kulturförderung im Land Baden-Württemberg enorm ausgebaut. Nach 
knappen Jahren bei der Altregierung galt es neben einer soliden Zukunftssicherung der etablierten 
Kultureinrichtungen neue Schwerpunkte zu setzen, wie die Förderung innovativer Kunstformen, der 
Kulturellen Bildung, der Interkulturellen und der Soziokulturellen Arbeit. Der entsprechende Etat wurde 
dabei sukzessive auf gut 468 Mio. Euro für 2016 ausgebaut (im Vergleich: Etat 2011 knapp 387 Mio. 
Euro, das entspricht einer Steigerung von mehr als 21 Prozent in fünf Jahren!). 
 
Mit diesem Etat finanziert und fördert das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  

• die beiden Staatstheater Karlsruhe und Stuttgart, 
• acht Kunst- und Musikhochschulen des Landes,  
• elf staatliche Museen, 
• die Landesbibliotheken in Karlsruhe und Stuttgart,  
• das Landesarchiv,  

aber auch in großem Maße nichtstaatliche Einrichtungen und Initiativen wie  
• die acht Kommunaltheater,  
• die drei Landesbühnen,  
• insgesamt acht Kulturorchester,  
• diverse Festspiele, Festivals und Sommertheater,  
• Freie und Amateurtheater.  

Unter die allgemeine Kulturförderung des Landes fallen auch  
• die großen Landesausstellungen (in 2016 „Gutes und Böses Geld“ in  der Staatlichen 

Kunsthalle Baden-Baden, „4000 Jahre Pfahlbauten“ im Archäologischen Landesmuseum 
Konstanz, „Naturdetektive“ im Staatlichen Museum für Naturheilkunde Stuttgart und „Die 
Schwaben“ im Landesmuseum Württemberg),  

aber auch diverse Förderungen für  
• die Jazzmusik,  
• die Jugendmusik,  
• die Amateurmusik  
• die Soziokultur und 
• die Weltkultur. 

 
Kulturelle Bildung ist ein Schwerpunkt von Grün-Rot. Deshalb wurden hier Akzente bei den 
Soziokulturellen Zentren, aber auch bei den Laien- und Amateurtheatern gesetzt. Denn genau an 
diesen Orten werden Angebote gemacht, die eine breite und auch neue Nutzerschaft erschließen. 
Hier werden soziale Impulse mit vielfältigsten künstlerischen Mitteln umgesetzt.  
Aufbauend auf der Kunstkonzeption „Kultur 2020. Kunstpolitik für Baden-Württemberg“ wurde 
2012 der Innovationsfonds Kunst initiiert, der zum einen Maßnahmen der Interkulturellen Kulturarbeit 
und der Kulturellen Bildung in der Fläche stärken soll und zum anderen innovative, sparten- und 
genreübergreifende Initiativen und Kunstprojekte sowie Kulturprojekte zur Integration und Partizipation 
für Flüchtlinge fördern soll. In den bislang fünf Ausschreibungsrunden der Jahre 2012 bis 2015 
wurden insgesamt 307 Projekte mit rund 7,4 Mio. Euro bewilligt. 
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Um die Anforderungen der heutigen Zeit erfüllen zu können, wurden einige Großbauprojekte in die 
Wege geleitet: 

• Erweiterungsbau für die Landesbibliothek: Baubeginn 2015, Fertigstellung in 2017,  
Kosten: 48 Mio. Euro 

• Neubau der John-Cranko-Schule: Baubeginn 2015, Kostenrahmen 44,9 Mio. Euro: hälftige 
Übernahme Stadt-Land 

• Sanierung Badisches Staatstheater Karlsruhe: Planungswettbewerb mit Gesamtumfang von 
125 Mio. Euro, hälftige Finanzierung Stadt-Land 

 
Perspektive 2020 für Musikhochschulen 
Im Sommer 2013 forderte der Landesrechnungshof den Abbau von 500 Studienplätzen und die 
Einsparung von 50 Professuren an den insgesamt fünf Musikhochschulen des Landes. Die sich 
anschließenden kontroversen Diskussionen und die daraus resultierenden fünf, auf die Hochschul-
standorte verteilten Zukunftskonferenzen führten zu einer Neujustierung der Hochschulfinanzierung 
und einem neuen Grundgerüst der Profilbildung mit innovativen Ansätzen. 
So profitieren die Musikhochschulen in gleicher Weise wie auch die anderen Hochschularten vom 
Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspektive 2020“. Statt der drohenden Einsparungen partizipieren 
auch sie vom finanziellen Aufwuchs in Höhe von 3 Prozent jährlich – es stehen dafür in Summe bis 
2020 28 Mio. Euro zur Verfügung. Davon fließen 11,5 Mio. Euro in die Grundfinanzierung. Die 
weiteren 16,5 Mio. Euro sind zweckgebunden ausschließlich für den notwendigen Veränderungs-
prozess und den damit einhergehenden Aufbau von Landeszentren vorgesehen. Diese Landes-
zentren sollen innovative Ansätze mit überregionalem Leuchtturmcharakter und eine standort-
bezogene Schwerpunktsetzung in der musikalischen Ausbildung stärken: 

• Musikhochschule Freiburg: Lehr- und Forschungszentrum Musik; 
• Musikhochschule Karlsruhe: Musikjournalismus und Musikinformation; 
• Musikhochschule Mannheim: Dirigieren; 
• Musikhochschule Stuttgart: Campus Gegenwart; 
• Musikhochschule Trossingen: Musik – Design – Performance. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Das Programm „Kultur 2020. Kunstpolitik für Baden-Württemberg“, das im September 2010 nach 

einem Kabinettsbeschluss veröffentlicht wurde, stellt das Ergebnis eines Dialogs zwischen 
Beteiligten aus Kunst und Kultur und Vertreterinnen und Vertretern der Landes- und der 
Kommunalpolitik dar und beschreibt zentrale Handlungsfelder, Perspektiven und Ziele der 
Kunstpolitik im Land. An diesen orientiert sich die Kulturpolitik des Landes auch unter Grün-Rot. 

• Land und Kommunen verstehen sich als Partner, die einander ergänzen und in vielen Fällen 
gemeinsam handeln. Zahlreiche Institutionen werden deshalb komplementär gefördert. 

• Der Innovationsfonds Kultur gliedert sich in die Förderlinien: Interkulturelle Kulturarbeit, kulturelle 
Bildung, innovative Kunstprojekte, Kunstprojekte im Ländlichen Raum und Kulturprojekte zur 
Integration und Partizipation für Flüchtlinge. 

• Die Förderung der Kunst in dieser Größenordnung ist nur möglich aus den Erträgen der 
staatlichen Wetten und Lotterien (2015 und 2016 jeweils 33,3 Mio. Euro). Weitere 4,8 Mio. Euro 
kommen aus der Spielbankabgabe. Die Mittel sind für die Museumsstiftung Baden-Württemberg 
zum Erwerb herausragender Meisterwerke der Weltkunst für die Staatlichen Kunstsammlungen 
des Landes sowie zur Förderung der Laienmusik bestimmt. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst: Kunst & Kultur 
Zukunftskonferenzen Musikhochschulen 
Kultur 2020. Kunstpolitik für Baden-Württemberg 
 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/kunst-kultur/
http://www.zukunftskonferenz-musikhochschulen-bw.de/zukunftskonferenz/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/publikationen/Kultur_2020_Web.pdf
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Argumente 2016  Wissenschaft 

Thema Gedenkstättenförderung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Einführung eines neuen Förderinstruments der Basisförderung seit 2014, das in enger Rück-

sprache mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen 
(LAGG) und den Gedenkstätten ausgearbeitet wurde. 

• Verdoppelung der Projektanträge: Daher Personalkapazität in der Antragsverwaltung von 2013 
anfänglichen 50 Prozent auf 75 Prozent aufgestockt. 

• Ausweitung der institutionellen Förderung der Gedenkstätten in Ulm (Oberer Kuhberg) und 
Grafeneck auf 175.000 Euro. Diese weitere Ausweitung ist angesichts des hohen Besucherauf-
kommens und der großen Nachfrage nach Führungen, Vorträgen, Kooperationen etc. sinnvoll. 
Grafeneck hatte im Jahr 2013 mehr als 25.000 Besucher. 

• Ausweitung der Projektförderung in Kombination mit übergeordneten Maßnahmen in Abstimmung 
mit der LAGG in Höhe von 225.000 Euro: 

• Die Anzahl der Projekte hat sich verdoppelt. Die Projekte verweisen auf die Innovationskraft und 
die Breitenwirkung in der Vermittlungsarbeit der Gedenkstätten. Bis zum Jahr 2011 standen 
74.000 Euro für Projekte zur Verfügung. Inzwischen sind es bis zu 150.000 Euro. Hinzu kamen im 
Jahr 2014 übergeordnete Maßnahmen, die in enger Abstimmung mit den Gremien der LAGG und 
dem Fachbereich Gedenkstättenarbeit verwirklicht werden konnten. 

• Ausweitung der Basisförderung samt institutioneller Förderung für Einzelgedenkstätten und 
Verbünde auf 125.000 Euro: 

• Die Basisförderung besteht aus 3 Kategorien: 
o Kategorie 1 grundsätzlich ehrenamtlich arbeitende Gedenkstätten; 
o Kategorie 2 jene Gedenkstätten, die viele Besucher erreichen und viel ehrenamtliche 

Stunden erbringen; 
o Kategorie 3 nur jene Gedenkstätten, die Gebäudeverantwortung tragen. 

• Diese Pauschalbeträge können zugleich in mehreren bzw. allen Kategorien beantragt werden. Die 
maximale Förderung beläuft sich somit auf 3.000 Euro. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Die Gedenkstätten erreichen nahezu eine halbe Million Besucher. Durch die Anhebung der 

Förderung wird die Gedenkstättenlandschaft in Baden-Württemberg auf solide Beine gestellt und 
ihre wertvolle Arbeit für die Geschichte des Landes fortgesetzt. 

• Eine schrittweise Anhebung der Landesgedenkstättenförderung ermöglicht den Einrichtungen 
eine nachhaltige und zukunftsorientierte Planung ihrer Projekte. Ab 2015 werden die Mittel  auf 
525.000 Euro, 2016 auf 650.000 und 2017 dann auf 750.000 Euro gesteigert. 

• Die Gedenkstätten werden personell und finanziell gefestigt, sodass die politisch-historische 
Bildung sowohl an den 80 Einzelgedenkstätten als auch den großen Dokumentationszentren 
Oberer Kuhberg und Grafeneck bewahrt werden kann. 

• Die meisten Gedenkstätten leben vom ehrenamtlichen Engagement. Ohne dieses zivilgesell-
schaftliche Engagement hätte es an den meisten Orten keine Gedenkstätten gegeben. 

 
Weitere Materialien 
 
Homepage der Gedenkstätten in Baden-Württemberg 
 
 

http://www.gedenkstaetten-bw.de/2384.html
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Argumente 2016  Wirtschaft 

Thema Industrie 4.0 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Das Thema Industrie 4.0 ist ein Mega-Trend der Wirtschaft. Die Digitalisierung verändert unsere Welt 
rasant – und auch wie wir leben, arbeiten und konsumieren. Ebenso wird sich die industrielle 
Produktion verändern. Sie wird flexibler, individueller und effizienter. Durch IT-Vernetzung können 
Produkte und Maschinen selbstständig Informationen austauschen, die Produktion kann dezentral und 
dynamisch gesteuert werden.  
 
Der Aufbau intelligenter, eng vernetzter Prozessketten wird von großen Unternehmen schneller 
umgesetzt werden können als von kleinen und mittleren Unternehmen. Es besteht damit die Gefahr, 
dass der Mittelstand als Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft von der Einführung der 
neuen, vernetzten und hochdigitalisierten Produktionstechnologien abgekoppelt wird.  
 
Um dem vorzubeugen, haben am 26.03.2015 Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid und mehr 
als 50 Partnerorganisationen (Industrieverbände und Gewerkschaften, Kammern und Clusternetz-
werke sowie Hochschulen und Forschungsinstitute) die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg ins 
Leben gerufen. 
 
Aufgrund der oben genannten Lage erlangen zwei Ziele der Allianz Industrie 4.0 eine besondere 
Bedeutung: 
 

- Die Einbindung von kleinen und mittleren, produzierenden Unternehmen: Es soll den KMU der 
Nutzen der digitalen Produktionssysteme aufgezeigt und ihnen geholfen werden, eigene 
Aktivitäten anzugehen.  

- Die Vorbereitung der Arbeitskräfte auf die Produktionsarbeit der Zukunft: Industrie 4.0 kann 
nur im Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation erfolgreich werden. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen von Beginn an mitgenommen und auf die 
kommenden Anforderungen vorbereitet werden. 

 
Im Haushalt 2015/2016 stehen insgesamt mindestens 8,5 Mio. Euro, die auf bis zu 14,5 Mio. Euro 
aufgestockt werden können, für Projekte im Themenbereich Industrie 4.0 zur Verfügung: 
 

- im Rahmen der Initiative Forward-IT wird das MFW bis zu 5 Mio. Euro für Projekte, 
insbesondere der Verbundforschung, einsetzen. Die Industrie steuert weitere 5 Mio. Euro 
hinzu.  

- Daneben stellt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weitere 3,5 Mio. Euro aus EFRE-
Mitteln für die "Forschungsfabrik Campus-Ost" beim Karlsruher Institut für Technologie zur 
Verfügung. Dies ist Forschungsplattform und Demonstrator für die Industrie 4.0-Produktion 
gleichermaßen. 

- Für den übergeordneten Bereich der „Digitalisierung der Wirtschaft“ hat das Ministerium 
weitere Mittel im Haushalt 2015/2016 eingeplant. Hieraus können bis zu 6 Mio. Euro 
zusätzlich in den Bereich Industrie 4.0 fließen. 
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Hintergrundinformationen 
 
- Baden-Württemberg ist durch seine Stärken sowohl bei Maschinenbau und Automatisierungstechnik 
wie auch bei den Ausrüstern von industriellen Informations- und Kommunikationssystemen 
prädestiniert dafür, Leitanbieter für Industrie 4.0-Systeme zu werden. Gleichzeitig hat es durch seine 
starke, durch Innovationskraft und Variantenvielfalt geprägte Automobilindustrie das Potenzial, 
Leitmarkt für Industrie 4.0 zu werden. Industrie 4.0 wird dann in den Fabriken erfolgreich sein, wenn 
Branchen und Technologiecluster eng kooperieren. Daher ist Industrie 4.0 ein wichtiger Baustein der 
Wirtschaftspolitik in Baden-Württemberg.  
 
- Es besteht ein breites Bündnis aus Politik, Industrieverbänden und Gewerkschaften, Kammern und 
Clusternetzwerken sowie Hochschulen und Forschungsinstituten, um mit Baden-Württemberg beim 
Thema Industrie 4.0 eine Spitzenposition zu besetzen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf 
kleinen und mittleren Unternehmen, sowie der Vorbereitung von Arbeitnehmern auf den Umbruch.  
 
- „Wir haben die besten Voraussetzungen die Potenziale von Industrie 4.0 in Wohlstand und sichere 
sowie attraktive Beschäftigung umzumünzen.“ (Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid) 
 
 
Weitere Materialien 
 
Strukturstudie „Industrie 4.0 für Baden-Württemberg“ 
Allianz Industrie 4.0 
Übersicht Industrie 4.0 mit Zahlen und Daten sowie einem Kompetenzatlas Industrie 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

https://mfw.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mfw/intern/Dateien/Downloads/Industrie_und_Innovation/IPA_Strukturstudie_Industrie_4.0_BW.pdf
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/industrie-und-innovation/schluesseltechnologien/industrie-40/allianz-industrie-40-bw/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/industrie-und-innovation/schluesseltechnologien/industrie-40/allianz-industrie-40-bw/
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Argumente 2016  Wirtschaft 

Thema Digitalisierung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Seit 2011 wurden mit Zuschüssen der Bundesregierung in Baden-Württemberg durch die grün-rote 
Landesregierung 630 Millionen Euro in Digitalisierungsprojekte investiert. Allein zur Förderung des 
Breitbandinternets wurden 176 Millionen Euro in die Hand genommen. Bis 2018 werden weitere 250 
Millionen Euro für das Breitbandnetz aufgewendet. Bisher ist ab 2012 die Zahl der Gemeinden ohne 
Internet-Grundversorgung von 700 auf 200 im vergangenen Jahr zurückgegangen – ein großer Erfolg. 
Das zeigt: Die Breitbandinitiative der Landesregierung wirkt. Denn im Rahmen dieser Breitband-
Offensive 4.0 verzichtet das Land auf eine Bedarfsanalyse – das bedeutet, dass als Standard für 
Gewerbegebiete und Privathaushalte eine Datenrate von mindestens 50 Megabit pro Sekunde 
vorausgesetzt werden. Zusätzlich wird die Digitalisierung durch Initiativen wie die „Allianz 4.0“ im 
Rahmen der Wirtschaftsförderung und Kontext der Industrie 4.0 vorangetrieben. Im Ergebnis ist 
Baden-Württemberg damit bereits zu 71,3 Prozent mit mind. 50Mbits versorgt – und damit bundesweit 
vorne dabei. Nur „Städte“ wie Berlin, Hamburg und Bremen liegen signifikant über diesem Wert.  
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Um die Chancen der Digitalisierung erfolgreich zu nutzen, hat die Landesregierung dies zu einem 
Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. In der Regierungszentrale wurde eine Geschäftsstelle dafür einge-
richtet. Dadurch kann man die Aktivitäten zur Digitalisierung über die einzelnen Fachministerien hin-
weg koordinieren. Für viele Menschen und Unternehmen gehört ein schneller Internetanschluss zur 
Grundversorgung. Daher ist der Breitbandausbau nicht nur nötig, sondern eine Selbstverständlichkeit. 
Und dies verfolgen wir bisher mit Erfolg: Über 70 Prozent der Haushalte im Land haben Anschluss ans 
schnelle Internet. Um den Breitbandausbau noch weiter zu beschleunigen, hat die Landesregierung 
die Mittel fast verdreifacht. Angesichts unserer älter werdenden Gesellschaft spielen im ländlichen 
Raum auch Angebote wie Telemedizin oder altersgerechte Assistenzsysteme eine wichtige Rolle.  
 
 
Angriffe der CDU 
 
Zum Thema Digitalisierung ist ein gewisser Profilierungswettlauf entbrannt. Mit fadenscheinigen 
Aussagen fordert deshalb Guido Wolf ein Gesamtkonzept, das nicht vorhanden sei. Das stimmt aber 
nicht, weil genau durch konkrete Programme wie „Allianz 4.0“ und erhöhte Gelder fürs Breitband-
Internet ein Konzept umgesetzt wird. Außerdem ist der rege vorgebrachte Einwand, Bayern investiere 
mit 1 Milliarde Euro mehr in den Breitbandausbau als Baden-Württemberg im Kontext nicht zutreffend: 
Denn Bayern hat einen enormen Nachholbedarf im Vergleich zu Baden-Württemberg. Beispielsweise 
sind nach Stand 01.10.2015 Regionen in Niederbayern immer noch unter 50 Prozent mit der Möglich-
keit eines 50Mbit Internets ausgestattet – während in Baden-Württemberg bereits sämtliche Regionen 
über 50 Prozent die Möglichkeit eines 50Mbit Anschlusses haben.  
 
 
Weitere Materialien 
 
• Staatsministerium Baden-Württemberg zu den Chancen der Digitalisierung 
• Förderung des Breitbandausbaus in Baden-Württemberg 
• Interaktiv vergleichende Karte zur Breitbandversorgung in Deutschland  

 
      

https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/digitalisierung/
https://innovation.mfg.de/de/standort/digitale-trends/internet/baden-wurttembergische-landesregierung-fordert-breitbandausbau-noch-starker-1.33995
http://www.zukunft-breitband.de/Breitband/DE/Breitbandatlas/BreitbandVorOrt/breitband-vor-ort_node.html
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Argumente 2016  Wirtschaft 

Thema Fachkräfte 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Immer wieder beklagen sich Unternehmen im Land, dass ihnen gut ausgebildete Fachkräfte fehlen. 
Das Schlagwort Fachkräftemangel ist in aller Munde. Insbesondere Baden-Württemberg mit seinen 
vielen Unternehmen im Bereich hochentwickelter Industrien (Chemie, Maschinenbau, Fahrzeugbau, 
IKT) leidet unter dem Mangel an geeigneten Fachkräften. Der Bund hat, um auf den Mangel zu 
reagieren, eine Informationskampagne ‚Fachkräfte-Offensive‘ gestartet. Baden-Württemberg geht 
beim Thema Fachkräfte jedoch weiter als der Bund. Im Dezember 2011 hat Finanz- und Wirtschafts-
minister Nils Schmid gemeinsam mit 35 Partnern (Verbände, Gewerkschaften, Kammern, Arbeits-
agentur, siehe weitere Materialien) die Allianz für Fachkräfte Baden-Württemberg gegründet. 
 
Ziel der Fachkräfteallianz ist es, inländische Beschäftigungspotentiale auszuschöpfen. Hierbei steht 
vor allem das Potenzial an Frauen, älteren Personen sowie Menschen mit Migrationshintergrund im 
Fokus. Eine erste Evaluierung durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vom Oktober 
2013 hat gezeigt, dass es bereits Fortschritte bei der Beschäftigung von Frauen, älteren Personen, 
Menschen mit Migrationshintergrund sowie neu zugewanderten internationalen Fachkräften gibt. In 
den zwölf Regionen Baden-Württembergs wurden Fachkräfteallianzen nach dem Vorbild der landes-
weiten Allianz etabliert. 
 
Die zehn Ziele der Fachkräfteallianz sind: 1.Berufliche Ausbildung verstärken, 2. Berufliche Weiter-
bildung ausbauen, 3. Beschäftigung von Frauen steigern, 4. Beschäftigung älterer Personen erhöhen, 
5. Personen mit Migrationshintergrund stärker in den Arbeitsmarkt integrieren, 6. Arbeitslosigkeit, 
insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, abbauen, 7. Vollzeitbeschäftigungsniveau erhöhen, 8. Beschäf-
tigtenzahl im Mangelberuf Ingenieurwesen steigern, 9. Gezielte Zuwanderung,10. Regionale Fach-
kräfteallianzen gründen. Das Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg unterstützt die 
Fachkräftesicherung im Land bisher mit jährlich rund 40 Millionen Euro. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Wichtig ist: Fachkräftemangel betrifft nicht alle Branchen und Berufsbilder gleichermaßen. Heute 
fehlen in Baden-Württemberg vor allem dual ausgebildete technische Facharbeiter in der Industrie und 
im Handwerk sowie Ingenieure und Informatiker. Auch gibt es einen Mangel an Fachkräften in der 
Pflege. Der demographische Wandel wird, so lange nichts unternommen wird, jedoch auch in anderen 
Feldern zu Fachkräftemangel führen. Die Auswirkung der Flüchtlingssituation auf die Fachkräfte-
versorgung ist noch nicht abzusehen. Die Prognosen zum demographischen Wandel sagen voraus, 
dass zwischen 2020 und 2030 sich die Zahl der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter um 450.000 
Personen, bis zum Jahr 2050 sogar um rund eine Million reduzieren wird. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Allianz für Fachkräfte 
Fachkräfteallianz Baden-Württemberg – Ziele, Bilanz und Maßnahmen 2015 
Beispiel für regionale Fachkräfteallianz: Fachkräfteallianz Region Stuttgart 
Partner der Fachkräfteallianz auf Landesebene 
 
 
      

http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/berufliche-bildung/berufliche-ausbildung/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/berufliche-bildung/berufliche-weiterbildung/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/berufliche-bildung/berufliche-weiterbildung/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/gleichstellung-in-der-wirtschaft/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/allianz-fuer-fachkraefte/aeltere-personen/
http://www.integrationsministerium-bw.de/pb/,Lde/1584004
http://www.sm.baden-wuerttemberg.de/de/Landesprogramm_Gute_und_sichere_Arbeit_-_Die_fuenf_Bausteine/288686.html
http://www.sm.baden-wuerttemberg.de/de/Landesprogramm_Gute_und_sichere_Arbeit_-_Die_fuenf_Bausteine/288686.html
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/gleichstellung-in-der-wirtschaft/vollzeitnahe-beschaeftigung/
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/service/pressemitteilungen/presse-detailseite/zukunft-der-ingenieurwissenschaften-expertenkommissioningenieurwissenschaftenbw-2025-berufen/
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/service/pressemitteilungen/presse-detailseite/zukunft-der-ingenieurwissenschaften-expertenkommissioningenieurwissenschaftenbw-2025-berufen/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/allianz-fuer-fachkraefte/zuwanderung/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/allianz-fuer-fachkraefte/regionale-allianzen/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/allianz-fuer-fachkraefte/regionale-allianzen/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/allianz-fuer-fachkraefte/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mfw/intern/Dateien/Publikationen/Arbeiten_und_Leben/Fachkraefte/Fachkraefteallianz_BW_Ziele__Bilanz_und_Massnahmen_2015.pdf
http://fachkraefteallianz.region-stuttgart.de/netzwerk/fachkraefteallianz-baden-wuerttemberg/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mfw/intern/Dateien/Downloads/Arbeiten_und_Leben/Fachkr%C3%A4fte/FKA_Internet_Partner_auf_Landesebene_AfF.pdf
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Argumente 2016  Wirtschaft 

Thema Bildungszeitgesetz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Baden-Württemberg war, neben Bayern, Thüringen und Sachsen, das einzige Bundesland, in dem es 
kein Bildungszeitgesetz gab. Zwischenzeitlich wurde dieser Missstand in Baden-Württemberg und 
Thüringen behoben.  
 
Das Bildungszeitgesetz ermöglicht es Arbeitnehmern in Baden-Württemberg, eine Bildungszeit von 
fünf Tagen im Jahr zu nehmen. An diesen fünf Tagen muss ein Betrieb einen Arbeitnehmer für 
berufliche und politische Weiterbildung (seit dem 01.06.2015) sowie für Fortbildungen im ehrenamt-
lichen Bereich (ab Inkrafttreten der Ehrenamtsverordnung am 01.01.2016) freistellen, bei Weiter-
bezahlung aller Bezüge. Ziel war und bleibt es, dass jeder Arbeitnehmer in Baden-Württemberg 
mindestens einmal in seinem Berufsleben die Bildungszeit in Anspruch nimmt, um einen persönlichen 
Schwerpunkt in der persönlichen Bildung in den Bereichen der politischen, beruflichen und ehrenamt-
lichen Weiterbildung setzen zu können und um den Grundsatz des lebenslangen Lernens zu stärken.  
 
Hierbei wird die Wirtschaft nicht über Gebühr belastet. Zahlen aus den anderen Bundesländern, die 
ein vergleichbares Gesetz haben, zeigen, dass die jährliche Inanspruchnahme im niedrigen einstelli-
gen Bereich liegt. Zudem werden insbesondere Kleinbetriebe, die durch das Gesetz überproportional 
belastet würden, durch eine Kleinbetriebsregel geschützt, welche es erst ab mehr als 10 Mitarbeitern 
verpflichtend macht, die Bildungszeit zu gewähren.  
 
Die Kritik aus der Wirtschaft an der Bildungszeit ist unberechtigt. Die Bildungszeit wird sich positiv auf 
die Unternehmen auswirken. Zum einen sind Mitarbeiter, die ehrenamtlich oder politisch aktiv sind, 
auch oft in Betrieben sehr viel engagierter und wirken sich positiv auf die Leistungsfähigkeit eines 
Unternehmens aus. Zum anderen ist die berufliche Weiterbildung nicht minder wichtig, denn die 
freiwillige Fortbildung im beruflichen Bereich ist ein wichtiger Baustein, um den Fachkräftemangel zu 
bekämpfen. Das Bildungszeitgesetz trägt somit dazu bei, dass baden-württembergischen Unterneh-
men engagiertere und fachlich kompetentere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Verfügung stehen. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
- Mit der Umsetzung des Bildungszeitgesetzes wurde ein langjähriges Versprechen der SPD Baden-
Württemberg umgesetzt. Ein Bildungszeitgesetz wurde insbesondere von den Gewerkschaften seit 
vielen Jahren gefordert.  
- Kampagne „Gib mir 5“ des DGB inkl. eines breiten Bündnisses aus Gewerkschaften und 
Gesellschaft (Unterstützer im Link unter weitere Materialien).  
- Widerstand kam aus wirtschaftsnahen Verbänden. 
- Bildungszeit für Weiterbildungen zur Befähigung der Ausübung eines Ehrenamts gibt es erst nach 
Inkrafttreten der Ehrenamtsverordnung, voraussichtlich zum 01.01.2016. 
- Die FDP und Teile der CDU möchten das Gesetz, im Falle eines Regierungswechsels, wieder 
abschaffen. 
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Angriffe der CDU 
 
- Behauptet wird, dass das Bildungszeitgesetz die globale Konkurrenzfähigkeit Baden-Württembergs 
schmälere. Wahr ist, dass das Bildungszeitgesetz das Engagement und die fachliche Kompetenz 
baden-württembergischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärkt. 
 
- Behauptet wird, dass das Bildungszeitgesetz die hiesige Wirtschaft Milliarden von Euro kosten wird. 
Wahr ist, dass die Erfahrung in anderen Bundesländern gezeigt hat, dass die Inanspruchnahme des 
Bildungszeitgesetzes die Unternehmen fast gar nicht belastet. Raten der Inanspruchnahme liegen im 
niedrigen einstelligen Bereich. 
 
- Behauptet wird, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter basierend auf dem Bildungszeitgesetz auf 
Kosten des Arbeitgebers einen Tauchkurs auf Mallorca machen werden. Wahr ist, dass Fortbildungen 
im Rahmen des Bildungszeitgesetzes nur von zertifizierten Bildungsträgern durchgeführt werden 
dürfen und die allgemeine Bildung (sprich: auch kein Blumensteckkurs ist erlaubt) sowie Bildungs-
reisen durch das Gesetz ausgeschlossen sind. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage zur Bildungszeit mit Fragen und Antworten 
Bündnis für Bildungszeit mit 14 Mitgliederorganisationen  
„Gib mir 5“-Kampagne des DGB 
Bildungszeitangebote 
Bildungszeitgesetz 
 
 
 
 
 
 
 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bildung/Seiten/Bildungszeit.aspx
http://gibmir5.dgb.de/buendnis/++co++15f18392-e27a-11e3-8ab4-52540023ef1a
http://gibmir5.dgb.de/die-kampagne
http://www.fortbildung-bw.de/Suche?typ=Kurs&umkreis=-1&beginnSpanne=0&bzgbw=checked&limit=20&offset=0
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6609_D.pdf
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Argumente 2016  Wirtschaft 

Thema Berufliche Bildung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Die Landesregierung hat in dieser Legislaturperiode viel getan, um die duale Ausbildung zu stärken 
und zu unterstützen. Wichtige Maßnahmen waren:  
 

• Neuauflage des Ausbildungsbündnisses von 2015 bis 2018. Fortführung einer erfolgreichen 
Initiative, die seit 2004 besteht. Mitglieder des Ausbildungsbündnisses sind das Land, die 
Agentur für Arbeit, die Kammern, die Arbeitgeber, die freien Berufe, die Gewerkschaften und 
die kommunalen Landesverbände. Drei Schwerpunkte wurden in der Neuauflage des 
Ausbildungsbündnisses benannt: 1. Übergänge junger Menschen von der Schule in den Beruf 
gestalten; 2. Attraktivität und Qualität der Berufsausbildung steigern; 3. Ausbildung 
zukunftsfähig machen. 
 

• AV dual. Unter der CDU waren noch vor wenigen Jahren mehr als 60.000 Jugendliche im 
Übergangsbereich Schule und Beruf. Wir haben es geschafft, diese Zahl auf 35.000 zu 
drücken. Das sind immerhin 25.000 junge Menschen weniger, die keine Warteschleife drehen 
müssen. Das reicht aber noch nicht, denn unser Ziel ist es, gar keine jungen Menschen in 
Warteschleifen zu halten. Deshalb wurde der Versuch AV dual gestartet. In vier Modell-
regionen wurde der Übergang von der Schule in den Beruf neu geregelt mit dem Ziel, auch 
leistungsschwächere junge Menschen in Ausbildungen zu bringen. Dies wird durch intensive 
Betreuung sowie Praktika in Unternehmen erreicht. Die ersten Ergebnisse sind hier sehr 
vielversprechend. Deshalb soll dieses Modell bis zum Jahr 2018 auf insgesamt 22 Regionen 
erweitert werden.  
 

• Ausbildungsbotschafter. Sehr erfolgreich ist auch die Initiative Ausbildungsbotschafter, die 
bereits seit 2011 existiert. Ausbildungsbotschafter sind Jugendliche, die in die Schulen gehen 
und dort bei den (fast) Gleichaltrigen für ihren Lehrberuf oder eine andere duale Ausbildung 
werben. Rund 2.900 Botschafterinnen und Botschafter aus 170 Berufen sind derzeit an 
Schulen unterwegs. Sie haben bereits knapp 100.000 Schülerinnen und Schüler im Land 
erreicht, auch in den Gymnasien.  
 

• Bildungspartnerschaften. Um alle Schülerinnen und Schüler Baden-Württembergs optimal auf 
den Übergang in das Berufsleben vorzubereiten, ist es für die Partner aus Schule und 
Wirtschaft ein zentrales Anliegen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Schwerpunkt der 
gemeinsamen Bemühungen sind dabei der Ausbau und die Begleitung von Bildungspartner-
schaften zwischen Schulen und Unternehmen. Jede allgemein bildende weiterführende 
Schule sollte mindestens eine betriebliche Partnerschaft aufbauen und pflegen. Die Koopera-
tionen können auch mit einem Verbund mehrerer Unternehmen und mit berufsbildenden 
Institutionen eingegangen werden. 
 

• Einführung des Fachs Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung. Für die Werkrealschulen/ 
Hauptschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen wird ein neues Fach "Wirtschaft/ 
Berufs- und Studienorientierung" ab Klassenstufe 7, für die Gymnasien ab Klassenstufe 8, 
eingeführt. Durch ein eigenständiges Fach wird sowohl die ökonomische Bildung der 
Schülerinnen und Schüler gestärkt als auch deren Berufs- und Studienorientierungsprozess 
gezielt gefördert. Ziel ist es, junge Menschen auch für unbekanntere Berufsbilder zu 
begeistern und die Zahl der Studienabbrecher zu reduzieren. 
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• Duale Ausbildung und Meistertitel: Verteidigung auf europäischer Ebene im Rahmen der 

Transparenzinitiative. Die Europäische Kommission stellt derzeit die Meisterpflicht im Rahmen 
der Transparenzoffensive auf den Prüfstand. Das Handwerk und mit ihm die Meisterpflicht 
und der Meisterbrief sind das Rückgrat des deutschen Mittelstands. Die duale Ausbildung in 
Deutschland und Baden-Württemberg und die damit verbundenen Qualitätsstandards werden 
inzwischen auch im europäischen Ausland zunehmend als attraktiv und modellhaft eingestuft. 
Deshalb hat sich die Landesregierung direkt in Brüssel und bei der Bundesregierung dafür 
eingesetzt, dass die Meisterpflicht in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben muss. 
 

• Förderung von Lernfabriken 4.0. Es sollen mindestens acht Lernfabriken an beruflichen 
Schulen bis September 2016 entstehen. Diese sollen Auszubildende für die Themen Industrie 
4.0 und Digitalisierung fit machen. Damit es genügend Fachkräfte gibt, wenn in naher Zukunft 
der Bedarf für Arbeitskräfte, die Erfahrung in diesem Bereich haben, steigt. Hierfür werden bis 
September 2016 vier Millionen Euro in die Förderung von Lernfabriken 4.0 fließen. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
- Neue Initiativen und Programme in Feldern, die Verbesserungsbedarf hatten: AV dual, Lernfabriken, 
Ausbildungsbotschafter oder die Einführung des Fachs Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung, 
während funktionierende Programme der Vorgängerregierungen fortgeführt wurden. 
- Breite Unterstützung für die Arbeit der Landesregierung im Feld der beruflichen Bildung. Partner aus 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung arbeiten in verschiedenen Initiativen gemeinsam an der fortlaufen-
den Verbesserung und Stärkung der dualen Ausbildung.  
- Die erfolgreiche Arbeit der diversen Partner im Bereich der Beruflichen Bildung hat unter anderem 
dazu geführt, dass Baden-Württemberg die niedrigste Jugendarbeitslosigkeitsquote in Deutschland 
hat (3,1 Prozent, Stand September 2015).  
 
 
Angriffe der CDU 
 
Behauptet wird, dass die berufliche Bildung durch Überakademisierung geschwächt wird. Wahr ist, 
dass es heutzutage mehr Abiturienten und Studenten gibt als früher, es beginnen aber auch mehr 
Abiturienten und Studienabbrecher Ausbildungen als früher. Die Landesregierung hat das Informa-
tionsangebot für junge Menschen im ausbildungsfähigen Alter kontinuierlich auf- und ausgebaut. Die 
Wirtschaft braucht beides, akademisch und dual ausgebildete Fachkräfte. Baden-Württemberg steht 
hier sehr gut da, denn das Angebot um die duale Ausbildung ist im Bundesvergleich vorbildlich.  
 
 
Weitere Materialien 
 
Übersicht zu den Förderprogrammen berufliche Bildung 
Pressemitteilung und weitere Unterlagen zum Ausbildungsbündnis  
Pressemitteilung zu AV dual 
Homepage der Bildungspartner in Baden-Württemberg 
Informationen des Kultusministeriums zum Fach Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung 
Landtagsdrucksache 15/7176, Bewährte Standards im Handwerk und in den Freien Berufen erhalten 
Pressemitteilung und Förderaufruf zu Lernfabriken 4.0 
 
 
 
 

https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/berufliche-bildung/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/berufliche-bildung/berufliche-ausbildung/ausbildungsbuendnis/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neugestaltung-des-uebergangs-von-der-schule-in-den-beruf-fuehrt-zu-deutlich-verbesserten-uebergangsq-1/
http://www.bildungspartner-bw.de/,Lde/Startseite
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw2/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Veranstaltungen/IF-Kongress/Wirtschaft-Berufs-Studienorientierung.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/Txt/15_7176.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/foerderaufruf-zu-lernfabriken-40-an-beruflichen-schulen-in-baden-wuerttemberg/
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Argumente 2016  Wirtschaft 

Thema Wohnungsbau 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Die Mittel für soziale Mietwohnraumförderung wurden verdreifacht: von 35 Mio. Euro in 2010 und 

2011 zusammen auf 101 Mio. Euro in 2015 und 2016 zusammen; 
• Auch die Förderung von Wohneigentum ist so hoch wie noch nie: in 2014 hat die L-Bank 1,5 Mrd. 

Euro zinsgünstige Darlehen vergeben, davon fast die Hälfte für Familien mit Kindern; 
• Die Mietpreisbremse bei Mieterwechsel und die reduzierte Kappungsgrenze für Mieterhöhungen 

im Bestand wurde dort eingeführt, wo die Wohnungsmärkte besonders angespannt sind; u.a. in 
Großstädten wie Karlsruhe und Stuttgart, aber auch in Unistädten wie Freiburg, Heidelberg oder 
Tübingen. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Das Landeswohnraumförderungsprogramm wurde deutlich aufgestockt; 
• Die Mietwohnraumförderung steht jetzt im Zentrum des Programms. Die Förderdarlehen können 

pro Projekt so hoch sein wie noch nie: Pro Quadratmeter werden 2.400 Euro als zinsloses 
Darlehen gewährt. Einkommensgrenzen der Mieter liegen bei vierköpfiger Familie bei rd. 57.000 
Euro brutto; 

• Gefördert wird auch die Begründung einer Mietpreis- und Belegungsbindung bei bestehenden 
Wohnungen. Hier gibt es einen Zuschuss von 461 (15 Jahre Laufzeit) bzw. 638 Euro (25 Jahre) 
pro Quadratmeter; 

• Innovativ ist die besondere Förderung von Wohnungseigentümergemeinschaften, bei der wir 
bundesweit Vorreiter waren: Problem der gemeinschaftlichen Haftung wird durch Verbandskredit 
und Landesbürgschaft gelöst. Zu bekommen sind zinslose Darlehen von bis zu 75.000 Euro pro 
Wohnung; 

• Blick in die Zukunft: Verhandelt wird mit der EU-Kommission über weitere Verbesserungen bei der 
Mietwohnraumförderung. 

 
 
Angriffe der CDU 
 
• Manche bei der CDU behaupten, wir hätten die Eigentumsförderung zurückgefahren. Tatsache ist 

aber, dass die L-Bank so viele Investitionen in die eigene Wohnung oder das eigene Haus unter-
stützt wie noch nie; 

• Manche bei CDU und FDP kritisieren die Mietpreisbremse und die reduzierte Kappunsgrenze. Sie 
basieren jedoch auf Bundesgesetzen, die mit den Stimmen der CDU verabschiedet wurden; bei 
der reduzierten Kappungsgrenze auch mit den Stimmen der FDP. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage der L-Bank 
Homeopage des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zum Bereich Wohnen 
Landeswohnraumförderungsprogramm – Mietwohnraumförderung 
 
 
      

http://www.l-bank.de/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/wohnen/
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=9890
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Argumente 2016  Wirtschaft 

Thema Städtebauförderung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Die Städtebauförderung umfasst Investitionen in Sanierungs- und Entwicklungsgebiete in Städten und 
Gemeinden. Dies schafft Arbeitsplätze im Baugewerbe, Wohnraum und Infrastruktur. 2015 werden 
zurzeit landesweit 310 Vorhaben gefördert. 
 
Aktuelle Förderschwerpunkte sind: 
 
o Sicherung und Aufwertung des Wohnungsbestandes, z.B. durch energetische Sanierung; 
o Neustrukturierung und Umnutzung von innerörtlichen Brachflächen für Wohnungsbaum, Ge-
 werbe und Dienstleistungen; 
o Stabilisierung und Aufwertung bestehender Gewerbegebiete, um den Wirtschaftsstandort Ba-
 den-Württemberg zu stärken; 
o Umnutzung von militärischen Konversionsflächen, wie beispielsweise die Umnutzung der 
 Konversionsfläche „Benjamin-Franklin-Village“ in Mannheim, welches 2015 erstmal eine 
 Förderung von 4,2 Millionen Euro erhielt. 
 
Seit 2012 flossen 33,5 Prozent der wirtschaftlichen Investitionen und Förderungen des MFW in den 
Städtebau. In absoluten Zahlen sind das 703,5 Millionen Euro. Von 2012 bis 2015 wurden die 
jährlichen Investitionen zwar von 192,2 Millionen auf 150,3 Millionen Euro reduziert. Die gesamte 
Fördersumme der Städtebauförderung wurde dennoch konstant erhöht, da jährlich mehr Bundesmittel 
zur Verfügung standen, und lag zuletzt 2015 bei 205,1 Millionen Euro. Für das Jahr 2016 wurden die 
Investitionen des Landes um 9,65 Prozent auf rund 167,5 Millionen Euro erhöht. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Seit 40 Jahren unterstützt das Land die Gemeinden und Städte bei der Stadterneuerung. Seitdem 
wurden insgesamt 2.993 Stadterneuerungsgebiete in die Förderung aufgenommen. 77 Prozent der 
Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben bisher von der Förderung profitiert.  
 
„Die Städtebauförderung ist das zentrale Infrastrukturprogramm des Landes“, sagte Finanz- und 
Wirtschaftsminister Nils Schmid am 11. März 2015: „Es sichert in großem Umfang und vor allem im 
örtlichen und regionalen mittelständischen Bau- und Ausbaugewerbe Arbeitsplätze.“ 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung des MFW zur Städtebauförderung in Baden-Württemberg  
Ausgaben im Bereich städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Website des MFW für den Bereich Städtebauförderung 
 
 
 
 
 
 
 
      

https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/land-unterstuetzt-staedte-und-gemeinden-mit-2051-millionen-euro-bei-der-stadterneuerung/
http://haushalt.service-bw.de/HaushaltBW/HaushaltBW_Epl.html
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/staedtebaufoerderung/
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Argumente 2016  Wirtschaft 

Thema Denkmalschutz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Die grün-rote Landesregierung hat seit 2012 93,61 Millionen Euro in den Schutz und in die Pflege von 
Denkmälern investiert. Dabei wurde die jährlich zur Verfügung stehende Fördersumme weiterhin aus-
gebaut. So stehen 2015 mit 25,24 Millionen Euro 13,4 Prozent mehr Fördergelder zu Verfügung als 
noch im Jahr 2011. 
 
Am 26. November 2014 hat der Landtag den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des 
Denkmalschutzgesetzes verabschiedet. Durch diese Gesetzesänderung wurden die regionalen 
Fachreferate für Denkmalpflege organisatorisch im Landesamt für Denkmalpflege eingegliedert. 
Dadurch werden Doppelstrukturen abgebaut und eine einheitliche Entscheidungsfindung etabliert, 
was die Denkmalpflege effektiver und zukunftsfähig gestaltet. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Es gibt in Baden-Württemberg über 90.000 Bau- und Kunstdenkmale sowie mehr als 60.000 archäo-
logische Denkmale. Die Denkmalpflege möchte diese Kulturdenkmale schützen und für zukünftige 
Generationen erhalten. Dabei hat die Denkmalpflege auch einen wirtschaftlichen Nutzen, da 80 
Prozent der Gesamtkosten für die Erhaltung von Altbauten Personalkosten sind.  
 
Von der Denkmalförderung profitieren das lokale Gewerbe, Handwerk und Freiberufler. Außerdem löst 
die Denkmalförderung Folgeinvestitionen in bis zu achtfacher Höhe des Fördervolumens aus.  
 
„Mit den Mitteln fördern wir allein in diesem Jahr die Sanierung von 425 Denkmalen im Land“, sagte 
Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid am 13. November 2015. „Damit tragen wir dazu bei, un-
sere reiche Kulturlandschaft zu erhalten.“ 
 
 
Weitere Materialien 
 
Ausgaben im Bereich von Denkmalschutz und -pflege 
Pressemitteilung des MFW zur Freigabe von Mitteln im Bereich der Denkmalpflege 2015 
Homepage des MFW für den Bereich Denkmalschutz und -pflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://haushalt.service-bw.de/HaushaltBW/HaushaltBW_Epl.html
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/ministerium-fuer-finanzen-und-wirtschaft-gibt-rund-645-millionen-euro-fuer-die-denkmalfoerderung-fr/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/arbeiten-und-leben/denkmalschutz-und-pflege/
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Argumente 2016  Finanzen 

Thema Haushaltskonsolidierung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Ein Kassensturz nach der Regierungsübernahme hat die Versäumnisse der CDU-geführten 

Vorgängerregierung offenkundig gemacht und zweierlei offenbart: Einen Schuldenberg in Höhe 
von rund 43 Mrd. Euro, der jährliche Zinslasten von rund 1,8 Mrd. Euro mit sich bringt, und einen 
haushaltspolitischen Handlungsbedarf von 2,5 Mrd. Euro (Stand Mittelfristige Finanzplanung 
2011–2015). Hinzu kommt eine implizite Verschuldung durch hohe Versorgungslasten und einen 
enormen Sanierungsstau. Alles zusammen stellt eine schwere Erblast und eine denkbar schlechte 
Ausgangssituation für die Einhaltung der Schuldenbremse bis 2020 dar. 

• Die grün-rote Landesregierung hat mit Regierungsantritt erfolgreich die Weichen für eine 
nachhaltige und generationengerechte Haushaltspolitik gestellt. Sie ist dabei die erste 
Landesregierung Baden-Württembergs, der es gelingen wird, in einer Legislaturperiode viermal 
die schwarze Null zu erreichen, also ohne neue Kreditaufnahme auszukommen. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Die grün-rote Landesregierung setzt auf einen ausgewogenen Kompromiss aus Sanieren, 

Konsolidieren und Investieren. Hierfür wurden folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt: 
o Einführung eines Finanzplans 2020, da es mit Blick auf die Einhaltung der 

grundgesetzlichen Schuldenbremse eines über die Mittelfristige Finanzplanung 
hinausgehenden Steuerungs- und Planungszeitraums bedarf. 

o Einführung des Budgetprinzips und der Orientierungspläne für alle Ressorts. 
o Einführung eines Haushaltscontrollings. 
o Die grün-rote Landesregierung ist die erste Regierung, der es gelingen wird, in einer 

Legislaturperiode viermal die schwarze Null zu erreichen, und zwar in den Jahren 2011, 
2012, 2015 und 2016. 

o Investitionen in wichtige Zukunftsbereiche wie Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Infrastruktur damit aus der Schuldenbremse keine Wohlstandsbremse wird.  

o Schrittweiser Abbau des Sanierungsstaus, also der impliziten Verschuldung (siehe 
Argument 2016 „Sanierungsstauabbau“).  

o Teil der impliziten Verschuldung ist die Versorgung der Beamtinnen und Beamten des 
Landes. Für die zukünftigen Leistungen trifft das Land deswegen Vorsorge. Der 
Versorgungsrücklage und dem Versorgungsfonds werden 2015 zusammen rund 538 
Millionen Euro und im Jahr 2016 rund 621 Millionen Euro zugeführt. Im Jahr 2017 sind ca. 
710 Millionen Euro vorgesehen. 

• Diese Kurswende hin zu einer konsolidierungsorientierten Finanzpolitik unter der grün-roten 
Landesregierung wurde auch umgehend von den Rating-Agenturen honoriert. So hat Standard & 
Poor`s im März 2012 die Kreditwürdigkeit des Landes mit der Bestnote AAA bewertet. Damit 
erreichte das Land neben Bayern und Sachsen das beste Rating aller Bundesländer. Zuletzt hatte 
das Land von Standard & Poor`s ein AAA-Rating im Jahr 2003 erhalten. Die Bestnote AAA und 
der Ausblick ‚stabil‘ wurde seitdem immer wieder von Standard & Poor`s bestätigt, zuletzt im 
August 2015.Diese Bewertung unterstreicht das Vertrauen in die nachhaltige Finanzpolitik unter 
Grün-Rot und die dauerhafte finanzwirtschaftliche Stabilität des Landes.  
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Angriffe der CDU 
 
• Seitens der Opposition wird immer wieder kritisiert, dass die grün-rote Landesregierung trotz 

„Rekordsteuereinnahmen“ Schulden machen muss. Die Schuldenaufnahme gehe dabei, laut 
Opposition, auf massive Ausgabesteigerungen für grün-rote Prestigeprojekte, wie den National-
park, die Gemeinschaftsschule etc., und Stellenmehrungen zurück. Dadurch würde das Haus-
haltsvolumen unnötig aufgebläht. 

• Tatsächlich hat sich das Haushaltsvolumen im Soll vom Haushaltsjahr 2011 (Stand 3. Nachtrag 
2011, Volumen 35,33 Mrd. Euro) zum Haushaltsjahr 2016 (Stand 2. Nachtrag Volumen 46,8 Mrd. 
Euro) um rund 11,5 Mrd. Euro bzw. 32 Prozent erhöht. Die Erhöhung seit 2011 wird durch die 
beispielhafte Auflistung der untenstehenden Themengebieten für rund 10,7 Mrd. Euro erklärt.  
Diese Ausgabesteigerungen sind überwiegend rechtlich zwangsläufig bzw. faktisch nicht vermeid-
bar. Hinsichtlich der Tarif- und Besoldungserhöhung von der Opposition sogar ausdrücklich 
mitgetragen. Die darüber hinaus gehende Volumenerhöhung von rd. 0,8 Mrd. Euro hätte das 
Haushaltsvolumen um rund 2,2 Prozehnt erhöht. 
 
Zu diesen zwangsläufigen Mehrausgaben 2016 gegenüber 2011 gehören: 
Tarif- und Besoldungserhöhung ab 1.4.2011:                             + rd. 1.140,0 Mio. Euro 
Versorgungsausgaben:                                                               + rd. 1.046,2 Mio. Euro  
Zuführung Versorgungsfonds und -rücklage:                              + rd.    347,2 Mio. Euro 
Länderfinanzausgleich:                                                                + rd. 1.000,0 Mio. Euro 
Gesamtausgaben FAG:                                                               + rd. 3.706,0 Mio. Euro 
Ausgewählte Mehrausgaben im Flüchtlingsbereich:                   + rd.  2.172,0 Mio. Euro 
Bildungspolitische Maßnahmen         + rd.     295,0 Mio. Euro 
Ausbauprogramme Hochschule 2012 und Master 2016      + rd.     293,0 Mio. Euro 
Staatl. Hochbau (inkl. Hochschulbauprogramm, 
Flüchtlingsunterbringung und zusätzl. Sanierung)       + rd.     205,0 Mio. Euro 
Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV       + rd.     117,5 Mio. Euro 
Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG       + rd.       69,0 Mio. Euro 
Pakt für Forschung und Innovation         + rd.       68,0 Mio. Euro 
Kunstbereich           + rd.       53,0 Mio. Euro 
Auslagen in Rechtssachen (bundesgesetzl. Verpflichtung)      + rd.       51,5 Mio. Euro 
Wohnraumförderung           + rd.       45,6 Mio. Euro 
Stellen für Steuerverwaltung         + rd.       35,0 Mio. Euro 
Breitbandförderung           + rd.       21,4 Mio. Euro  
Summe Ausgabensteigerungen 2016 gegenüber 2011:        + rd. 10.695,0 Mio. Euro 

 
• Der von der CDU-geführten Vorgängerregierung übernommene haushaltspolitische Handlungs-

bedarf von rund 2,5 Mrd. Euro konnte zeitweilig durch strukturell wirkende Konsolidierungs-
maßnahmen ganz erheblich reduziert werden (Stand: November 2014). Anfang November 2015 
wurde der aktuelle Mittelfristige Finanzplan 2015-2019 und der aktualisierte Finanzplan 2020 dem 
Ministerrat vorgelegt. Diese weisen für die Jahre 2017 bis 2019 einen haushaltswirtschaftlichen 
Handlungsbedarf zwischen 2,2 und 2,8 Milliarden Euro auf. Diesen Berechnungen liegen sehr 
konservative Berechnungen zugrunde. So wurden für diese Jahre beispielsweise gleichbleibende 
hohe Belastungen durch die Flüchtlingszahlen angenommen. Die Gesamtausgaben für den 
Flüchtlingsbereich schlagen auch in den Jahren 2017 bis 2019 mit rund 2 Mrd. Euro zu Buche. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Landtagsdrucksache 15/0155 Bericht der Landesregierung zum Kassensturz 
Landtagsdrucksache 15/7701 Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 
Landtagsdrucksache 15/7702 Finanzplan des Landes (Stand: 26.11.2015) 
Landtagsdrucksache 15/6101 Strukturelle Einsparungen im Landeshaushalt 
 
      

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/0000/15_0155_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/7000/15_7701_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/7000/15_7702_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6101_D.pdf
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Argumente 2016  Finanzen 

Thema Steuergerechtigkeit I: Starke Steuerverwaltung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Über 70 Prozent der Einnahmen des Landes speisen sich aus Steuern. Sie stellen damit die 

wichtigste Einnahmequelle dar und sind zur Finanzierung der vielfältigen, wichtigen Aufgaben der 
öffentlichen Hand (Bildung, Infrastruktur, soziale Sicherungssysteme etc.) unerlässlich. 

• Ein planvoller, gesetzmäßiger und gerechter Steuervollzug setzt voraus, dass man genügend 
Personal hat. Das gilt auch für die konsequente Verfolgung von Steuerhinterziehung. Deshalb hat 
Grün-Rot den Personalabbau der CDU-Regierung gestoppt und in dieser Legislaturperiode 500 
Neustellen und 500 zusätzliche Ausbildungsplätze in der Steuerverwaltung geschaffen.  

 
Hintergrundinformationen 
 
• Ziel der Stellenzugänge ist, insbesondere den Außendienst und zwar überwiegend die Betriebs-

prüfung zu stärken. Eine größere Prüfungsdichte lässt entsprechende Steuermehreinnahmen 
erhoffen und trägt zu mehr Steuergerechtigkeit bei. 2013 erbrachte ein Betriebsprüfer in Baden-
Württemberg durchschnittliche Mehrergebnisse von rund 1,5 Millionen Euro. Die Erhöhung im 
Innendienst dient der angemessenen Umsetzung der Prüfungsergebnisse. 

• Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich noch nicht in diesem Maß erhöht, weil den Neustellen 
Stelleneinsparauflagen aus der Zeit der CDU-geführten Landesregierung gegenüberstehen und 
aufgrund der Ausbildungsdauer von drei Jahren ein gewisser Vorlauf erforderlich ist. 

• Die Steuerverwaltung wurde im Laufe der Legislaturperiode durch weitere Maßnahmen gestärkt: 
o Die Stellen, die durch den Übergang der Kfz-Steuer auf den Bund frei geworden sind, 

konnten zur Personalverstärkung der Steuerverwaltung erhalten werden. Hierzu werden 
130 Stellen des mittleren Dienstes in 100 Stellen des gehobenen Dienstes umgewidmet. 

o Im 2. Nachtrag 2014 wurden zudem die Arbeitsbedingungen in der Steuerverwaltung 
durch ein Technikpaket im Umfang von rund 6,2 Mio. Euro verbessert.  

o Zur Verbesserung der Beförderungssituation im Bereich des mittleren und des gehobenen 
Dienstes werden im Haushalt 2015/16 insgesamt 180 Stellenhebungen vorgenommen.  

o Weitere Stellenhebungen erfolgen im Rahmen des sog. Personalentwicklungsplans, das 
in der gesamten Landesverwaltung Stellenhebungen in einem Volumen von 15 Mio. Euro 
ermöglicht. Für den Bereich der Steuerverwaltung sind insgesamt rund 851 Stellen-
hebungen vorgesehen und zwar 42 Hebungen von A5 nach A6, 280 Hebungen von A8 
nach A9, 98 Hebungen von A9 nach A9+Z und 431 Hebungen von A11 nach A12. Damit 
können bestehende Beförderungsengpässe in der Steuerverwaltung angegangen werden.  

 
Angriffe der CDU 
 
Der Abbau von 2.000 Stellen über 10 Jahre hinweg unter der CDU-Vorgängerregierung schwächte die 
Steuerverwaltung ganz erheblich. Zudem nahm man wegen mangelhafter Kontrolle hohe Steuer-
ausfälle für den Landesetat in Kauf. In der Opposition übernimmt die CDU nun Argumente von Grün-
Rot und geriert sich als großer Fürsprecher der Steuerverwaltung. 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 
Landtagsdrucksache 15/6463, Aktuelle Situation der Steuerverwaltung 
 
      

http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/steuern/
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6463_D.pdf
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Argumente 2016  Finanzen 

Thema Steuergerechtigkeit II: Steuerhinterziehung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Jährlich gehen dem Staat geschätzt rd. 50 bis 100 Mio. Euro durch Steuerhinterziehung und 

aktive Steuervermeidung verloren. Diese Mittel fehlen bei der Bewältigung der vielfältigen Auf-
gaben der öffentlichen Hand (Bildung, Infrastruktur, soziale Sicherung). Steuerhinterziehung 
schadet allen, schwächt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist kein Kavaliersdelikt. 

• Grün-Rot hat sich daher seit Regierungsantritt erfolgreich für die Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung sowie für die Eindämmung von Steuersparmodellen internationaler Konzerne eingesetzt 
und zugleich für eine Stärkung der Steuerverwaltung (vgl. eigenes Argument) gesorgt. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Zu den verschiedenen Bausteinen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und für mehr 

Steuergerechtigkeit gehören: 
o Einbringung einer Bundesratsinitiative durch das Land Baden-Württemberg gegen 

Steuerflucht und Steuervermeidung durch grenzüberschreitende Gewinnverlagerungen 
international operierender Unternehmen. Ziel ist es, Lücken im internationalen 
Steuersystem zu schließen. 

o Einbringung eines Gesetzentwurfs zur wirksamen Bekämpfung von Steuerstraftaten von 
Banken in den Bundesrat. Die Bankenaufsicht soll in die Lage versetzt werden, 
konsequent gegen Banken vorzugehen, die bei Steuerhinterziehung behilflich sind. 

o Verschärfung der Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige. Finanz- und 
Wirtschaftsminister Nils Schmid hat sich schon frühzeitig hierfür eingesetzt. Die zum 1. 
Januar 2015 in Kraft getretene Regelung enthält wesentliche Forderungen Baden-
Württembergs. Viele Steuersünder scheinen vor Inkrafttreten der Verschärfung nochmals 
die letzte Chance genutzt zu haben. Allein in 2014 gingen über 9.300 Selbstanzeigen ein. 
Diese führten zu geschätzten Mehrsteuern von mehr als 170 Millionen Euro. 

o Verhinderung eines Steuerabkommens mit der Schweiz, das zahlreichen Steuersündern 
Amnestie gewährt und zugleich erlaubt hätte, unerkannt zu bleiben.  

o Beteiligung an der Anschaffung von sogenannten „Steuer-CDs“. Der Verfassungsgerichts-
hof Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil vom 24.2.2015 (Az.: VGH 26/13) entschieden, 
dass Daten aus einem Ankauf von Steuer-CDs in Strafrechtsverfahren verwertbar sind. 

o Stärkung der Steuerverwaltung in Baden-Württemberg u.a. durch Schaffung von 500 
Neustellen und 500 zusätzlichen Ausbildungsstellen (vgl. eigenes Argument). 

o Schaffung einer zentralen Sondereinheit zur Steuerbetrugsbekämpfung in Baden-
Württemberg. Die Sondereinheit soll Sachverhalte mit erhöhtem Steuerausfallrisiko 
identifizieren und Hinterziehungsmuster aufdecken. 

 
Weitere Materialien 
 
• Homepage des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 
• PM des MFW zur Zahl der Selbstanzeigen im Jahr 2014 
• PM des MFW zur Bundesratsinitiative gegen internationale Steuergestaltungen 
• PM des MFW zur Bundesratsinitiative zur Bekämpfung von Steuerstraftaten bei Banken 
• Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zur Verwertbarkeit von Daten aus Steuer-CDs 
• Landtagsdrucksache 15/3561, Offshore Leaks - Steueroasen im Ausland 

 
      

http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/steuern/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/im-jahr-2014-mehr-als-9300-selbstanzeigen-von-steuersuendern-im-suedwesten/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/initiative-des-landes-gegen-internationale-steuergestaltungen/
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/steuerbetrug-darf-kein-geschaeftsmodell-von-banken-sein-1/
http://www.mjv.rlp.de/Gerichte/Verfassungsgerichtshof/Entscheidungen/binarywriterservlet?imgUid=cd140f95-3f8a-3541-96ba-72b577fe9e30&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/3000/15_3561_D.pdf
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Argumente 2016  Finanzen 

Thema Sanierungsstauabbau 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Mit der Regierungsübernahme wurden die Versäumnisse der Vorgängerregierung offenkundig 

(Vgl. Argument Haushaltskonsolidierung). Hierzu gehört auch ein beachtlicher Sanierungsstau, 
der sich im Bereich der Landesliegenschaften auf rund 2,6 Mrd. Euro und bei den Landesstraßen 
auf rund 0,5 Mrd. Euro belief (Stand: Kassensturz nach der Regierungsübernahme). 

• Dieser Sanierungsstau ist zur impliziten Verschuldung des Landes zu zählen. Grün-Rot hat sich 
zum Ziel gesetzt, unter Einhaltung der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse auch die 
implizite Verschuldung und damit auch den bestehenden Sanierungsstau schrittweise abzubauen. 
Sie setzt dabei auf einen Dreiklang aus Sanieren, Konsolidieren und Investieren.  

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Zum schrittweisen Abbau des Sanierungsstaus hat die grün-rote Landesregierung im Laufe der 

Legislaturperiode unter anderem folgende Einzelmaßnahmen ergriffen bzw. umgesetzt: 
o Bereits mit dem 4. Nachtrag 2011 wurde begonnen, den schwarz-gelben Sanierungsstau 

gezielt aufzulösen. So wurde beispielsweise die Krankenhausfinanzierung um 50 Mio. 
Euro aufgestockt und für die Sanierung von Landesgebäuden rund 97 Mio. Euro 
eingestellt. Zudem wurde eine zweckgebundene Rücklage für künftige Sanierungs- und 
Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von rund 408 Mio. Euro gebildet.  

o Im Haushalt 2012 wurden rund 144 Mio. Euro der Rücklage für Sanierungs- und 
Erhaltungsmaßnahmen eingesetzt. Hierzu gehörten rund 15 Mio. Euro für den 
Hochwasserschutz, 50 Mio. Euro für die weitere Sanierung und Modernisierung der 
landeseigenen Gebäude und weitere 50 Mio. Euro für die Erhaltung der Landesstraßen. 
Die Mittel für die Sanierung der Landesstraßen wurden damit auf 100 Mio. Euro verdop-
pelt und die jahrelange Vernachlässigung der Landesinfrastruktur beendet. Für weitere 
Sanierungsmaßnahmen im Bereich Verkehr/Schiene wurden 29 Mio. Euro eingesetzt. 

o Im Doppelhaushalt 2013/14 wurde der Dreiklang von Sanieren, Konsolidieren und 
Investieren fortgesetzt. So wurden aus der gebildeten Rücklage pro Haushaltsjahr 13,7 
Mio. Euro für weitere Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz, 45,8 Mio. Euro p.a. für 
die Sanierung landeseigener Gebäude und 63,8 bzw. 81,2 Euro für die Bereiche 
Landesstraßen/Schienenverkehr bereitgestellt.  

o Im 2. und 3. Nachtrag 2014 hat Grün-Rot nachgelegt und 25 Mio. Euro für unabweisbare 
Sanierungsbedarfe bei Brücken und Landesstraßen zur Verfügung gestellt. Damit konnten 
im Haushalt 2014, auch unter Berücksichtigung der Rückzahlungsverpflichtungen aus 
Investitionsprogrammen der Vorgängerregierung, volle 100 Mio. Euro zur Sanierung 
verwendet werden. Von 2003 bis 2010 lagen die Ausgaben in diesem Bereich immer bei 
rund 50 Mio. Euro p.a.. Zudem haben wir die Straßenbauverwaltung personell verstärkt. 

o Seit 2011 wurden rund 560 Mio. Euro für den Abbau des Sanierungsstaus eingesetzt. Im 
Doppelhaushalt 2015/16 hat die Landesregierung für weitere Sanierungsmaßnahmen 
und damit zum Abbau des Sanierungsstaus zusätzlich 520 Mio. Euro bereitgestellt. Davon 
fließen allein 200 Mio. Euro in ein zusätzliches Hochschulbauprogramm. Aber auch der 
sogenannte Bezirksbau erhält in den Jahren 2015/2016 zusammen zusätzliche 160 Mio. 
Euro. Damit können alle baureifen Maßnahmen im Staatlichen Hochbau realisiert werden. 
Grün-Rot bietet somit den größten Bauhaushalt in der Geschichte des Landes auf.  
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o Aber auch im Bereich des Straßen-, Brücken- und Radwegebaus wird der Sanierungsstau 

weiter abgebaut, hierfür stehen 2015/16 insgesamt 115 Mio. Euro zur Verfügung. Weitere 
20 Mio. Euro fließen in die nichtbundeseigenen Eisenbahnen und 10 Mio. Euro stehen für 
die Sanierung der Zentren für Psychiatrie bereit.  

 
 
Angriffe der CDU 
 
Seitens der CDU werden die von Grün-Rot ergriffenen Maßnahmen häufig als „Wahlgeschenke“ 
verunglimpft. Die Zahlen zeigen jedoch, dass es Grün-Rot gelingt zu konsolidieren und zugleich zu 
sanieren und in eine funktionierende Infrastruktur in Baden-Württemberg zu investieren. Nur in diesem 
Dreiklang ist der Haushalt in Ordnung zu bringen, ohne dabei das Land kaputt zu sparen und seine 
Stärken zu gefährden.  
 
 
Weitere Materialien 
 
Landtagsdrucksache 15/0155 Bericht der Landesregierung zum Kassensturz  
Pressemitteilung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 23.09.2015 
Pressemitteilung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 05.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Baden-W%C3%BCrttemberg
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/0000/15_0155_D.pdf
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/kabinett-beschliesst-entwurf-des-doppelhaushalts-201516-1/
https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/wir-machen-baden-wuerttemberg-noch-staerker/
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Argumente 2016  Finanzen 

Thema Kommunen 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Wir brauchen starke Kommunen in Baden-Württemberg, denn sie sind das Fundament unseres 
Gemeinwesens und nehmen sehr viele wichtige Aufgaben wahr. Die Kommunen haben ein solides 
Fundament und sind finanziell auch im Bundesvergleich gut aufgestellt. Dennoch verkennt die grün-
rote Landesregierung nicht, dass auch die Kommunen angesichts der aktuellen gesellschaftlichen 
Herausforderungen vor großen finanziellen Belastungen stehen.  
 
Grün-Rot hat sich als solider und verlässlicher Partner der Kommunen erwiesen. Lebenswerte und 
leistungsfähige Kommunen sind für die SPD von besonderer Bedeutung, daher lässt das Land die 
Kommunen bei ihren vielfältigen Aufgaben nicht allein und wird sich auch den künftig anstehenden 
Herausforderungen im partnerschaftlichen Dialog mit den Kommunen stellen. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Beispielhaft sollen Schwerpunkte der kommunalfreundlichen Politik von Grün-Rot dargestellt werden: 

• Im Zuge der Einigung zwischen Land und Kommunen über die Finanzverteilung bis 2016 wird 
die Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs in zwei Stufen auf aktuelle 315 Mio. Euro 
zurückgeführt. Diese Vereinbarung trägt zu mehr Planungssicherheit und einer Stabilisierung 
der Finanzlage der Kommunen bei. 

• Mit dem „Pakt für Familien mit Kindern“ übernimmt das Land nun (inklusive Bundesmittel) 68 
Prozent der Betriebsausgaben pro Kind. Damit erzielt Baden-Württemberg bundesweit bei der 
Mitfinanzierung der kommunalen Kleinkindbetreuung einen Spitzenwert. Die Landesbeteili-
gung (inkl. Bundesmittel) an der Kleinkindbetreuung beträgt im Jahr 2015 rund 660 Mio. Euro 
und 795 Millionen Euro im Jahr 2016. 

• Grün-Rot hat für investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung im Jahr 2015 ein einmaliges 
Förderprogramm aus Landesmitteln in Höhe von 50 Mio. Euro aufgelegt.  

• Im Bereich der frühkindlichen Bildung wurde die Neuaufstellung der Sprachförderung in allen 
Tageseinrichtungen für Kinder mit Förderbedarf (SPATZ) durch zusätzliche Mittel ermöglicht. 
Ab 2015 stellt das Land 21 Mio. Euro für die frühkindliche Sprachförderung zur Verfügung. 

• In enger Abstimmung mit den kommunalen Landesverbänden hat Grün-Rot nach Jahren des 
Stillstands im Bildungsbereich wichtige Reformvorhaben auf den Weg gebracht. So ist Grün-
Rot mit den kommunalen Landesverbänden eine Verständigung über die gesetzliche 
Verankerung der Ganztagsgrundschule im Schulgesetz gelungen.  

• Mit der regionalen Schulentwicklung werden die erforderlichen Anpassungen der Schul-
strukturen an die veränderten Realitäten umgesetzt. Zudem bietet Grün-Rot mit der Gemein-
schaftsschule eine Antwort auf den Wunsch vieler Eltern nach mehr Ganztagsangeboten, 
mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr individueller Förderung und einem wohnortnahen weiter-
führenden Schulangebot. Zudem konnten Verbesserungen für die Realschulen und der 
Einstieg in die Inklusion realisiert werden.  

• Das Land beteiligt sich an den Kosten der Schulsozialarbeit in den Jahren 2012 und 2013 mit 
15 Mio. Euro und ab dem Jahr 2014 mit 25 Mio. Euro. Durch den Wiedereinstieg und die 
Erhöhung des Fördervolumens soll soziale Benachteiligung abgebaut werden. 
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• Auch im Bereich der Krankenhausinvestitionen ist das Land seiner Verantwortung gerecht 

geworden: Nach dem Regierungswechsel im Jahr 2011 wurde die Investitionsförderung 
schrittweise (um insgesamt 35 Prozent) ausgeweitet und zwar von rund 337 Mio. Euro auf 437 
Mio. Euro in 2015 und 455 Mio. Euro in 2016.  

• Familien brauchen Wohnungen, die bezahlbar sind. Deshalb hat Grün-Rot die Fördermittel für 
preiswerte Wohnungen massiv erhöht und zudem den Kommunen die Möglichkeit gegeben, 
zielgerichtet gegen Wohnungsmangel vorzugehen und Zweckentfremdung von Wohnungen 
zu untersagen.  

• In seiner Zuständigkeit unterstützt und entlastet Grün-Rot die Kommunen in vielfältiger Weise 
bei der Unterbringung der Flüchtlinge. Hierzu gehört u.a. die Erhöhung der Kapazität der 
Landeserstaufnahmeeinrichtungen, aber auch die stufenweise Erhöhung der Kosten-
pauschale, wobei bis zur endgültigen Evaluierung der Kostenpauschale die Liegenschafts-
kosten rückwirkend in voller Höhe übernommen werden. Zudem hat die grün-rote Landes-
regierung ein Sonderbauprogramm in Höhe von insgesamt 60 Millionen Euro zur Schaffung 
von Flüchtlingsunterkünften in den Kommunen aufgelegt und unterstützt mit dem Förder-
programm „Chancen gestalten“ Flüchtlinge beim Zugang zum Arbeitsmarkt. 

• Die Städte und Gemeinden im Land sind die Orte, in denen die Stärken der Demokratie erlebt 
werden können. Nach Absenkung des Wahlalters konnten Jugendliche ab dem 16. Lebens-
jahr erstmals bei der Kommunalwahl 2014 ihre Stimme abgeben. 

• Die Gemeinderäte sind für die SPD-Landtagsfraktion ein wichtiger Teil der großen Gemein-
schaft der Ehrenamtlichen und verdienen Unterstützung und Wertschätzung. Deshalb werden 
die Rechte der Mitglieder von Gemeinde- und Kreisräten hinsichtlich der Erstattung von 
Aufwendungen für Kinderbetreuung und Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger während 
der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der novellierten Gemeindeordnung erweitert. 

• Grün-Rot verfolgt den Kurs, die vorhandenen Instrumentarien der kommunalen Selbstverwal-
tung noch weiter auszugebauen. Herzstück der Novellierung der Gemeindeordnung sind die 
Neuregelungen im Bereich der Bürgerbeteiligungen.  

• Grün-Rot erweitert die Handlungsspielräume der Kommunen. So sollen diese in die Lage 
versetzt werden, über eine bessere Zusammenarbeit mit anderen Kommunen ihre Aufgaben 
leichter erfüllen zu können. Dazu wird noch in diesem Jahr das novellierte Gesetz über 
kommunale Zusammenarbeit in Kraft treten. Zudem hat Grün-Rot den Zusammenschluss zu 
Zweckverbänden erleichtert und somit Hemmschwellen für eine Zusammenarbeit abgesenkt.  

 
 
Weitere Materialien 
 
Landtagsdrucksache 15/4573, Starkes Land - Starke Kommunen - Lage der Kommunen in Baden-
Württemberg 
Landtagsdrucksache 15/4663, EU-Fördermittel für Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-
Württemberg 
Die Gemeinde, Ausgabe 1/2015, Namensbeitrag von Claus Schmiedel, Handeln der SPD für die 
Kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/4000/15_4573_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/4000/15_4573_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/4000/15_4663_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/4000/15_4663_D.pdf
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Argumente 2016  Integration und Flüchtlinge 

Thema Flüchtlingsaufnahmegesetz 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
Das neue Gesetz zur Aufnahme von Flüchtlingen (FlüAG) wurde am 19.12.2013 vom Landtag verab-
schiedet und trat zum 01.01.2014 in Kraft. Die Novelle bringt erhebliche humanitäre Verbesserungen 
für die Lebenssituation von Flüchtlingen und Asylbewerbern und entspricht den Zielen des Koalitions-
vertrages von SPD und Grünen vom 09.05.2011.  
 
Die wesentlichen Verbesserungen: 
 

• Während der vorläufigen Unterbringung in den Stadt-und Landkreisen haben Flüchtlinge jetzt 
Anspruch auf mindestens 7,0 qm* (statt bisher 4,5 qm) Schlaf-Fläche pro Person.  
* Hinweis: Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen und den Problemen der Kommunen, geeignete Unterkünfte zu 
finden, wurde die gesetzliche Frist zur Umsetzung dieser Vorgabe (01.01.2016) nun für zwei Jahre ausgesetzt.  

 
• Besonders schutzbedürftige Flüchtlinge (Frauen, Kinder, Familien) müssen nicht in 

Gemeinschaftsunterkünften leben, sondern können auch in Wohnungen untergebracht 
werden. Gemeinschaftsunterkünfte sollen aus integrationspolitischen Gesichtspunkten 
innerorts oder allenfalls am Ortsrand eingerichtet werden.  

 
• Während der vorläufigen Unterbringung in den Kreisen erhalten die Flüchtlinge vorrangig 

Geldleistungen oder entsprechende Gutscheine. Nahrung und Kleidung als Sachleistungen 
sind nur noch der Ausnahmefall.  

 
• Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelten unmittelbar die jugendhilferechtlichen 

Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe. Für die Unterbrin-
gung und Versorgung sind die Jugendämter der jeweiligen Stadt- und Landkreise zuständig.  

 
• Für die vorläufige Unterbringung wurden erstmals verbindliche Standards für die Sozialbera-

tung und Betreuung fixiert. Alle Flüchtlinge bekommen schon während der vorläufigen 
Unterbringung die Möglichkeit, Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben. 

• Die einmalige Kostenpauschale des Jahres 2013 in Höhe von 12.270 Euro (für Unterbringung, 
Versorgung, Verwaltungsausgaben, Gesundheitsversorgung und Betreuung), die das Land 
den Stadt- und Landkreisen für jeden Flüchtling erstattet, wird stufenweise erhöht und steigt 
 
auf 12.566 EUR in 2014 
auf 13.260 EUR in 2015  
auf 13.792 EUR in 2016 und von da an jährlich um 1,5 Prozent.  
 
Enthalten ist auch eine Revisionsklausel: Die Höhe der Kostenpauschale wird im Jahr 2017 
auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben der Stadt- und Landkreise im Vorjahr 2016 
überprüft.*  
 
* Hinweis: Auch hier gab es aufgrund der dynamischen Veränderung der Flüchtlingszahlen inzwischen eine 
Anpassung zugunsten der Kommunen. Die Stadt- und Landkreise bekommen vom Land für die Jahre 2014 und 2015 
rückwirkend ihre tatsächlichen Ausgaben für den liegenschaftsbezogenen Anteil der Kostenpauschale erstattet. 
Darauf haben sich die Kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung am 19.05.2015 geeinigt, nachdem 
sich die Kostenpauschale bzw. der darin enthaltene Anteil für Liegenschaftsausgaben vor allem in Ballungsgebieten 
aufgrund der dort hohen Miet- und Immobilienpreise als nicht auskömmlich erwiesen hatte. 
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Hintergrundinformationen 
 
Bis zur Novelle des Flüchtlingsaufnahmegesetzes war Baden-Württemberg bundesweit lange Zeit 
Schlusslicht in punkto Mindestfläche. Dies hatten auch Sozialverbände, Kirchen und der Flüchtlingsrat 
bemängelt. Die humanitären Verbesserungen wurden von dieser Seite dann auch entsprechend 
gelobt. Die Kommunalen Spitzenverbände indes äußerten von Anfang an Kritik. Die Kostenpauschale 
sei zu gering, die geforderte Mindestfläche von 7,0 qm angesichts des Mangels an Wohnungen 
vielerorts nicht umsetzbar.  
 
Das Gesetz regelt u.a. auch die Kostenerstattung des Landes an die Stadt- und Landkreise für deren 
Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbrin-
gung. Das Land hatte – freiwillig – seine Kostenpauschale bereits im Frühjahr 2013 von 10.537 Euro 
auf 12.270 Euro angehoben, nachdem das Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil (vom 
18.07.2012) festgestellt hatte, dass die Leistungen des Bundes für Asylbewerber nicht dem Existenz-
minimum entsprechen.  
 
Die Sätze im Asylbewerberleistungsgesetz (Bundesgesetz) wurden zum 01.03.2015 erhöht. Die Stadt- 
und Landkreise bekommen vom Land rückwirkend für die Jahre 2014 und 2015 ihre Aufwendungen 
für Wohnen bzw. Miete bei der Unterbringung von Flüchtlingen erstattet. Ob die Kostenpauschale 
angepasst werden muss, wird spätestens die im Flüchtlingsaufnahmegesetz verankerte Überprüfung 
im Jahr 2017 zeigen. 
 
Entwicklung der Erstaufnahmestellen in Baden-Württemberg 
 
Jahr  Flüchtlinge  Erstaufnahmeeinrichtungen Plätze bzw. Belegung 
2011 5.000       1 (Karlsruhe)   900, davon 600 belegt 
2015 mindestens 100.000 landesweit über 20, weitere geplant  rd. 20.000, über 30.000 belegt  
 
Bei der Verabschiedung des Gesetzes am 19.12.2013 im Landtag stimmte die FDP dagegen, die 
CDU-Fraktion enthielt sich der Stimme. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
„Das Organisationsversagen der Landesregierung zeigt sich (…) auch dadurch, dass mittlerweile in 
Arbeitsgruppen und Krisenstäben vier Landesministerien (…) mitwirken müssen.“ (Gemeinsame 
Erklärung Flüchtlingspolitik der CDU-Landtagsfraktion und CDU Baden-Württemberg v. 21.09.2015). 
 
„Die Landesregierung hat keinen Gestaltungswillen gezeigt, sondern beschränkt sich auf ein Lamen-
tieren und ungerechtfertigte Schuldzuweisungen an Andere.“ „Die Gesundheitskarte halten wir für ein 
falsches Signal.“ (CDU-Fraktionsvorsitzender Guido Wolf PM 144/2015 v. 18.09.2015) 
 
Wahr ist: 
Auf den dramatischen Anstieg der Flüchtlingszahlen waren weder der Bund noch die Länder optimal 
vorbereitet. Gleichwohl hat die Landesregierung kraftvoll und koordiniert gehandelt. Baden-Württem-
berg hat als erstes(!) Bundesland – noch vor dem Bund – im Oktober 2014 einen Flüchtlingsgipfel mit 
allen relevanten Akteuren aus Politik und Gesellschaft einberufen. Inzwischen fand im Juli 2015 in 
Stuttgart ein zweiter Flüchtlingsgipfel statt.  
 
Die Zahl der Erstaufnahmeeinrichtungen wurde seit 2011 vervielfacht. Die Zahl der Verwaltungsrichter 
für Asylverfahren wurde erhöht ( plus 16 Stellen). Eine eigens gebildete Lenkungsgruppe sorgt dafür, 
dass notwendige Entscheidungen schnell und unbürokratisch umgesetzt werden.  
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Leistungen für Asylbewerber regelt der Bund, und auch die Asylverfahren bzw. die Bearbeitung von 
Asylanträgen liegen nicht in der Kompetenz des Landes, sondern beim zuständigen Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dort sind aktuell mehr als 250.000 unbearbeitete Verfahren 
anhängig. Die Landesregierung drängt wie viele andere auf eine Beschleunigung der Verfahren. Das 
ist das A und O für die angestrebte Entspannung der Lage. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung zum Zweiten Flüchtlingsgipfel 
Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg 
Ministerium für Integration: Allgemeine Informationen zum Thema Flüchtlinge 
Ministerium für Integration: Ablauf von Asylverfahren 
Asylbewerber-Statistik Baden-Württemberg 
Asylbewerber-Statistik Bund 
Sichere Herkunftsstaaten 
Asyl und Flüchtlinge im europäischen Kontext 
Handbuch für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/zweiter-baden-wuerttembergischer-fluechtlingsgipfel/
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jlr-Fl%C3%BCAGBW2014pG1&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://integrationsministerium-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Fluechtlingspolitik/Fluechtlinge?QUERYSTRING=Fl%C3%BCAG
http://integrationsministerium-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/mfi/MFI/Abteilung2/Referat22/Verfahren_Fluechtlinge_BW.pdf
http://integrationsministerium-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Fluechtlingspolitik/Asylbewerber_+Zahlen+und+Daten
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.html?nn=1363214
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Herkunftsstaaten/herkunftsstaaten-node.html
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/EuropaKontext/europakontext-node.html
http://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_B%C3%BCrgerengagement/Handbuch_Fluechtlingshilfe.pdf
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Argumente 2016  Integration und Flüchtlinge 

Thema Partizipations- und Integrationsgesetz  
 

 
Erfolgsbilanz 
 
Das künftige Partizipations- und Integrationsgesetz soll Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit ausländi-
schen Wurzeln eine gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesellschaft erleichtern. Zugleich werden 
die Integrationsstrukturen auf Landesebene und in den Kommunen gestärkt. Das neue Gesetz leistet 
zudem einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen Öffnung der Landesverwaltung. 
 
Der Gesetzentwurf vom 21.07.2015 befindet sich derzeit in der Anhörung. Das Gesetz soll noch in 
dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Mit 1,28 Millionen Ausländern sowie 2,7 Millionen Einwohnern mit Migrationshintergrund ist Baden-
Württemberg in Deutschland das Bundesland mit dem höchsten Migrantenanteil. Integrationspolitik, 
die allen Menschen in Baden-Württemberg gleiche Chancen, Rechte und Pflichten eröffnet, wurde 
deshalb auch als politisches Ziel im grün-roten Koalitionsvertrag verankert. Andere Bundesländer 
(Berlin, Nordrhein-Westfalen) haben bereits Integrationsgesetze, in Bayern ist eine entsprechende 
Initiative im Frühjahr 2015 allerdings am Votum der CSU gescheitert. 
 
Das Gesetz ist ein wichtiger Beitrag zu einer weltoffenen Gesellschaft in Baden-Württemberg. Das 
Ministerium für Integration hatte dazu im Vorfeld ein Rechtsgutachten (Hübner/Dr. Körting, Berlin) 
erstellen lassen, das die bereits bestehenden Gesetze beleuchtet und Eckpunkte für entsprechende 
Regelungen in Baden-Württemberg aufzeigt. 
 
Wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfs: 
 

• Es werden Ziele und Aufgaben des Landes zur interkulturellen Öffnung definiert. Die 
Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund in besonders sensiblen Bereichen 
(Unterbringung, Justizvollzug, Maßregelvollzug) müssen berücksichtigt werden. 

• Leitbildfunktion für kommunale Integrationsausschüsse und -räte sowie Integrationsbeauf-
tragte in den Kommunen. Vorgesehen ist ein Landesbeirat für Integration, die Zusammen-
arbeit mit dem Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen wird geregelt. Die 
Landesregierung ist verpflichtet, dem Landtag alle fünf Jahre über den Stand der Integration in 
Baden-Württemberg zu berichten. 

• Menschen mit Migrationshintergrund sollen in Gremien, auf deren Besetzung das Land 
Einfluss nehmen kann, angemessen vertreten sein. 

• Die Schulen werden zur Unterstützung von Eltern, insbesondere auch solchen mit 
Migrationshintergrund, bei der Wahrnehmung ihrer Elternrechte verpflichtet. Die Hochschulen 
müssen künftig bei unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen für die Aufnahme eines 
Studiums werben und ebenso wie die Verfassten Studierendenschaften die Integration 
ausländischer Studierender fördern. An den Hochschulen werden Ansprechpersonen für 
Antidiskriminierung benannt. 
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• Beschäftigte muslimischen und alevitischen Glaubens können sich – sofern der Arbeitgeber 

einverstanden ist und keine betrieblichen Gründe entgegenstehen – an den wichtigsten 
religiösen Feiertagen für den Gottesdienstbesuch freistellen lassen. Für die Zeit der Frei-
stellung gibt es jedoch keine Bezahlung. 

• Das geplante Gesetz wird Änderungen bzw. Ergänzungen u.a. in folgenden Gesetzen und 
Verordnungen nach sich ziehen: Schulgesetz, Landeshochschulgesetz, Justizvollzugs-
gesetzbuch sowie Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. 

 
 
Angriffe der CDU 
 
„Integrationsarbeit wird als Querschnittsaufgabe vor Ort gemacht – das vorgelegte Partizipations- und 
Integrationsgesetz ist – wie das Ministerium selbst – reine Symbolpolitik“ (…). “Durch das vorgelegte Gesetz 
werde zudem klar, dass die Beratungs- und Gutachterleistung des ehemaligen Berliner Innensenators Körting 
herausgeschmissenes Geld sei.“  
Integrationspolitischer Sprecher Bernhard Lasotta MdL am 21.07.2015 (PM 115/2015 der CDU-Landtagsfraktion). 
 
Die Opposition stellt das Ministerium für Integration grundsätzlich in Frage und kritisiert u.a. in diesem 
Fall speziell die freihändige Vergabe des Rechtsgutachtens an die Kanzlei Dr. Körting (SPD-Mitglied  
und ehemaliger Innensenator von Berlin).  
 
„Bei dem zu vergebenden Gutachten handelte es sich um eine freiberufliche Leistung im Sinne des § 1 der 
Vergabeordnung für freiberufliche Dienstleistungen (VOF). Bei dem Verfahren war davon auszugehen, dass die 
VOF keine Anwendung fand. Es wurde daher entschieden, eine freihändige Vergabe durchzuführen. Die 
Beschaffungsanordnung stand dem nicht entgegen. Die Ausschreibungsunterlagen wurden deshalb nicht 
veröffentlicht, sondern an drei ausgewählte Kanzleien mit öffentlich- rechtlicher Ausrichtung (…) übersandt.“ 
Stellungnahme des Ministeriums für Integration auf den Antrag der CDU-Fraktion vom 23.08.2013 / 
Landtagsdrucksache 15/3973, S.4  
 
 
Weitere Materialien 
 
PM der Landesregierung zum Partizipations- und Integrationsgesetz 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg 
Rechtsgutachten Partizipationsgesetz_Hübner_Körting 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-bringt-partizipations-und-integrationsgesetz-auf-den-weg/
http://integrationsministerium-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Bevoelkerung+mit+Migrationshintergrund
http://www.integrationsministerium-bw.de/pb/site/pbs-bw/get/documents/mfi/MFI/Abteilung3/Referat31/Partizipationsgesetz/Gutachten%20Baden-W%C3%BCrttemberg_Ministerium%20f%C3%BCr%20Integration.pdf
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Argumente 2016  Integration und Flüchtlinge 

Thema Integrationsarbeit der Kommunen 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
In den Jahren 2008 bis 2011 lag die Zuständigkeit für die Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund beim Innen- bzw. Justizministerium Baden-Württemberg. Das Innenministerium hat in 
dieser Zeit rund 1,86 Millionen Euro jährlich für die Beratung von Spätaussiedlern und Ausländern 
sowie für sozialpädagogische Projekte bereitgestellt. Jeder Stadt- und Landkreis erhielt seinerzeit 
jährlich pauschal 11.000 Euro bzw. 28.000 Euro (ab 2009 jährlich 28.500 Euro) für Projektarbeit.  
Das Fördervolumen des Justizministeriums umfasste im selben Zeitraum insgesamt 732.000 Euro. 
 
Das neu geschaffene Ministerium für Integration hat diese Förderschwerpunkte nach dem Regie-
rungswechsel beibehalten und die Haushaltsmittel auf zwei Millionen Euro erhöht. Gleichzeitig wurde 
die Integrationspolitik – wie im Koalitionsvertrag 2011 skizziert – neu aufgestellt und dabei u.a. die 
Landesförderung vereinheitlicht. Die Kommunen sollten eine verlässliche finanzielle Unterstützung 
bekommen, um langfristig effiziente Strukturen für ihre Integrationsarbeit vor schaffen zu können.  
 
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2013 ein entsprechendes Förderprogramm, die sogenannte 
„Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Integration“ – kurz „VwV Integration“ geschaffen. 
 
Förderschwerpunkte sind:  

• Entwicklung und Stärkung kommunaler Strukturen, 
• Entwicklung und Stärkung nachhaltiger Strukturen der Elternbeteiligung am Bildungsweg der 

Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 
• Erweiterung der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen und 

gesellschaftlichen Leben sowie die Bekämpfung ihrer Ausgrenzung durch Diskriminierung, 
Rassismus und Nationalismus,  

• Und ganz wichtig im Hinblick auf die langfristige Integration von Flüchtlingen und Migranten in 
unsere Gesellschaft: Auch die Aufstockung von Stellen für Integrationsbeauftragte bzw. die 
Schaffung von neuen Stellen für Flüchtlingsbeauftragte sind förderfähig. 

 
Integration findet vor Ort statt - in den Kreisen, Städten und Gemeinden des Landes. Die Menschen 
leben Integration im alltäglichen Miteinander, ob in Kindergärten und Schulen, in Vereinen oder am 
Arbeitsplatz. In Baden-Württemberg leben viele Menschen unterschiedlicher Herkunft. Jährlich 
kommen Menschen mit internationalen Wurzeln dazu, aus unterschiedlichen Gründen. Das 
Förderprogramm unterstützt Projekte auf kommunaler Ebene, die dazu beitragen, dass die 
integrationspolitischen Herausforderungen in einer vielfältiger gewordenen Gesellschaft noch besser 
gelingen.  
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Das Förderprogramm wurde u.a. auf der Grundlage eines Werkstattgespräches mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Kommunen, Kirchen, Stiftungen und Ministerien entwickelt. In die Förderrichtlinien sind 
zahlreiche Gespräche und Erfahrungen aus der praktischen Arbeit vor Ort eingeflossen. 
 
Grundlage für die Förderung ist die „Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration“ – kurz „VwV Integration“, die am 
29.08.2013 in Kraft getreten ist. 
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Das Programm ist auf eine Laufzeit von sieben Jahren angelegt. Die Abwicklung des Programms 
erfolgt über die L-Bank. Jährlich steht ein Finanzvolumen von über drei Millionen Euro bereit. Die 
Nachfrage war bis dato stets höher als die zur Verfügung stehenden Mittel.  
 
 
2013 3,2 Mio. Euro 163 kommunale Projekte 
2014 3,6 Mio. Euro 102 kommunale Projekte 
2015 3,3 Mio. Euro 100 kommunale Projekte 
2016 4,0 Mio. Euro die Antragsfrist endete am 30.9.2015, 

Förderbescheide ergehen Anfang 2016 
 
 
Den hohen Stellenwert der kommunalen Integrationspolitik belegt u.a. eine Studie der Bundes-
regierung: Demnach messen über 71 Prozent der befragten 228 Kommunen der Integration von 
Menschen mit ausländischen Wurzeln eine sehr hohe oder hohe Bedeutung bei. Der Stellenwert wird 
vor allem von der Gemeindegröße und dem Migrationsanteil an der lokalen Bevölkerung beeinflusst: 
Rund 99 Prozent der Großstädte, 66 Prozent der Mittelstädte, 63 Prozent der Landkreise und 49 
Prozent der Kleinstädte und Gemeinden schreiben der Integration von Zugewanderten ein sehr hohe 
oder hohe Bedeutung zu. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Verwaltungsvorschrift Integration und Teilhabe (VwV Integration) 
Förderrichtlinien zum Programm 
Förderrunden und geförderte Projekte seit 2013  
Landtagsdrucksache 15/3293, Förderung der Integrationsarbeit in den Kommunen 
Studie der Bundesregierung zur Integrationsarbeit in den Kommunen (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

https://www.l-bank.de/lbank/download/dokument/207222.pdf
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/fh-finanzhilfen/integration-und-gesellschaftliche-teilhabe-vwv-integration.xml?ceid=119484&notFoundRedirect=true
http://integrationsministerium-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Teilhabe/Foerderrunden
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/3000/15_3293_D.pdf
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-05-04-kommunalstudie.pdf?__blob=publicationFile
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Argumente 2016  Sozialpolitik 

Thema Mindestlohn 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
• Das Mindestlohngesetz im Bund und das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz sind 

wesentliche Pfeiler für unser Konzept „Gute Arbeit“. 
• 87 Prozent der Bevölkerung stehen hinter dem Mindestlohn. 
• Bundesweit profitieren rund 3,7 Mio. Beschäftigte im Niedriglohnsektor von dieser wichtigen 

Verbesserung. Ihre Löhne sind durch die Einführung des Mindestlohns gestiegen. 
• Mehr Lohn, mehr Beschäftigte, mehr Gerechtigkeit. Der Mindestlohn wirkt. 
• Die Anzahl der Prüfungen und auch die Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren 

halten sich in einem überschaubaren Umfang. 
 

Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt mit Inkrafttreten 
des Mindestlohngesetzes und des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes verschlechtert hat. 
 
• Die Zahl der Arbeitslosen ist aufgrund der guten konjunkturellen Lage weiter gesunken.  

(August 2015: 234.156. Das sind 3.877 weniger gegenüber dem Vorjahresmonat.) 
• Die Zahl der frei gemeldeten Arbeitsstellen betrug im August 2015 87.289. Das sind 10.535 

Stellen mehr als im Vorjahresmonat. 
• Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten betrug im Juni 2015 4.354.900. Das 

sind 2,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dabei stieg die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten im Gastgewerbe gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent. 

• Die Anzahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten (Minijobs) ging bundesweit im Vorfeld und 
mit Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes zurück. In Baden-Württemberg z.B. von Dez. 2014 auf 
Jan. 2015 von 743.497 auf 719.989 – also allein im Monat des Inkrafttretens des 
Mindestlohngesetzes um 3,2 Prozentpunkte. Es lässt sich derzeit nicht nachvollziehen, ob 
Minijobs wegen des „Bürokratieaufwands“ unattraktiver geworden sind, die gute Konjunktur dazu 
geführt hat, dass geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zu ordentlichen aufgestockt wurden 
oder die mit dem Mindestlohngesetz eingeführten Nachweispflichten und Kontrollen sonst 
aufgedeckt hätten, dass viele der ursprünglichen Minijobs gar keine Minijobs waren.  

• Wenn das Beschäftigungsvolumen in Baden-Württemberg deutlich ansteigt und sich darin eine 
Verlagerung zu mehr sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ergibt, ist das ein sehr gutes 
Zeichen für die Wirtschaft, für die Sozialkassen und für die Beschäftigten. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
Das Mindestlohngesetz im Bund ist mit dem Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie zu Beginn des 
Jahres 2015 und das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz im April 2013 auf Bestreben der SPD 
in der jeweiligen Koalition in Kraft getreten. Das Mindestlohngesetz im Bund wurde auch über 
Bundesratsinitiativen der grün-roten Landesregierung eingefordert. Der Zoll führte im 1. Halbjahr 2015 
in Baden-Württemberg 2.706 Arbeitgeberprüfungen durch, in deren Folge (nur) 55 Ordnungswidrig-
keitsverfahren nach dem Mindestlohngesetz eingeleitet wurden. 
Die Hauptkritik der Arbeitgeber richtet sich nicht gegen Bestimmungen des Mindestlohngesetzes, 
sondern gegen das im Bund seit über 20 Jahren geltende Arbeitszeitgesetz. Hier haben es z.B. 
Landwirte in der Hand, auf der Grundlage von Tarifverträgen und wenn der Arbeitsschutz eingehalten 
wird, längere Arbeitszeiten und kürzere Ruhezeiten als gesetzlich vorgeschrieben zu vereinbaren. 
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Angriffe der CDU 
 
Obwohl der Mindestlohn in der Großen Koalition im Bund vereinbart und verabschiedet war, warnte 
die CDU vor einem „Bürokratiemonster“ und meinte damit vor allem die Dokumentation von Arbeits-
zeiten in wenigen Bereichen. Davon ist jedoch nur ein Bruchteil der Beschäftigten betroffen und bei 
diesen dauert die Dokumentation pro Tag wenige Sekunden. Ebenso wurde laufend auf einen „Nach-
besserungsbedarf“ hingewiesen. Beispiele dafür aus Landwirtschaft und Gastronomie bezogen sich 
aber nahezu ausschließlich auf das seit über 20 Jahren in dieser Fassung geltende Arbeitszeitgesetz. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Gesetzgebungsverfahren für das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz 
PM der Landesregierung zum Landestariftreue- und Mindestlohngesetz 
Gesetzgebungsverfahren für das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie  
SPD-Bundestagsfraktion: Der Mindestlohn gilt 
BMAS: Der Mindestlohn wirkt 
BMAS-Broschüre (46 S.): Das Mindestlohngesetz im Detail 
PM von Arbeitsministerin Katrin Altpeter und Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid zum 
Mindestlohn im Vorfeld des 1. Mai 2015 
Hans-Böckler-Stiftung: Mindestlohn: Keine negativen Arbeitsmarkteffekte, Verbesserungen bei 
Durchsetzung und Kontrolle nötig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.statistik-bw.de/OPAL/Ergebnis.asp?WP=15&DRSNR=2742
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/erfolgreiches-baden-wuerttemberg/arbeit/wichtiger-schritt-fuer-faire-loehne/
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/erfolgreiches-baden-wuerttemberg/arbeit/wichtiger-schritt-fuer-faire-loehne/
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/593/59396.html
http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/web_faltblatt_mindestlohn_gilt_201507.pdf
http://www.der-mindestlohn-wirkt.de/
http://www.der-mindestlohn-wirkt.de/SharedDocs/Downloads/ml/informationen-zum-mindestlohngesetz-im-detail.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/arbeitsmarkt-im-land-steht-hervorragend-da-keine-negativen-auswirkungen-durch-mindestlohn-1/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/arbeitsmarkt-im-land-steht-hervorragend-da-keine-negativen-auswirkungen-durch-mindestlohn-1/
http://boeckler.de/14_61223.htm
http://boeckler.de/14_61223.htm
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Argumente 2016  Sozialpolitik 

Thema Inklusion von Behinderten 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Damit Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen voll teilhaben können, muss sich viel 
ändern. Grün-Rot hat eine große Liste von Handlungserfordernissen angegangen und hat dabei auch 
mit Hilfe des unabhängigen Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen, Gerd Weimer, den Beteiligungsprozess – „nicht ohne uns über uns“ – auf eine völlig 
neue Ebene gehoben. Dabei wurde eine große Zahl von Veränderungen auf den Weg gebracht und in 
einem Landesaktionsplan für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Baden-
Württemberg zusammengefasst. Hervorzuheben ist: 
 
• Wir haben eine wesentliche Erweiterung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes 

durchgesetzt. Dabei wurden der Umgang der Behörden des Landes und der Kommunen in 
Baden-Württemberg mit Menschen mit Behinderungen neu geregelt, verbindliche 
Beteiligungsprozesse von Menschen mit Behinderungen auf der Landesebene fixiert und die 
Landkreise und kreisfreien Städte zur Einsetzung von unabhängigen Behindertenbeauftragten mit 
festgelegten Rechten und Aufgaben verpflichtet. In der Anhörung zum Gesetz erhielten wir dafür 
die Unterstützung der Verbände der Betroffenen. 
 

• Beim Thema Wohnungsneubau haben wir hinsichtlich der Barrierefreiheit mit der Änderung der 
Landesbauordnung einiges erreicht, hauptsächlich dadurch, dass in neu gebauten Wohngebäu-
den mit mehr als zwei – statt bisher mehr als vier – Wohnungen die Wohnungen eines Geschos-
ses barrierefrei sein müssen.  
 

• Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus haben wir wieder in Gang gesetzt und enorm 
ausgeweitet. Viele der schwerbehinderten Menschen gehören dort zum bevorzugten 
Personenkreis. 
 

• In den Fällen, in denen das Wohnen in einer eigenen Wohnung nicht möglich ist oder nicht 
gewünscht wird, fördern wir massiv den Bau von dezentralen, gemeindenahen und innovativen 
Wohnangeboten als Alternative zum Wohnen in den bestehenden großen Einrichtungen. Zudem 
haben wir die Gründung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften außerhalb der Heime 
gesetzlich geregelt und damit zugelassen. 
 

• Mit dem neuen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz haben wir eines der fortschrittlichsten Gesetze 
dieser Art beschlossen. Dabei haben wir vor allem das Zusammenspiel der Akteure vor Ort und 
den Schutz vor unangemessener Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung neu geregelt 
sowie die Rechtsstellung psychisch kranker oder behinderter Personen gestärkt. Die finanzielle 
Förderung der sozialpsychiatrischen Dienste in den Kommunen haben wir gegenüber dem Ansatz 
der alten Koalition verdoppelt (4 Mio. Euro p.a.) und auch gesetzlich verankert. 
 

• Bei der Inklusion im Bereich Arbeit haben wir in der Landespolitik nur wenige Ansatzpunkte, weil 
hier im Wesentlichen Bundesrecht gilt. Aber wir kümmern uns darum, auch außerhalb der 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen die Inklusion voranzutreiben. 
 

• In der baden-württembergischen Denkmalpflege haben wir die Rechte aus der UN-Behinderten-
rechtskonvention umgesetzt. 
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Hintergrundinformationen 
 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN- 
Behindertenrechtskonvention) wurde 2006 verabschiedet und trat 2008 in Kraft. In Deutschland wurde 
es 2009 ratifiziert.  
 
Teilhabe behinderter Menschen ist ein Menschenrecht, kein Akt der Fürsorge oder Gnade. Die UN-
Behindertenrechtskonvention stellt dies klar und konkretisiert damit grundlegende Menschenrechte für 
die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen. Sie erfasst Lebensbereiche wie Barrierefrei-
heit, persönliche Mobilität, Gesundheit, Bildung, Beschäftigung, Rehabilitation, Teilhabe am politi-
schen Leben, Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung.  
 
Grundlegend für die UN-Behindertenrechtskonvention und die von ihr erfassten Lebensbereiche ist 
der Gedanke der Inklusion: Menschen mit Behinderung gehören von Anfang an mitten in die Gesell-
schaft. An den Stellen, an denen die UN- Behindertenrechtskonvention noch nicht umgesetzt ist, muss 
sie (schrittweise) erfüllt werden. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Im Gegensatz zur Inklusionspolitik im Bereich der Bildung hat die CDU die oben aufgeführten 
Maßnahmen und Gesetze – mit Ausnahme der Änderungen in der Landesbauordnung – unterstützt. 
Es kam höchstens noch die Kritik, warum Grün-Rot die Initiativen so spät auf den Weg gebracht habe. 
Das mutet seltsam an. Denn vieles davon hat die SPD bereits in der Opposition gefordert und dafür 
Absagen erhalten. Mit der CDU als führender Kraft in der Landespolitik gab es bis 2011 kaum einen 
Fortschritt für die Inklusion. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Sozialministeriums mit Informationen zu Menschen mit Behinderungen 
Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
Gesetzgebungsverfahren für das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz 
Gesetzgebungsverfahren für das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz 
Landtagsbeschluss und Mitteilung der Landesregierung zum Denkmalschutz 
Landtagsdrucksache 15/5083, Inklusion in der Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt voranbringen 
Landtagsdrucksache 15/3269, Inklusive Wohn- und Beschäftigungsangebote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/menschen/menschen-mit-behinderungen/
http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Menschen_mit_Behinderungen/Aktionsplan_UN-BRK_2015.pdf
http://www.statistik-bw.de/OPAL/Ergebnis.asp?WP=15&DRSNR=5936
http://www.statistik-bw.de/OPAL/Ergebnis.asp?WP=15&DRSNR=5521
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/7000/15_7227_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/5000/15_5083_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/3000/15_3269_D.pdf
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Argumente 2016  Sozialpolitik 

Thema Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Das Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege (WTPG) löst das bisherige 
Landesheimgesetz der schwarz-gelben Regierung vom 10.06.2008 ab. Ziel ist eine Modernisierung 
des Heimrechts. Der grün-rote Koalitionsvertrag legte fest, wohnortnahe Strukturen zu ermöglichen. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die wichtigsten Inhalte sind: 
 

• Neue Gestaltungsspielräume für wohnortnahe, ambulant betreute Wohngemeinschaften und 
selbstverantwortete und bürgerschaftlich getragene Wohngemeinschaften; 
 

• Gestufte Regelung für Heimaufsicht => Sicherung einer hohen Qualität der Pflege verbunden 
mit möglichst geringen Eingriffen Seitens des Staates; 
 

• Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Pflegeheimbewohner werden gestärkt; 
 

• Bürokratische Entlastung durch Ermöglichung von Modellvorhaben zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit von Heimaufsicht und MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen). 

 
Das WTPG ist ein klares Zeichen für Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit Pflege- und 
Unterstützungsbedarf, Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sowie ein Bekenntnis zur 
stationären Einrichtung als wichtigen Pfeiler der professionellen Pflege. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU kritisierte die im Regelfall angestrebte Größe von max. acht Personen pro ambulant 
betreuter Wohngemeinschaft als wirtschaftlich nicht machbar und übte Kritik an den strengen 
Auflagen, die mit einer Vergrößerung der Wohngemeinschaften auf max. 12 Bewohner einhergehen. 
 
Das WTPG als Ordnungsrecht dient dem Schutz der Pflegebedürftigen. In ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften, die weniger als neun Bewohner haben, sind die Vorgaben auf das fachlich 
vertretbare Maß gesenkt. Für Einrichtungen mit neun bis zwölf Bewohnern gelten die fachlich 
erforderlichen höheren Standards, die aber geringer sind als in einem Pflegeheim. 
Die Regelung stellt damit einen guten Kompromiss zwischen den Schutzinteressen der Bewohner und 
den wirtschaftlichen Interessen der Träger dar. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Wortlaut des WTPG 
Pressemitteilung des Sozialministeriums vom 28.02.2014 
 
     

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/f5x/page/bsbawueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-WohnteilhGBWrahmen&documentnumber=1&numberofresults=43&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kabinett-beschliesst-einbringung-des-wohn-teilhabe-und-pflegegesetzes-in-landtag/
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Argumente 2016  Sozialpolitik 

Thema Pflegekammer 
  

 

Erfolgsbilanz 
 
Sozialministerin Katrin Altpeter hat einen ergebnisoffenen Beteiligungsprozess angestoßen, bei dem 
den Pflegekräften Vorschläge unterbreitet werden, wie das Ziel der Stärkung der Pflegeberufe am 
besten erreicht werden kann. Am Ende des Prozesses (und damit in der nächsten Legislaturperiode) 
sollen die in der Pflege Beschäftigten in einer demokratischen Abstimmung entscheiden. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Seit langem wird die Forderung nach einer besseren Vertretung der Pflegenden durch eine Pflege-
kammer kontrovers diskutiert. Durch die Initiative von MP Malu Dreyer von 2012 zur Gründung einer 
Pflegekammer in Rheinland-Pfalz nahm die Diskussion Fahrt auf. Inzwischen haben sich auch 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen auf den Weg gemacht. In allen Ländern wird intensiv disku-
tiert. DGB, ver.di und (private) Träger von Altenhilfeeinrichtungen lehnen eine Pflegekammer indes ab. 
 
Dafür spricht:  

- Selbstverwaltung, 
- Solidarische Lasten- und Kostentragung, 
- Interessenvertretung, 
- Standesdisziplinierung durch selbstgesetztes Standesrecht, 
- Aus-, Fort- und Weiterbildung regelt die Kammer und damit der Berufsstand selbst. 

 
Dagegen spricht: 

- Pflichtmitgliedschaft, 
- Pflichtbeiträge, 
- Interessenvertretung ist bereits durch Gewerkschaften und freiwillige Zusammenschlüsse 

gewährleistet, 
- Spaltung des Berufsstandes, da Pflegehilfskräfte nur freiwillig verkammert werden können, 
- Schaffung einer neuen bürokratischen Ebene. 

 
Zusammenfassend: Es gibt viele Argumente für und gegen die Pflegekammer. Letztendlich kommt es 
darauf an, die drängenden Probleme in der Pflege – vor allem die oft schlechten Arbeitsbedingungen 
und den Fachkräftemangel – zu lösen und das Image der Pflegeberufe zu verbessern. Wenn die 
Pflegekammer hierzu einen Beitrag leisten kann, werden wir sie ermöglichen. Kammern als Selbst-
verwaltung müssen aber mit den Beschäftigten und nicht gegen diese eingerichtet werden. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU im Land hat noch keine eigene Position. Die Einrichtung einer Pflegekammer ist über die 
Parteigrenzen hinweg umstritten. (Bayern: SPD und CSU contra, Rheinland-Pfalz: SPD und CDU pro) 
 
Weitere MaterialienS 
 
Pressemitteilung von Sozialministerin Katrin Altpeter: Unterschriften Landespflegerat 
Pressemitteilung von MdL Rainer Hinderer: Gute Pflege durch Stärkung des Berufsstandes 
 
      

http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/sozialministerin-katrin-altpeter-nimmt-unterschriften-des-landespflegerats-zur-errichtung-einer-pfle/
http://spd.landtag-bw.de/index.php?mid=11&docid=5696
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Argumente 2016  Sozialpolitik 

Thema Kinder- und Jugendarbeit 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Alle Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg sollen gute Zukunftschancen erhalten. Das gilt 
insbesondere auch für benachteiligte junge Menschen. Dabei kommt der Kinder- und Jugendarbeit 
und der Jugendsozialarbeit mit ihrem breit gefächerten Themenspektrum eine zentrale Bedeutung zu. 
Deshalb haben wir die Förderung im Landeshaushalt deutlich ausgeweitet. Das Gesamtvolumen 
beträgt jetzt 83,6 Mio. Euro für das Jahr 2015 und von 88,0 Mio. Euro für das Jahr 2016. 
 
Gemeinsam mit den Jugendverbänden wurde der „Zukunftsplan Jugend“ entwickelt. Die Kinder- und 
Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit in Baden-Württemberg erhielt so ein neues Fundament. Die 
Leitlinien der neuen Kinder- und Jugendarbeit beziehen sich auf fünf Aufgabenfelder: 
• die Entwicklung und Umsetzung eines mit der Schule abgestimmten Bildungskonzeptes,  
• die Einrichtung von Bildungsnetzwerken,  
• aber auch um die Förderung neuer Zielgruppen,  
• die Inklusionsarbeit und  
• um Aktionspläne zur Prävention gegen menschenfeindliche und rechtsextremistische Tendenzen, 

für Toleranz und Gleichberechtigung der Geschlechter.  
 
Außerdem sollen die Beteiligungsformen ausgebaut und Verantwortungsübernahme als Bildungsziel 
verankert werden. Für den „Zukunftsplan Jugend“ wurden in den Jahren 2013 bis 2016 insgesamt 
10 Millionen Euro zusätzlich aus Landesmitteln für die Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit zur 
Verfügung gestellt. Für die Regel- und Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 
jährlich über 16 Millionen Euro. Die Zahl der Bildungsreferentinnen und -referenten wurde deutlich von 
34,5 auf 56,5 Stellen erhöht. Ein erster Statusbericht soll noch Ende 2015 vorgelegt werden. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die Jugendverbände haben eine Kampagne zur Landtagswahl 2016 gestartet. Sie fordern eine 
höhere finanzielle Förderung für Anschaffungen, Auslagenerstattungen für Ehrenamtliche und der 
Bildungstage. Dies ist nachvollziehbar, kann aber nur für die Zukunft gelten. Denn die Prioritäten beim 
bisherigen Ausbau der Förderung in dieser Legislaturperiode wurden gemeinsam vereinbart.  
 
 
Angriffe der CDU 
 
Nachdem die CDU in der eigenen Regierungsverantwortung die Kinder- und Jugendarbeit nicht mehr 
weiterentwickelt hatte, beschränkte sie sich in der Opposition auf die Kritik hinsichtlich des Fortschritts 
der Verhandlungen in der grün-roten Koalition, welche am Ende jedoch immer zu einem guten 
Abschluss kamen. Inhaltlich konnte die CDU sich kaum einbringen. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Zukunftsplan Jugend 
46. Landesjugendplan, Landtagsdrucksache 15/5965 (Zusammenfassung Seite 4) 
Jugendarbeit ist MehrWert - Die Kampagne der Jugendverbände zur Landtagswahl 2016 
 

      

http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Kinder-Jugendliche/Zukunftsplan-Jugend_Juli_2013.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/5000/15_5965_D.pdf
http://www.ljrbw.de/mehrwert-landtagswahl-2016
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Argumente 2016  Sozialpolitik 

Thema Schulsozialarbeit 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Grün-Rot hat sich zur strukturellen Mitverantwortung des Landes für die Schulsozialarbeit bekannt und 
dessen finanzielle Beteiligung im Pakt für Familien mit Kindern gegenüber den Kommunen fixiert. Das 
Land beteiligt sich jetzt zu einem Drittel der Kosten der Kommunen für die Schulsozialarbeit. Die 
Förderpauschale beträgt pro Vollzeitstelle 16.700 Euro, bei Teilzeitkräften entsprechend reduziert. 
 
Seit dem Wiedereinstieg in die Förderung stellt das Land bis 2016 rund 100 Mio. Euro zur Verfügung. 
Das Landesförderprogramm hat den Ausbau der Schulsozialarbeit beschleunigt und wesentlich dazu 
beigetragen, dass sich die Anzahl der Beschäftigten von 1.286 auf 1.977 (Stand: 31.07.2015) erhöht 
hat. Dies bedeutet einen Anstieg um 50 Prozent. Beinahe jede zweite Schule bietet heute Schulsozial-
arbeit an und zwar in jedem Stadt- und Landkreis. Und der Ausbau der Schulsozialarbeit ist noch nicht 
abgeschlossen. Angesichts der großen Nachfrage nach diesem Förderprogramm schreitet der landes-
weite Ausbau der Schulsozialarbeit weiter zügig voran. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die Sozialarbeit an den Schulen ist ein wichtiges Angebot und leistet einen wertvollen Beitrag zur 
Integration und Gewaltprävention – ergänzend zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. Vor 
allem soziale Benachteiligungen können mit Hilfe von Schulsozialarbeit besser ausgeglichen und 
individuelle Problemlagen besser bewältigt werden. Schulsozialarbeit ist ein Leistungsangebot der 
Jugendhilfe an der Schule, welches mit seinem differenzierten Instrumentarium auch Eltern erreicht 
und mit einbindet. Schulsozialarbeit trägt so zur Stabilisierung des Schulerfolgs, zur Eingliederung in 
die Arbeitswelt und zur gesellschaftlichen Integration bei. Privatschulen fördert das Land im Brutto-
kostenmodell. Deshalb kommt die Einzelförderung der Schulsozialarbeit dort nicht in Frage. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung hat sich beharrlich geweigert, eine strukturelle Mitverant-
wortung des Landes zu übernehmen und die Kommunen bei der Ausweitung der Schulsozialarbeit 
finanziell zu unterstützen. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pakt für Familien mit Kindern 
Parlamentsantragantrag zur Schulsozialarbeit in Baden-Württemberg 
(mit Auflistung der Schulen, an denen Schulsozialarbeit durch das Land gefördert wird) 
46. Landesjugendplan 
Flyer des Sozialministeriums zur Schulsozialarbeit 
Broschüre des KVJS 
 
 
 
 
      

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/Altdaten/202/Anlage_Pakt_fuer_Familien_mit_Kindern.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/4000/15_4865_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/5000/15_5965_D.pdf
http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Schulsozialarbeit_Flyer_Iternet.pdf
http://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/jugend/KVJS-Schulsozialarbeit-R1.pdf
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Argumente 2016  Sozialpolitik 

Thema Krankenhausfinanzierung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
In der dualen Finanzierung für die Krankenhäuser ist der Bund für die Betriebskosten vorwiegend über 
die von den Krankenversicherungen zu zahlenden Entgelte zuständig, während das Land aus seinem 
Haushalt die Investitionskosten zu übernehmen hat. Bundesweit wird seitens der Bundespolitik, der 
Kassen, der Kommunen, der Personalvertretungen und der Krankenhäuser massiv kritisiert, dass die 
Länder ihrer Verpflichtung nur unzureichend nachkommen. Diese Kritik war auch für die schwarz-
gelbe Koalition in Baden-Württemberg zutreffend.  
 
Doch mit dem Wechsel zu Grün-Rot kam auch hier die Kehrtwende: Im Jahr 2011 wurden die Förder-
mittel für Krankenhausinvestitionen ganz erheblich ausgeweitet: von vorher 337 Mio. Euro auf 437 
Mio. Euro für 2015 und 455 Mio. Euro für 2016. Eine Steigerung um rund 35 Prozent! Das Land 
fördert seine Krankenhäuser allein in diesen beiden Haushaltsjahren mit fast einer Milliarde Euro. 
Damit steht Baden-Württemberg unter den Flächenländern sowohl in der Förderung pro Einwohner als 
auch pro Krankenhausbett an der Spitze. Zudem wurden die Förderbedingungen weiterentwickelt. Wir 
wollen nicht mehr in Krankenhäuser investieren, wenn ihre Struktur nicht zukunftsfähig ist. 
 
Der von Bundesminister Gröhe (CDU) im Jahr 2015 vorgelegte Entwurf für das Krankenhausstruktur-
gesetz hat auch in Baden-Württemberg zu massiver Kritik der Krankenhäuser, ihrer Beschäftigten und 
der Kommunen (als Träger) geführt. Sozialministerin Katrin Altpeter hat über den Bundesrat und die 
Bund-Länder-Verhandlungen deutliche Verbesserungen erreicht. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Auf die Krankenhäuser wirken massive Veränderungen (insbesondere medizinischer Fortschritt, 

kürzere Liegezeiten, Bettenabbau oder Schließung von Abteilungen bzw. ganzen Häusern, mehr 
ambulante Behandlungsmöglichkeiten, demografischer Wandel, Erfahrungen mit den DRG), in 
deren Folge das Finanzierungssystem einer dringenden Überarbeitung bedarf. Nahezu 50 
Prozent der baden-württembergischen Krankenhäuser schreiben rote Zahlen.  

• Jetzt bietet die Große Koalition im Bund die Möglichkeit, die Grundlagen der Krankenhaus-
finanzierung den Herausforderungen der Gegenwart anzupassen. Eine Bund-Länder-AG zur 
Krankenhausreform hat Ende 2014 Ergebnisse vorgelegt. 

• Letztere werden in verschiedenen Gesetzgebungsverfahren im Bund unter Beteiligung der Länder 
– hauptsächlich durch das Krankenhausstrukturgesetz – umgesetzt. 
Die wichtigsten Inhalte: 
• Pflegestellenförderprogramm, um bis zu 7.000 neue Pflegekräfte am Bett einzustellen; 
• Expertenkommission zur Weiterentwicklung des DRG-Systems; 
• Zuschläge bei guter Qualität, gestufte Abschläge bei schlechter Qualität; 
• direkte Abrechnungsmöglichkeiten für Hochkostenfälle; 
• Qualität als Kriterium bei der Krankenhausplanung der Länder einführen; 
• Strukturfonds für den Umstrukturierungsprozess in der Krankenhauslandschaft  

(auch für Konzentrationen und Umwandlungen von bestehenden Angeboten); 
• Sicherstellungszuschläge insbesondere für Kliniken im ländlichen Raum; 
• Zuschläge für bestimmte Leistungen der Unikliniken; 
• bessere Vernetzung zum Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte (Portalpraxen). 
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Angriffe der CDU 
 
Die CDU warf vor allem im Gesetzgebungsverfahren für das Krankenhausstrukturgesetz 
Sozialministerin Altpeter vor, dass sie nicht Mitglied in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Krankenhausreform sei und so Nachteile für die Kliniken in Baden-Württemberg nicht verhindern 
könne. Dagegen ist einzuwenden, dass Altpeter für Baden-Württemberg über den Bundesrat und über 
die Bund-Länder-Gespräche nachweisbar und von den Krankenhäusern anerkannt sehr erfolgreich 
die Landesinteressen vertreten und zu einem großen Teil auch durchgesetzt hat. Ein entsprechendes 
Agieren der Tübinger CDU-Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium war nach außen nicht 
erkennbar. 
 
 
Weitere Materialien 
 
• Eine Milliarde für unsere Krankenhäuser – Landesförderung ausgeweitet 
• Eckpunkte der Bund-Länder-AG zur Krankenhausreform 2015 
• Gesetzgebungsverfahren für das Krankenhausstrukturgesetz 
• Altpeter besteht auf Korrekturen an der Krankenhausreform des Bundes 
• Gesetzgebungsverfahren für das Krankenhausstrukturgesetz 
• Altpeter zur Bewegung in der Krankenhausreform 
• Eckpunkte zum Änderungsbedarf des Entwurfes des Krankenhausstrukturgesetzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Milliarde-Krankenhaeuser_2015.pdf
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/B/Bund_Laender_Krankenhaus/Eckpunkte_Bund_Laender_Krankenhaus.pdf
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/678/67854.html
http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/altpeter-besteht-auf-korrekturen-an-der-krankenhausreform-des-bundes/?type=98&cHash=c2a57fdac9d666f58c9669b8d4f0086a&print=1
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/678/67854.html
http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/bewegung-in-der-krankenhausreform/?type=98&cHash=303e34f2e6a07141f0c83e5de8804051&print=1
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/B/Bund_Laender_Krankenhaus/151002_Eckpunkte.pdf
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Argumente 2016  Sozialpolitik 

Thema Hausärztliche Versorgung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Die Gesetzgebungs- und Regelungszuständigkeit für die ambulante ärztliche Versorgung liegt nahezu 
vollständig auf der Ebene des Bundes bzw. bei der Selbstverwaltung der Krankenkassen und der 
Kassenärztlichen Vereinigungen. In der Regelungskompetenz des Landes haben wir dennoch 
wichtige Schritte vollzogen, um die hausärztliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu 
sichern.  
 
Dazu zählen insbesondere: 
 
• An allen medizinischen Fakultäten in Baden-Württemberg gibt es jetzt Lehrstühle für Allgemein-

medizin. Diese sorgen auch dafür, dass genügend Plätze für Studierende im Praktischen Jahr in 
der Allgemeinmedizin zur Verfügung stehen und sichern ihre Betreuung. 

• Die Sicherung der hausärztlichen Versorgung speziell auch im ländlichen Raum ist in den Leit-
sätzen des neuen Gesundheitsleitbilds Baden-Württemberg verankert und spielt dadurch im 
Gesundheitsdialog Baden-Württemberg eine große Rolle. Der Gesundheitsdialog Baden-Württem-
berg bringt die Bürger mit den Akteuren im Gesundheitsbereich auf der Ebene des Landes oder 
der Regionen zusammen und ermöglicht dort eine gemeinsame Lösung von Problemen. 

• Das Landärzteprogramm wurde wesentlich weiterentwickelt. Ein Hausarzt erhält bei einer 
Niederlassung in einer ländlichen Gemeinde ohne Arzt bis zu 30.000 Euro Landesförderung. 
Hierfür wurden zwei Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
In Baden-Württemberg nimmt wie im gesamten Bundesgebiet der Mangel in der hausärztlichen 
Versorgung vor allem im ländlichen Raum zu. Landärzte, die insbesondere aufgrund ihres Alters ihre 
Tätigkeit beenden, finden schlecht eine Nachfolge. Dies hat vor allem die folgenden Ursachen: Andere 
Facharzttätigkeiten sind besser vergütet oder mit weniger Belastungen verbunden, die Partner der 
niederlassungswilligen Ärzte finden im ländlichen Raum keine adäquate Beschäftigung, die Schul- 
oder Kinderbetreuungsangebote im ländlichen Raum entsprechen nicht voll den Erwartungen, die 
ärztliche Tätigkeit ist aus verschiedenen Gründen im Ausland (z.B. in der Schweiz) attraktiver. 
 
Sehr viele Landärzte sind aktuell in einem Alter von etwa 60 Jahren und älter. Hausärzte haben einen 
Gewinn aus ihrer Praxis von etwa 120.000 bis 180.000 Euro p.a. (Dieser ist noch zu versteuern und 
es muss Vorsorge für das Alter und für den Krankheitsfall getroffen werden.) Praxiskosten 
einschließlich Kredite sind bereits abgezogen. Die Landarzttätigkeit führt also nicht zu Armut. 
 
Zuständig für die hausärztliche Versorgung der (Kassen-) Patienten ist die Kassenärztliche 
Vereinigung. Diese regelt auch die Verteilung der Honorare. Die Kassenärztliche Vereinigung ist mit 
den Politikern auf der Ebene der Kommunen, des Landes und des Bundes sowie mit den 
Leistungsträgern (Krankenkassen) dazu im Gespräch. 
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Wege, mit denen versucht wird, das Problem anzugehen: 
 
Seitens der Kassenärztlichen Vereinigung: 
• Umsetzung und Unterstützung der Rechtsänderungen sowie geänderte Niederlassungsberatung; 
• Der Notfalldienst wurde neustrukturiert. (Bezirke größer und Notfallpraxen meistens an Kliniken) 

Niedergelassene Ärzte gerade auch im ländlichen Bereich müssen dadurch weniger Nacht- und 
Wochenenddienste leisten. Diese sind aber in verlässlicheren Strukturen; 

• Die Kassenärztliche Vereinigung wird selbst Träger von Arztpraxen: regiopraxisKVBW; 
(Eine deutliche Umverteilung der Honorare zugunsten hausärztlich tätiger Ärztinnen und Ärzte, die das 
Problem auch bekämpfen könnte, ist bisher nicht durchsetzungsfähig.) 
 
Seitens des Bundesgesetzgebers und der Bundesregierung: 
• In den letzten Jahren deutliche Veränderungen durch die Gesetzgebung: Zulassung von 

Zweigpraxis, Außensprechstunden sowie von „Medizinischen Versorgungszentren“ auch in 
Trägerschaft von Kommunen, in denen auch angestellte Ärzte ohne eigene Kassenzulassung 
arbeiten können. 

• Die Bedarfsplanung – also die Bildung von Bezirken, in denen die Zahl der niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte begrenzt und deren Neuzulassung geregelt wird – wird für Hausärzte mit 
erweiterten Einwirkungsmöglichkeiten für die Länder kleinräumiger. D.h. die Niederlassungsdichte 
von Hausärzten etwa in Freiburg wird nicht auf den Versorgungsgrad in den angrenzenden 
Gebieten des Schwarzwalds angerechnet. 

• Erhöhung des Drucks auf die Kassenärztliche Vereinigung, freigewordene Kassenarztsitze in 
überversorgten Gebieten aufzukaufen, um durch die dortige Sperre niederlassungswillige Ärzte in 
unterversorgte Gebiete zu lenken. 

• Zulassung von Kliniken zur ambulanten Versorgung für den Fall, dass diese durch die 
niedergelassenen Ärzte nicht mehr sichergestellt wird. 

• Anreize im Vergütungssystem, indem Ärzte in unterversorgten Gebieten von Maßnahmen der 
Mengenbegrenzung ausgenommen werden. 

• Verbesserungen in der Weiterbildung zum Allgemeinmediziner. 
• Modellprojekte, mit denen ärztliche Tätigkeiten auf nichtärztliches medizinisches Personal dele-

gierbar ist oder sogar selbstständig durch dieses ausgeführt werden kann („Schwester VERAH“). 
• Die Hausarztzentrierte Versorgung gemäß § 73b SGB V wurde als Alternative zur Vergütung der 

hausärztlichen Tätigkeit eingeführt. Ärzte wie auch Patienten können freiwillig dieser besonderen 
Versorgungsform beitreten.  
 

Seitens mancher Gemeinden: 
• Die Gemeinden kümmern sich um Nach- bzw. Neubesetzungen von Praxen, indem sie selbst 

Nachfolger suchen und diesen Anreize in Geld oder in Infrastruktur bieten. 
 
Angriffe der CDU 
 
Die Forderungen der CDU für eine bessere Ärzteversorgung bestätigen, dass das Land nur geringe 
Handlungsmöglichkeiten hat und wesentliche Schritte zur Verbesserung der hausärztlichen 
Versorgung eigentlich von Bundesgesundheitsminister Gröhe (CDU) vorgelegt werden müssten. 
 
Weitere Materialien 
 
Gesundheitsleitbild Baden-Württemberg 2014 
Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen  
Versorgungsberichte der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg  
Landarztprogramm der Landesregierung Baden-Württemberg  
Die regiopraxisKVBW 
Projektleitfaden Förderprogramm „Landärzte“ 
 
      

http://gesundheitsdialog-bw.de/publikationen/publikation/Publikationen/download/dokument/gesundheitsleitbild-baden-wuerttemberg/
http://dip.bundestag.de/btd/18/019/1801940.pdf
http://www.kvbawue.de/presse/publikationen/versorgungsbericht/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/medizinische-versorgung/haus-und-landaerzte/
https://www.kvbawue.de/ueber-uns/engagement/regiopraxiskvbw/
http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Medizinische_Versorgung/Landaerzte_Projektleitfaden_Juni_2013.pdf
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Argumente 2016  Innenpolitik 

Thema Gemeindeordnung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Die Novellierung verfolgte diese Ziele: Mehr Bürgerbeteiligung; Förderung direkter Demokratie; 
Stärkung von Fraktionen in kommunalen Gremien; Würdigung und Unterstützung der Arbeit 
Ehrenamtlicher; besserer Schutz von Minderheitenrechten; größere Transparenz. 
Das Gesetz trat zum 1. Dezember 2015 in Kraft. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Ergebnisse im Bereich Bürgerbeteiligung waren Gegenstand einer interfraktionellen Arbeitsgruppe 
und wurden von Regierungs- und Oppositionsfraktionen gemeinsam vereinbart. 

• Bürgerbeteiligung: Senkung des Unterschriftenquorums für Bürgerbegehren auf sieben 
Prozent (von zehn Prozent); Verringerung des Zustimmungsquorums beim Bürgerentscheid 
auf 20 Prozent (von 25 Prozent); Ermöglichung von Bürgerentscheiden auch über den 
verfahrenseinleitenden Beschluss im Bauleitplanverfahren; Verlängerung der Frist für 
Bürgerbegehren gegen einen Gemeinderatsbeschluss auf drei Monate (bisher 6 Wochen). 

• Verankerung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in der Gemeindeordnung 
sowie eines Antragsrechts, um eine Jugendvertretung einzurichten. 

• Einwohnerversammlung statt Bürgerversammlung und Einwohnerantrag statt Bürgerantrag: 
dadurch Einbeziehung von Staatsangehörigen aus Nicht-EU-Staaten. 

• Stärkung der Rechte von Fraktionen und Minderheiten: erstmals gesetzliche Verankerung von 
Fraktionsrechten; eine Fraktion oder ein Sechstel der Gemeinderäte (bislang ein Viertel) kann 
vom Bürgermeister die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes oder die Unterrichtung des 
Gemeinderates beantragen. 

• Funktionsfähigkeit der kommunalen Verwaltung und Wertschätzung für Ehrenamtliche: 
Schaffung eines Anspruchs für die Erstattung von Betreuungskosten, die während 
Gremiensitzungen entstehen. 

• Mehr Transparenz: Veröffentlichung von Tagesordnungen, Sitzungsunterlagen und 
Beschlüssen auch im Internet. 

• Die möglichen Formen für öffentliche Bekanntmachungen werden erweitert: es ist nun eine 
rechtswirksame Bekanntmachung auch durch Bereitstellung im Internet möglich. Dies 
entspricht dem Wunsch des Städtetags und des Landkreistags. 

 
Angriffe der CDU 
 
Die Neuregelungen im Bereich Bürgerbeteiligung wurden in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe 
erarbeitet und werden damit von der Opposition mitgetragen. Zuletzt versuchte CDU-Fraktionschef 
Guido Wolf allerdings, die Vereinbarung zur Bürgerentscheidfähigkeit der Bauleitplanung aufzu-
kündigen. Es blieb dann aber bei der vereinbarten Regelung. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung des Innenministeriums zur Änderung der Kommunalverfassung 
Pressemitteilung der SPD-Fraktion zum Kompromiss bei der Gemeindeordnung 
 
      

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kabinett-beschliesst-gesetzentwurf-zur-aenderung-der-kommunalverfassung-1/
http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5664
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Argumente 2016  Innenpolitik 

Thema Polizeistrukturreform 
 

 
Erfolgsbilanz 
 
• Gründe: neue und veränderte Aufgaben (z.B. neue Kriminalitätsfelder, Erhöhung Verkehrs-

sicherheit); zu geringer Personalbestand (Unterbesetzung der Basisdienststellen); unsach-
gerechte Organisationsstruktur (kleinteilige Struktur, geringe Flexibilität). 

• Ziele: zukunftsfähige Ausrichtung der Polizei; Steigerung der Leistungsfähigkeit und Effektivität; 
größere Bürgernähe. 

• Zwei zusätzliche Planstellen für jedes Revier. 
• Spezialistenwissen kommt in die Fläche durch Präsidium Einsatz und Präsidium Technik. 
• Finanzierung: mittelfristig entlastet die Reform den Haushalt, aber zunächst (Jahre 2013 bis 2028) 

123 Mio. Euro für die Umsetzung der Reform erforderlich. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Entstehungsgeschichte: CDU/FDP-Vorgängerregierung hat Personalkörper der Polizei immer 

weiter verringert. Leistungsfähigkeit in bisheriger Struktur hätte nur mit rund 1.000  Neustellen 
gewährleistet werden können. Dies war aufgrund der desolaten Haushaltslage, die CDU und FDP 
hinterlassen haben, sowie Sparverpflichtungen des Landes nicht möglich. 

• Einzelheiten zur Umsetzung: aus 37 Polizeipräsidien und Polizeidirektionen wurden 12 regionale 
Polizeidirektionen; zentrale Aufgabenbündelung im Präsidium Technik, Logistik, Service; 
Zusammenführung von Aufgaben im Polizeipräsidium Einsatz; Bündelung der polizeilichen 
Bildungsarbeit an der Hochschule für Polizei; Zusammenführung von Aufgaben im LKA. 

 
 
Angriffe der CDU 
 
• Behauptet wird: Reform sei zu teuer und erzeuge weitere Kostenrisiken für die Zukunft. 

Wahr ist: Auf lange Sicht werden Kosten eingespart. 
• Behauptet wird: Reform wurde nicht innerhalb der bewährten Grundstrukturen durchgeführt. 

Wahr ist: CDU hat 1.000 Stellen abgebaut und veränderte Altersstrukturen ignoriert. Sie hat trotz 
wachsender Aufgaben auf die gleichen Strukturen gesetzt. Innerhalb der Struktur wäre Reform 
nur mit sehr viel finanziellen Mitteln (bis zu 90 Mio. Euro mehr pro Jahr) möglich gewesen. 

• Behauptet wird: Reform sei nicht bürgernah und ländlicher Raum werde benachteiligt. 
Wahr ist: Die Reviere wurden mit zwei Stellen pro Revier verstärkt. Aufgrund des Interessen-
bekundungsverfahrens sind jedoch noch nicht alle Stellen besetzt. 

• Behauptet wird: Durch den Einsatz der qualifizierten Verkehrsunfallaufnahme müssten 
Unfallbeteiligte viel länger auf die Polizei warten. 
Wahr ist: Die ersten Sicherungsmaßnahmen übernehmen, wie bislang auch, die ersten Polizei-
beamten vor Ort. Die qualifizierte Unfallaufnahme kommt dann zur Unfallsachbearbeitung und 
entlastet auch die Reviere von den anfallenden schriftlichen Nacharbeiten. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Abschlussbericht zur Polizeireform (Broschüre als PDF) 
 
 
      

https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/Broschuere_Polizeireform_Abschlussbericht.pdf
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Argumente 2016  Innenpolitik 

Thema Polizei Bilanz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Mehr Haushaltsmittel 
Seit dem Regierungswechsel hat die Polizei über 800 Mio. Euro mehr Haushaltsmittel bekommen. Im 
Durchschnitt waren es jährlich 163,5 Mio. Euro mehr. Es wurden 300 Mio. Euro Investitionsmittel (u.a. 
Sicherheitsoffensive Polizeitechnik, Sicherheitsoffensive Islamistischer Terrorismus, Hubschrauber, 
Digitalfunk) zur Verfügung gestellt.  
 
Zusätzliche Personalstellen für die Polizei 
Die CDU hat in ihrer Regierungszeit 1.000 Polizeistellen abgebaut. Grün-Rot hat der Polizei rund 500 
Stellen zurückgegeben (300 im Polizeivollzug, 200 im Nicht-Vollzug). Mit dem zweiten Nachtrags-
haushalt 2015/2016 werden nochmals 216 zusätzliche Personalstellen bei der Polizei geschaffen. Die 
Forderung der CDU nach 1.500 zusätzlichen neuen Stellen läuft ins Leere – denn es gibt keinen Markt 
für arbeitslose Polizistinnen und Polizisten, diese müssen erst ausgebildet werden. 
 
Einstellungsoffensive  
Im Zeitraum von 2011 bis 2016 wurden 5.600 neue Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Im Jahr 
2016 werden 1.100 neue Anwärterstellen bei der Polizei geschaffen (200 mehr als geplant). In den 
Jahren 2017 und 2018 sind es je 1.400. Mehr Einstellungen sind aus Gründen der Ausbildungs-
kapazität auch nicht möglich.  
Fazit: Es wurden in den letzten 30 Jahren noch nie so viele Polizeibeamte eingestellt wie unter der 
grün-roten Landesregierung. 
 
Einstieg in die zweigeteilte Laufbahn geschafft 
Rund fünf Mio. Euro für Stellenhebungen vom mittleren in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, im 
gehobenen Dienst und im höheren Polizeivollzugsdienst. Hinzu kommen Hebungen im Verwaltungs-
dienst der Polizei. Wir halten an unserem Ziel fest, dass die zweigeteilte Laufbahn kommen soll. Ein 
Einstieg in dieser Legislatur (1500 Stellenhebungen), die komplette Umsetzung bis zum Ende der 
nächsten Legislatur! 
 
Maßnahmenpaket gegen islamistischen Terror 
Nach den Anschlägen auf Charlie Hebdon in Paris wurden im Februar 2015 130 zusätzliche Stellen 
bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz geschaffen. Davon 105 Stellen für die Polizei insbesondere 
für die bessere Überwachung von Islamisten im Internet und zur Auswertung von Telekommunika-
tionsdaten. Außerdem wurde ein Kompetenzzentrum zur Islamismusprävention eingerichtet. Nach den 
erneuten Anschlägen in Paris im November 2015 wurde das „Anti-Terror-Paket“ überprüft und mit 
einem zweiten Paket fortgeschrieben. Es fließen mehr Mittel in die Ausstattung der Polizei und in die 
Personalausstattung von Polizei, Verfassungsschutz und Justiz. 
 
Weitere Materialien 
 
Informationen zur Polizei auf der Homepage des Innenministeriums Baden-Württemberg 
 
 
 
 
 
 
      

http://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/polizei/
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Argumente 2016  Innenpolitik 

Thema Informationsfreiheitsgesetz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Erreichte Ziele: Prinzipiell gilt freier Zugang zu in öffentlichen Verwaltungen vorhandenen 
Informationen; Transparenz des staatlichen Handelns als Voraussetzung für eine demokratische 
Meinungs- und Willensbildung wird gestärkt, aber unter Wahrung des Schutzes von berechtigten 
öffentlichen und privaten Interessen. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Zentrale Regelung: Umfassendes Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen außerhalb eines 

Verwaltungsverfahrens (ohne berechtigtes Informationsinteresse). 
• Ausnahmen: besonders sensible Bereiche z.B. Gerichte, Landesamt für Verfassungsschutz, 

Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden.  
• Orientierung am IFG des Bundes und der dazu vorgenommenen Evaluation sowie unter Berück-

sichtigung der Erfahrung von bereits bestehenden Gesetzen in anderen Bundesländern. 
• Weitergehende Regelungen als der Bund in folgenden Punkten: 

- Einbeziehung von Personen des Privatrechts bei der Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen 
Aufgaben oder der Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen (Bund: bleibt dahinter zurück, 
nur geregelt: „…soweit eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-
rechtlichen Aufgaben bedient.“) 

- Amtliche Information ist unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, zugänglich zu 
machen, in Ausnahmefällen in drei Monaten (Bund: lediglich eine „Soll-Regelung“, § 7 V IFG) 

- Kein Widerspruchsverfahren, d.h. keine Verzögerung des Informationszugangs (Bund: 
Widerspruchsverfahren ist zulässig, § 9 IV IFG) 

• Personenbezogene Daten der Bürgerinnen und Bürger werden geschützt, insbesondere das 
Steuergeheimnis. Im Übrigen Abwägung zwischen öffentlichem Informationsinteresse und 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen. 

• Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie des geistigen Eigentums und 
besonderen öffentlichen Belangen (beachte abschließende Aufzählung in § 4 LIFG). 

• Gebühren können grundsätzlich erhoben werden. Informationspflichtige Stellen des Landes 
erheben in einfachen Fällen keine Gebühren. Wenn die Gebühren 200 Euro übersteigen, muss 
die informationspflichtige Stelle die antragstellende Person darüber vorab gebührenfrei 
informieren.  

• Das Informationsfreiheitsgesetz des Landes wird nach fünf Jahren evaluiert. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Gesetz zur Einführung der Informationsfreiheit 
Pressemitteilung des Innenministeriums zur Einbringung des Informationsfreiheitsgesetzes 
 
 
 
 
 
      

http://suche.landtag-bw.de/?q=Informationsfreiheitsgesetz&mode=and&si=10
http://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kabinett-verabschiedet-gesetz-zur-informationsfreiheit-zur-einbringung-in-den-landtag/
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Argumente 2016  Innenpolitik 

Thema Islamistischer Terrorismus 
 

 

Erfolgsbilanz 
 

• Gründe: verschärfte Sicherheitslage; Terroranschläge in Paris. 
• Ziel: bessere Vorbeugung und Unterbindung der terroristischen Gefährdung. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
Umsetzung über ein Sonderprogramm zur Bekämpfung des islamistischen Terrors (Februar 2015). 
Inhalte sind: 

• Polizei: 105 neue Personalstellen (48 Stellen für Kriminalpolizeidirektionen für insbesondere 
polizeiliche Beobachtung islamistischer Zielpersonen; 23 Stellen für das LKA für Ermittlungen 
und Auswertung; vier Stellen für Kompetenzzentrum Islamismusprävention beim Innen-
ministerium; 22 Stellen für Mobile Einsatzkommandos; vier IT-Spezialisten, vier Stellen beim 
Präsidium Technik wegen intensiverer Auswertung und Beobachtung von Islamisten); 

• Landesamt für Verfassungsschutz: 15 zusätzliche Stellen und 500.000 Euro für Sachmittel 
und Investitionen; Intensivierung von Internetbeobachtung und -auswertung, Beobachtung in 
sozialen Netzwerken; Einsatz von Islamwissenschaftlern (Stärkung Analyse und Prävention); 

• Justiz: 11 neue Stellen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften zur Bewältigung der 
zunehmenden Zahl von staatsschutzrelevanten Ermittlungs- und Strafverfahren. 

• Ergänzung des Sonderprogramms im Dezember 2015 (Volumen 30 Mio. Euro): 64 neue 
Stellen bei Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, zusätzliche Waffen-und Schutzausstattung 
sowie Finanzmittel für verbesserte technische Voraussetzungen (u.a. Einsatztechnik, 
Telekommunikationsüberwachungstechnik). 

• Eröffnung des Kompetenzzentrums zur Koordinierung des Präventionsnetzwerkes gegen 
(islamistischen) Extremismus im Dezember 2015. Koordination von Maßnahmen der 
Prävention und Intervention gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen durch islamistischen 
Extremismus, einschließlich der Aussteigerbetreuung. 

 
 
Angriffe der CDU 
 
Behauptet wird: Landesregierung habe zu spät gehandelt bzgl. erstem Anti-Terror-Paket. Wahr ist: 
Sonderprogramm ist richtige Antwort zur rechten Zeit (schnelle Reaktion auf die Anschläge in Paris). 
 
Behauptet wird: Grün-Rot gehe bei Schaffung von neuen Stellen bei der Polizei mit Gießkannen-
prinzip vor: Anti-Terror-Paket stopfe Löcher, die durch Polizeireform bei Kripo entstanden seien. Es 
gebe zu wenig Polizisten, deshalb sollen 1500 neue Polizisten eingestellt werden. Wahr ist: CDU hat 
zu ihrer Regierungszeit Polizei durch die Streichung von 1.000 Stellen geschwächt und zu wenig An-
wärter ausgebildet. Die neuen Stellen sind passgenau auf die neuen Herausforderungen ausgerichtet. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Sonderprogramm zur Bekämpfung des islamistischen Terrors 
 
      

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-bringt-sonderprogramm-zur-bekaempfung-des-islamistischen-terrors-auf-den-weg/
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Argumente 2016  Innenpolitik 

Thema Einbruchskriminalität 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Offensivkonzept gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl:  

• Ab 2017 stufenweise 226 Personalstellen mehr als geplant für den Polizeivollzugsdienst: 
Verstärkung der speziellen Ermittlungsgruppen in den Polizeipräsidien. 

• Erhöhung der Neueinstellungen von Polizeianwärtern um 200 auf dann 1100 im Jahr 2016. 
• Einstellungsoffensive in 2017 und 2018: insgesamt 2.800 Ausbildungsplätze (auch für 

Antiterrorpaket). 
• Kooperationsvereinbarung mit Bayern zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität: 

Sieben-Punkte-Programm zum schnelleren Informationsaustausch, zur stärkeren gemein-
samen Täterfahndung, intensiveren Zusammenarbeit bei konkreten Ermittlungsverfahren und 
in der Prävention. 

• Start des Computerprogramms Precobs im Oktober 2015: Einbruchsvorhersage aufgrund von 
Wahrscheinlichkeitsberechnungen. 

• Erste Erfolge: Von Januar bis September 2015 sind 15 Prozent weniger Einbrüche registriert 
worden, die Aufklärungsquote dagegen stieg von 13 Prozent auf 20 Prozent. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 

• Baden-Württemberg ist eines der sichersten Bundesländer mit einer der niedrigsten 
Kriminalitätsbelastung. 

• Aber: Zahl an Wohnungseinbrüchen stieg in den vergangen Jahren auch in Baden-
Württemberg (wie auch in Gesamtdeutschland) und zwar im Vergleich zu 2013 in 2014 um 
rund 20 Prozent. (2013: 11.295 Wohnungseinbrüche; 2014: 13.483 Wohnungseinbrüche). 

• Eindämmung der Wohnungseinbrüche ist Schwerpunkt der Polizeiarbeit. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Behauptet wird: Grün-Rot hat keine wirkungsvollen Lösungen. 
Wahr ist: Offensivkampagne und Kooperationsvereinbarung mit Bayern. Zahl der Einbrüche sinkt, die 
Aufklärungsquote steigt. 
 
Behauptet wird: Stellenabbau stoppen: CDU-Antrag in den Haushaltsberatungen für  
420 Personalstellen (statt 226). 
Wahr ist: Die CDU hat in ihrer Regierungszeiten 1.000 Stellen bei der Polizei abgebaut und neue 
Ausbildungsplätze nur in äußerst geringem Umfang geschaffen. Jetzt fordern sie 1.500 neue Stellen 
bei der Polizei. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Offensivkonzept der Landesregierung gegen Wohnungseinbruch 
Kooperationsvereinbarung mit Bayern zum Kampf gegen Einbrecherbanden 
Polizeiliche Kriminalstatistik 2014 
 
 
      

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-offensivkonzept-gegen-wohnungseinbruch-1/
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/bayerns-innenminister-joachim-herrmann-und-baden-wuerttembergs-innenminister-reinhold-gall-unterzeic/
http://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/polizeiliche-kriminalstatistik-2014-innenminister-reinhold-gall-kriminalitaetsbelastung-in-bad/
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Argumente 2016  Innenpolitik 

Thema Cyberkriminalität 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Einrichtung einer Abteilung für Cyberkriminalität beim LKA (zu Beginn des Jahres 2012). 
• Einrichtung von Kriminalinspektionen bei den regionalen Präsidien für den Bereich Cybercrime: 

Bündelung von Fachwissen, stärkere Vernetzung und Verteilung über die Fläche des Landes. 
• Investitionen in moderne Technik-Ausstattung, um ein leistungsfähiges Auswertesystem für 

digitale Beweismitteln aufzubauen.  
• Flächendeckende Versorgung mit spezieller Software und großer Speicherkapazität zur 

Auswertung von Datenträgern mit kinderpornographischem Inhalt. Diese Technik ermöglicht u.a. 
erheblich kürzere Bearbeitungszeiten und reduziert die persönliche Belastung der Auswerter. 

• Spezielle Fortbildungsmaßnahmen für Polizeibeamte zu Themen der Sicherung digitaler Spuren 
und Ermittlungen im Internet. 

• Einführung einer beamtenrechtlichen Sonderlaufbahn für Cyberkriminalisten zum 01.04.2014. 
Vorteil: Damit können extern ausgebildete Spezialisten in Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes 
eintreten (einjährige Ausbildung von Hochschulabsolventen (BA/FH) zum Kriminalkommissar). 

• Im April 2014 konnten die ersten neun Cyberkriminalisten in den Polizeivollzugsdienst des Landes 
eingestellt werden. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• Cyberkriminalität boomt – erhebliche Verlagerung von Kriminalität ins Internet, insbesondere 

Bedrohung, Erpressung, Kinderpornographie, Computersabotage, Hehlerei, Betrug. 
• 17.948 Fälle von Internetkriminalität im Jahr 2014: Rückgang um 4,5 Prozent zu 2013. 
• Scheinbare Anonymität führt dazu, dass Täter sich vor staatlichen Zugriffen sicher fühlen: Ziel ist 

es zu verhindern, dass sich das Internet zu einem rechtsfreien Raum entwickelt. 
• Ziel: Schutz der Bürger, Unternehmen und Infrastruktureinrichtungen vor Gefährdungen. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Informationen des Innenministeriums zu Cybercrime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/polizei/kriminalitaetsbekaempfung/cybercrime/
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Argumente 2016  Umwelt und Energie 

Thema Energiewende 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Von den fünf baden-württembergischen AKW sind bereits drei abgeschaltet. Die Landesregierung hat 
am Beschluss zum Atomausstieg maßgeblich mitgewirkt. Zudem wurden die gesetzlichen Weichen 
umgestellt und der Windenegieausbau endlich möglich gemacht. Über 250 Anlagen sind im Geneh-
migungsverfahren, über 120 bereits im Bau. Mit einem Klimaschutzgesetz und dem dazugehörigen 
Integrierten Energie und Klimaschutzkonzept wurden klare Ziele und zahlreiche konkrete Maßnahmen 
festgelegt. Die Haushaltsmittel dafür wurden mehr als verdoppelt. Das Erneuerbare-Wärmegesetz 
wird den Klimaschutz im Gebäudesektor voranbringen. Die energetische Sanierung der landeseige-
nen Liegenschaften (Universitäten, Polizei, Justiz, etc.) wurde beschleunigt, die Mittel verdreifacht. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Ziele des Landes bis 2050 sind: 50 Prozent geringerer Energieverbrauch, 80 Prozent Anteil 
Erneuerbare Energie, 90 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990. 
Mit der Energiewende will Deutschland die Energiewirtschaft insgesamt von fossilen hin zu erneuer-
baren Energien umstellen. Dazu gehört auch der Atomausstieg, da das Risiko der Betreibung und das 
Problem der Entsorgung diese Technologie inakzeptabel machen. Zur Energiewende gehören gleich-
wertig der Ausbau der Erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und Solarenergie, die Speichertech-
nologie, der Netzausbau und die Energieeinsparung/ Energieeffizienzsteigerung. 
 
Zwei große Gleichstrom-Übertragungsleitungen sind erforderlich, um den norddeutschen Windstrom in 
den Südwesten transportieren zu können und das Netz stabil zu halten. Zugleich muss die Speicher-
technologie vorangetrieben werden, von der Batterietechnik bis zum Pumpspeicherwerk. So wird vom 
Land eine große Redox-Batterie in Verbindung mit einem Windrad gefördert (ICT im Pfinztal). Mithilfe 
abschaltbarer Lasten (z.B. Kühlhäuser) sollen Lastspitzen abgefangen werden, wenn Wind- und 
Solarstrom bei gleichzeitig hohem Strombedarf nicht zur Verfügung stehen. Im Verkehrssektor stehen 
kurz- und mittelfristig Effizienzsteigerung, der Ausbau des ÖPNV und die Förderung des Fahrradver-
kehrs im Vordergrund. Langfristig müssen wir auf Antriebssysteme auf Basis von Erneuerbaren 
Energien umstellen (E-Autos, Synthesegas und -benzin aus Windstrom etc.). 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Auch die CDU will den Atomausstieg. Das erscheint aber als Lippenbekenntnis, wenn man dem 
Ausbau der Windkraft und der Solarenergie Steine in den Weg legt. Auch den Netzausbau von Nord- 
nach Süddeutschland unterstützt die CDU nur halbherzig. Sie nimmt damit in Kauf, dass die 
Kapazitäten der Atomkraftwerke bei deren Stilllegung gar nicht ersetzt werden können. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Erfolgsbilanz der Landesregierung zur Energiewende 
Übersicht des Bundesministeriums Wirtschaft und Energie zur Energiewende 
Energiekonzept der Bundesregierung  
Entwicklung der Erneuerbaren im Jahr 2014 
 
      

http://energiewende.baden-wuerttemberg.de/de/wissen/zwischenbilanz-das-haben-wir-schon-erreicht/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energiekonzept-2010,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_Energien_in_Zahlen/Entwicklung_der_erneuerbaren_Energien_in_Deutschland/entwicklung_der_erneuerbaren_energien_in_deutschland_im_jahr_2014.html
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Argumente 2016  Umwelt und Energie 

Thema Klimaschutz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Wie im Koalitionsvertrag versprochen, wurde das Erneuerbare-Wärme-Gesetz novelliert. So ist nun 
geregelt, dass bei Austausch der Heizungsanlage ein Mindestanteil Erneuerbarer Energien (EE) von 
15 Prozent erreicht werden muss. Kompensatorisch können aber auch andere Maßnahmen auf den 
EE-Anteil ganz oder teilweise angerechnet werden. Optionen dafür sind: ein Sanierungsfahrplan für 
das Gebäude, die Dämmung der Kellerdecke, eine Photovoltaikanlage, die Wärmerückgewinnung bei 
Nichtwohngebäuden, Kraftwärmekopplung, Nah- oder Fernwärme mit KWK, bzw. Erneuerbaren 
Energien. Außer Solarthermie wird auch die Holzzentralheizung, die Einzelraumfeuerung, Bioöl- oder 
Biogasbeimischung, baulicher Wärmeschutz, die Wärmepumpe und die Brennstoffzelle akzeptiert 
(Technologieoffenheit). Das Gesetz ist damit deutlich flexibler und bürgerfreundlicher geworden. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Heizung und Warmwasserbereitung verursachen knapp ein Viertel der Treibhausgasemissionen in 
Baden-Württemberg. Davon entfallen über 90 Prozent auf bestehende Gebäude. Das Erneuerbare-
Wärme-Gesetz (EWärmeG) des Landes Baden-Württemberg soll dazu beitragen, dass sich der Anteil 
erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung deutlich erhöht und damit der CO2-Ausstoß sinkt. 
Seit 01.07.2015 ist das novellierte EWärmeG in Kraft. 
 
In Baden-Württemberg gilt seit 2010 das Erneuerbare Wärmegesetz (EWärmeG), das vorschreibt, 
dass bei Sanierung der Heizungsanlage (Kesselaustausch) 10 Prozent Erneuerbare Energien (meist 
Solarthermie, oder auch Bioöl- oder Biogasanteil im Heizöl/Erdgas) genutzt werden müssen. Das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz des Bundes (EEWärmeG) schreibt dies nur für Neubauten vor. 
Es gibt diverse Ausgleichsregelungen, Ersatzmöglichkeiten, Ausnahmen und Härtefallregelungen.  
 
Das Landesgesetz galt bislang nur für Wohngebäude. Damit waren auch die Liegenschaften des 
Landes, das nahezu keine Wohngebäude unterhält, außen vor, weshalb wir es 2009 abgelehnt hatten. 
Die energetische Sanierung des gesamten Gebäudebestandes bis 2050 ist essentiell zur Erreichung 
der Klimaschutzziele, ca. 50 Prozent der CO2-Emissionen geht in den Wärmesektor. Der Sanierungs-
fahrplan ist relativ preiswert und gibt Auskunft zu notwendigen investiven Maßnahmen und deren 
Effekt. Bereits erfolgte Investitionen, die bei einem Kesseltausch Erfüllungsoptionen sind, sollen ange-
rechnet werden. Zu beachten sind auch die Besonderheiten bei der Sanierung von Quartieren und 
Wohneigentümergemeinschaften, bei denen es erhebliche Rechtsunsicherheiten auf Grund des WEG-
Rechts gibt, und auch Sanierungen eines Teils von einem Quartier evtl. angerechnet werden könnten. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU hat die Gesetzesnovelle unter fadenscheinigen Vorwänden abgelehnt, obwohl ja nur ihr 
eigenes Gesetz von 2009 sinnvoll weiterentwickelt und obendrein bürgerfreundlich flexibilisiert wurde.  
 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage mit Informationen des Ministeriums für Umwelt und Energie zum Gesetz 
 
      

http://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/neubau-und-gebaeudesanierung/erneuerbare-waerme-gesetz-2015/
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Argumente 2016  Umwelt und Energie 

Thema Windenergie 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Wir haben wie versprochen 2012 das Landesplanungsgesetz novelliert und windkraftfreundlich 
umgestaltet. Auf dieser Grundlage wurden in den letzten Jahren die Regionalpläne sowie hunderte 
Flächennutzungspläne erneuert, viele sind noch in Arbeit. Daneben wurde die naturschutzfachliche 
Begleitung durch Kartierungen und Hinweise aufgebaut und es wurden Kompetenzzentren in allen 
vier Regierungspräsidien eingerichtet.  
 
Wie die heute (September 2015) im Bau befindlichen 127 Windkraftanlagen belegen, wurde damit die 
Behinderung der Windenergie beseitigt. Weitere ca. 270 Anlagen sind im Genehmigungsverfahren. 
Etliche hundert Anlagen können also in den kommenden Jahren errichtet werden.  
 
Weil die heute gebauten Anlagen im Durchschnitt dreimal mehr Leistung haben als die bestehenden 
Altanlagen, wird sich die Stromerzeugung aus Windenergie in Kürze verdoppeln. Damit lässt sie sich 
bis zum Ende des Jahrzehnts noch auf ca. 10 Prozent unserer Stromerzeugung steigern. Auch das 
Land stellt, insbesondere im Landeswald, Flächen hierzu bereit. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die Blockade der Windenergie wurde vor allem durch die Novellierung des Landesplanungsgesetzes 
aufgehoben. Weil jede Windkraftanlage etwa 2 Jahre Planung benötigt und erst die Fachpläne der 
Kommunen und Regionalverbände erstellt werden mussten, begann der verstärkte Zubau erst 2015. 
 
Der Ausbau der Windenergie ist auch im Süden Deutschlands möglich und sinnvoll, weil er zur 
Netzstabilität beiträgt und teure Stromtransportkosten nebst Netzausbau zum Transport des 
norddeutschen Windstroms in den Süden vermeiden hilft. 
 
Für die kommende Ausschreibungspflicht nach dem bundesgesetzlichen EEG setzen wir uns dafür 
ein, dass diese Regelung weder Genossenschaften und Bürgerwindräder ausbremst, noch den Süden 
Deutschlands benachteiligt. 
 
Bei der Windenergienutzung gehört Deutschland seit langem weltweit zu den Spitzenländern und 
steht mit weit über 30.000 Megawatt installierter Leistung nach China und den USA auf Platz 3 im 
internationalen Vergleich. Knapp die Hälfte der insgesamt installierten Leistung von Windenergie-
anlagen findet sich dabei in den windreichen Küstenländern.  
 
Doch auch fern der Küste werden zunehmend gute Standorte erschlossen. Einerseits ist zu erkennen, 
dass Länder und Kommunen im Binnenland den weiteren Ausbau der Windenergie mit neuen 
Flächenausweisungen unterstützen, andererseits macht die Technikentwicklung die Windenergie im 
Binnenland immer attraktiver. 
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Angriffe der CDU 
 
Die CDU hat die Windkraft bis 2010 nach Kräften ausgebremst. Baden-Württemberg war das 
Schlusslicht aller Flächenländer. Erst mit dem Atomausstieg und der Nuklearkatastrophe von 
Fukushima sprach sie sich grundsätzlich für die Windkraft als Bestandteil der Energiewende aus.  
 
In der Praxis jedoch bekämpft sie jedes einzelne Windrad im Land, das geplant wird. Zudem kritisiert 
die CDU absurderweise, dass der Ausbau der Windenergie nicht schneller von statten geht. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung des Umweltministeriums: Aktuell 121 Windkraftanlagen im Bau 
Homepage des Umweltministeriums: Windenergie 
Bundesverband Windenergie: Windkraft in Baden-Württemberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://um.baden-wuerttemberg.de/de/presse-service/presse/pressemitteilung/pid/aktuell-121-windkraftanlagen-in-baden-wuerttemberg-im-bau/
http://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/windenergie/
https://www.wind-energie.de/sites/default/files/attachments/region/baden-wuerttemberg/windkraft-bw-witzel.pdf
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Argumente 2016  Umwelt und Energie 

Thema Wassergesetz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
2014 haben wir das Wassergesetz novelliert. Gemäß der Forderung der kommunalen Landes-
verbände wird die öffentliche Wasserversorgung als kommunale Aufgabe (§ 44) verankert und der 
Privatisierung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge ein Riegel vorgeschoben. 
 
Zusätzlich wurde ein verbindlicher Gewässerrandstreifen von 10 Metern geschaffen (bisher 5 m), der 
nicht bebaut und für Ackerbau genutzt werden darf. Hiermit werden Schadstoffeinträge verringert, 
aber auch Konflikte im Hochwasserfall oder durch die Ansiedlung durch den Biber verringert. Zudem 
wurde die Festlegung dieses Streifens vereinfacht. 
 
Daneben wurde auch die Wasserkraftnutzung in Sinne des Klimaschutzes gestärkt und verankert. Das 
Wasserentnahmeentgelt ist nunmehr erstmals zweckgebunden und muss künftig allein für Zwecke 
des Gewässerschutzes und Hochwasserschutzes ausgegeben werden. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die Novelle des Wassergesetzes war u.a. durch die Novellierung des Wasserhaushaltgesetzes des 
Bundes (WHG) in 2010 erforderlich geworden. Dabei konnte das Land in vielen Bereichen konkreti-
sierende und ergänzende Regelungen aufnehmen. Zusätzlich wurde erforderlich, die Selbstüber-
wachung bei privaten Grundstücksentwässerungsanlagen zu regeln, was insbesondere die privaten 
Hausanschlüsse betrifft, die bislang keinem Kontrollregime unterlagen. Auch die erhöhten Anforde-
rungen an die Geothermie zum Grundwasserschutz sind nun gesetzlich verankert. 
 
Die privaten Hausbesitzer und Gebäudeeigentümer sollen durch die Neuregelung der Kanalüber-
wachung nicht über Gebühr belastet werden, weshalb die Kommunen hierbei gefordert sind, mit den 
Bürgern Konzepte für eine effiziente Kontrolle der Kanäle und Anschlüsse zu finden (Beispiel Modell 
Schwanau). Verschiedene Untersuchungen hatten gezeigt, dass bis zu 60 Prozent der häuslichen 
Abwasseranschlüsse schadhaft und erneuerungsbedürftig sind. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU hat sich gegen die Verbreiterung des Gewässerrandstreifens gewandt, ohne eine Alternative 
für eine Verbesserung des Gewässerschutzes aufzuzeigen. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung des Umweltministeriums bei Einbringung in den Landtag 
Erläuterung zum Gesetz 
Gesetz mit Begründung 
 
 
 
 
 
      

http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/108485/
http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/103297/
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/4000/15_4404_D.pdf
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Argumente 2016  Umwelt und Energie 

Thema Hochwasserschutz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Die Landesmittel für den Hochwasserschutz wurden im Doppelhaushalt 2013/2014 auf über 
47 Millionen Euro pro Jahr gegenüber dem Jahr 2011 fast verdoppelt und seitdem verstetigt. Damit 
wird der effektive Hochwasserschutz an Rhein und Donau sowie ihren Nebenflüssen deutlich 
verbessert. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Der Schutz vor Hochwasser ist vor allem im Wasserhaushaltgesetz des Bundes geregelt, dieses 
wurde 2009 novelliert und verschärft. Mit dem neuen Wassergesetz des Landes wurde u.a. auch die 
Umsetzung der Bundesbestimmungen für den Hochwasserschutz neu geregelt. Mit dem länderüber-
greifenden IRP (Integrierten Rheinprogramm) wird seit 1987 eine Reihe von Maßnahmen am Rhein 
umgesetzt. Die Gesamtkosten betragen hier ca. 1 Mrd. Euro, 80 Prozent davon sind Bundesmittel. 
 
Das IRP (Integriertes Rheinprogramm) sieht vor, an 13 Standorten auf der deutschen Rheinseite 
Rückhalteräume mit einem Gesamtvolumen von 167,3 Millionen Kubikmeter auf ehemaligen 
Aueflächen zu schaffen. Mit den Poldern Altenheim, dem Kulturwehr Kehl/Straßburg, dem Polder 
Söllingen/ Greffern und Ende 2015 auch Polder Rheinschanzinsel sind bereits vier der insgesamt 13 
Rückhalteräume IRP einsatzbereit. Diese stellen zusammen 73 Millionen Kubikmeter Rückhalte-
volumen zur Verfügung. Damit kann unterhalb der Staustufe Iffezheim der Schutz vor einem 100 bis 
120jährlichen Hochwasserereignis sichergestellt werden. Das Kulturwehr Breisach und der Rückhalte-
raum Elzmündung sind im Bau. 
 
Durch vorbeugenden Hochwasserschutz sollen Leib und Leben sowie Wirtschaftsgüter vor Hoch-
wasser geschützt werden, dabei steht der vorbeugende Hochwasserschutz durch Freilassung von 
HW100-Gebieten (1x pro 100 Jahre ein schweres Hochwasser) von Bebauung und die Schaffung von 
Überflutungsflächen im Vordergrund. Darüber hinaus wird durch aktive Hochwasserschutzmaßnah-
men (Dämme, technische Schutzvorrichtungen, gesteuerte Polder) die Gefahr für bebaute Gebiete 
minimiert. Durch Renaturierung von Auelandschaften und ökologische Flutungen soll mit dem IRP 
zugleich eine ökologische Verbesserung der Flusslandschaft am Rhein erreicht werden. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU hat den Hochwasserschutz viele Jahre lang vernachlässigt und unterfinanziert, weshalb das 
Land mit der Umsetzung seiner internationalen Verpflichtung um viele Jahre in Verzug geraten war. 
Auch jetzt hat sie die Erhöhung der Mittel und die Beschleunigung der Investitionen nicht unterstützt. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Hochwasserschutz in Baden-Württemberg 
Integriertes Rheinprogramm 
Hochwasserschutz Bund 
Hochwasserschutzgesetz des Bundes 2005 
 
      

http://www4.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/975/
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1188090/index.html
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/hochwasser/
http://www.bmub.bund.de/service/publikationen/downloads/details/artikel/hochwasserschutzgesetz-gesetz-zur-verbesserung-des-vorbeugenden-hochwasserschutzes/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=646
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Argumente 2016  Verkehr und Infrastruktur 

Thema Landesstraßen 
 

 

Erfolgsbilanz 
 

• Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Grün-Rot baut und saniert mehr Straßen als die 
CDU-Regierungen seit 2001. 

• 2012 wurden von Grün-Rot die Mittel für die Sanierung von Landesstraßen von den noch von 
der CDU geplanten 50 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro pro Jahr verdoppelt.  
Allerdings mussten 23 Mio. Euro hierfür bis 2014 zur Refinanzierung der von der CDU bereits 
im Vorgriff verausgabten Mittel des Landesinfrastruktur- und Zukunftsprogramms (LIP/ZIP) 
abgezogen werden. 

• Seit 2015 werden für die Sanierung von Landesstraßen und von Brücken satte 120 Mio. Euro 
bereitgestellt. Zum Vergleich: Von den CDU-Regierungen wurden 1996-2010 im Durchschnitt 
nur 40,7 Mio. Euro pro Jahr hierfür aufgewendet. 

• Weitere 12,5 Mio. Euro stehen für die Sanierung von Radwegen an Landesstraßen zur 
Verfügung, die zu CDU-Zeiten noch aus den normalen Straßensanierungsmitteln mitfinanziert 
werden mussten und deshalb keine feste Finanzierungsbasis hatten. 
 

Fazit: Grün-Rot hat mit seiner Sanierungsoffensive den Verzehr von Landesvermögen nachhaltig 
gestoppt. Der symbolischen Ankündigungs- und Spatenstichpolitik der CDU-Regierung stellt Grün-Rot 
eine seriöse Politik der Taten entgegen. 
 
 
Hintergrundinformationen 

Haushaltsansätze Landesstraßenbau: 

 
H 
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Rechnungsabschlüsse Landesstraßenbau: 

 
 
 
Fazit: Werden Haushaltsansätze und Rechnungsabschlüsse verglichen, wird deutlich, dass die CDU 
Landesstraßen aus Schattenhaushalten finanziert hat. 

Besonders deutlich wird der Mittelaufwuchs bei den Erhaltungsmitteln für Landesstraßen, Brücken und 
Radwegen: 

 

 
 
 
Weitere Materialien 
 
Informationsbroschüre des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zur Straßenbaupolitik 
 

      

https://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/Broschueren/Wir_bauen_nachhaltig_Broschuere-Strassenbau_MVI_Internet.pdf
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Argumente 2016  Verkehr und Infrastruktur 

Thema Bundesfernstraßen 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Fortgesetzte Priorisierung aller seit 2012 neu planfestgestellten (sprich: baureifen) 

Bundesfernstraßenprojekte; 
• Das Land forderte vom Bundesverkehrsministerium stetig neue Baufreigaben, die dieses jedoch 

beständig bis Juli 2015 verweigert hat, d.h. Baubeginne für neue Straßen und Ortsumfahrungen 
konnten nicht stattfinden; 

• Beendigung des Stellenkahlschlags der CDU in der Straßenbauverwaltung. Inzwischen wurden 
bereits 43 Stellen geschaffen. Im Doppelhaushalt 2015/16 werden 100 neue Stellen geschaffen 
(50 in 2015 und 50 in 2016) und 2017/18 sind weitere 100 Stellen eingeplant. Damit können 
Straßenprojekte besser geplant und gebaut werden. Überdies wurde ein Gutachten zur Situation 
in der Straßenbauverwaltung in Auftrag gegeben. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 
• 2013 konnten in der Tat nicht alle Bundesmittel aus Berlin abgerufen werden. Die Angaben zur 

realen Summe schwanken zwischen 6 Mio. Euro (Zahl Bundesverkehrs-ministerium) und 15 Mio. 
Euro (Zahl Landesverkehrsministerium). 

• 25 Mio. Euro vorgezogene Rückzahlungen sind natürlich mit dem Investitionsansatz zu verrech-
nen, da sie ja bereits in der Vergangenheit verbaut wurden. 

• Die Zahlen 50 oder 80 Mio. Euro sind durch nichts belegt, weil es vom Bund keine Auskunft 
darüber gibt oder gab, wie viele Mittel Baden-Württemberg im Dezember 2013 noch als 
Nachschlag hätte bekommen können. 

• Die Landesregierung hat bereits 2012 alle damals baureifen Bundesfernstraßenprojekte in 
Jahrestranchen priorisiert und entsprechend beim Bund zur Baufreigabe angemeldet. Allerdings 
haben die CSU-Bundesverkehrsminister diese Baufreigaben konsequent bis Juli 2015 verweigert. 
 
 

Angriffe der CDU 
 
• Die CDU wirft Grün-Rot und Verkehrsminister Hermann vor, 2013 100 Mio. Euro Bundesmittel 

beim Straßenbau nicht verbaut zu haben. Diese Legende dient als Beweis, dass Grün-Rot keine 
Straßen bauen will. 

• Die CDU-Verkehrssprecherin Razavi behauptete im Landtag am 19. März 2014: 26 Mio. Euro 
seien nicht verbaut worden, 25 Mio. Euro seien nur Rückzahlungen und weitere 50-80 Mio. Euro 
habe man nicht vom Bund als Swing-Mittel abgerufen, d.h. sie seien dadurch anderen 
Bundesländern zugeflossen. 

 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur: Bundesverkehrswegeplan 2015 
Landtagsdrucksache 15/1504: Situation der Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg 
 
 
 
      

http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/zukunftskonzepte/bundesverkehrswegeplan/verkehrstraeger-strasse/
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/1000/15_1504_D.pdf
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Argumente 2016  Verkehr und Infrastruktur 

Thema Öffentlicher Personennahverkehr 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Das Land fördert im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) folgende Maßnahmen: 

• Umweltfreundliche und barrierefreie Linienbusse mit je 10 Mio. Euro in 2015 und 2016; 
• Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein 10 Mio. Euro-Programm für barrierefreien ÖPNV beschlos-

sen, mit dem je für 5 Mio. Euro barrierefreie Haltestellen und Busse gefördert werden; 
• Bürgerbusse im Rahmen der Busförderung und institutionell als Bürgerbusvereine (Anträge 

auf Initiative der SPD im Haushalt); 
• Förderung im Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) neu justiert auf 60 

Prozent für den Umweltverbund und 40 Prozent für die Straße; 
• Aufnahme neuer Fördertatbestände, u.a. Barrierefreiheit, Rad- und Fußgängerverkehr; 
• Für das Förderprogramm Regiobuslinien stehen 2015/16 insgesamt 4,5 Mio. Euro an 

Zuschüssen bereit. Das Land übernimmt jeweils 50 Prozent des entstehenden Betriebs-
kostendefizits für Neueinrichtung oder Ausbau der Buslinien. Die Busse sollen eine 
kreisübergreifende Anbindung von Gebieten ohne Schienenanschluss an den SPNV von 6 bis 
23 Uhr sicherstellen. 

 
 
Hintergrundinformationen 
 

• Ein gut ausgebauter ÖPNV ermöglicht Mobilität für die Menschen; 
• Ein gut ausgebauter ÖPNV verringert die Zahl der Autos auf den Straßen und ist damit gut für 

die Umwelt und die Staubelastung gerade in Ballungsräumen; 
• Das Land finanziert den ÖPNV (in der Regel Busverkehre) jährlich mit rd. 200 Mio. Euro (sog. 

§ 45a-Mittel für Schüler- und Ausbildungsverkehre). Das Geld wird nach einem Schlüssel an 
die Kreise und direkt an Busunternehmen ausgeschüttet, die davon dann die Busverkehre 
bestellen bzw. fahren. 

 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU kritisiert die Neujustierung des LGVFG zugunsten des Umweltverbunds. Sie möchte weiter-
hin vorzugsweise Straßen bauen. Wer aber gerade in Ballungsräumen etwas gegen Staus und Fein-
staub erreichen will, muss den ÖPNV ausbauen. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur: Bürgerbusse 
Homepage des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur: Förderprogramm „Regiobuslinien 
Pressemitteilung: Durchbruch für besseren ÖPNV in Region Stuttgart 
 
 
 
 
 
 

 

https://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/oepnv/buergerbusse/
https://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/foerderprogramm-regiobuslinien-des-landes-geht-an-den-start/
http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5421
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Argumente 2016  Verkehr und Infrastruktur 

Thema Schienenpersonennahverkehr 
 

 

Erfolgsbilanz 
 

• Förderung im Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) neu justiert auf 60 
Prozent für den Umweltverbund und 40 Prozent für die Straße; 

• Aufnahme neuer Fördertatbestände: Maßnahmen zur Umsetzung von Barrierefreiheit im 
SPNV, Förderung auch von (Straßenbahn-)Strecken ohne eigenen Gleiskörper; 

• Das Land gibt jährlich freiwillig weit über 80 Mio. Euro originäre Landesmittel, damit keine 
Züge im umweltfreundlichen SPNV abbestellt werden müssen (so wie dies zuvor die CDU 
gemacht hatte). Dies ist notwendig, da die Regionalisierungsmittel des Bundes für den 
Nahverkehr angesichts der in den letzten Jahren überproportional gestiegenen Trassen- und 
Stationspreise seit längerem nicht mehr ausreichen; 

• Ausschreibung der SPNV-Leistungen im Wettbewerb mit Unterstützung des Landes 
(Fahrzeugfinanzierungsmodelle); 

• Zielkonzeption 2025 für mehr SPNV im Land: mehr Verkehre durch günstigere Preise nach 
abgeschlossenen Wettbewerbsverfahren; 

• Über 450 Mio. Euro Landesmittel sind in den kommenden Haushaltsjahren abgesichert, damit 
das Land seinen Anteil an Projekten von Kommunen im Bundes-GVFG finanzieren kann, 
sollte der Bund diese Projekte bewilligen. Mit dieser vorausschauenden Anmeldepolitik wird 
das Land im Idealfall überdurchschnittlich viele der verfügbaren Bundesmittel des GVFG nach 
Baden-Württemberg bringen. 

 
Damit sind folgende Maßnahmen landesseitig finanziell abgesichert: 
- S-Bahn Rhein-Neckar, 
- Breisgau S-Bahn, 
- S-Bahn nach Neuhausen auf den Fildern, 
- Stadtbahnen in Heilbronn, Freiburg und Ulm sowie zu Messe/Flughafen in Stuttgart, 
- Mobilitätsnetz Heidelberg, 
- Tram Kehl-Straßburg, 
- Regionalstadtbahn Neckar-Alb, Modul 1 (Anteil DB-Strecke). 
 
• Das Land unterstützt finanziell die Modernisierung der Infrastruktur von nicht-bundeseigenen 

Nebenbahnen mit bislang rund 40 Mio. Euro (seit 2011). 
 
Hintergrundinformationen 
 

• In Baden-Württemberg werden im SPNV derzeit insgesamt ca. 65,5 Mio. Zug-Kilometer pro 
Jahr vom Land bestellt und finanziert. 

• Der überwiegende Anteil der SPNV-Leistungen wird derzeit von der Deutschen Bahn erbracht, 
allein der „große Verkehrsvertrag" mit der Bahntochter DB Regio AG aus dem Jahr 2003 
umfasst 39,5 Mio. Zug-Kilometer pro Jahr. Dieser Vertrag läuft im September 2016 aus. 

• Für die SPNV-Leistungen im Land erhält es vom Bund die sog. Regionalisierungsmittel (2014: 
762 Mio. Euro), die es fast komplett in die Bestellung von SPNV-Leistungen steckt. Durch 
Beschluss vom 24. September 2015 wurden die Mittel für alle Länder auf 8 Mrd. Euro 
aufgestockt. Ebenso wurde die Dynamisierung auf 1,8% p.a. erhöht. Der Anteil Baden-
Württembergs an den Mitteln steigt dabei schrittweise an. 
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Angriffe der CDU 
 
Die CDU kritisiert die Neujustierung zugunsten des Umweltverbunds, die Absenkung der Förderquote 
auf 50 Prozent und die gleichzeitige Einführung neuer Fördertatbestände. 
Wahr ist, dass auch CDU-Regierungen die Förderquoten reduziert haben. Neue Fördertatbestände 
sind z.B. durch das Ziel der Barrierefreiheit im ÖPNV notwendig geworden. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur: Schiene 
Homepage des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur: Zielkonzept 2025 für den 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Baden-Württemberg 
Landtagsdrucksache 15/3399: Maßnahmen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
Landtagsdrucksache 15/6491: Maßnahmen und Perspektiven des Landesgemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

https://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/schiene/
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/SPNV/SPNV_Broschuere_Zielkonzeption-SPNV_Auflage_2_-_Final.pdf
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/SPNV/SPNV_Broschuere_Zielkonzeption-SPNV_Auflage_2_-_Final.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/3000/15_3399_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6491_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6491_D.pdf
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Argumente 2016  Verkehr und Infrastruktur 

Thema Eisenbahnverkehr 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
• Das Land investiert freiwillig Milliarden in den Ausbau seiner Eisenbahninfrastruktur; 
• Ausbau der Schieneninfrastruktur als Zukunftsinvestition für Menschen und Wirtschaft; 
• Die SPD hat sich mit ihrer Position durchgesetzt, wie die folgenden Beispiele belegen. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 

• Rheintalbahn: 
Die grün-rote Landesregierung unterstützt den menschen- und umweltfreundlichen Ausbau 
der Rheintalbahn mit bis zu 50 Prozent der Kosten, die über den gesetzlichen Normen liegen. 

• Südbahn: 
Das Land ist bereit, sich an der Elektrifizierung der Südbahn von Ulm bis Friedrichs-hafen mit 
bis zu 50 Prozent der Kosten zu beteiligen, sofern der Bund eine entsprechende 
Finanzierungsvereinbarung abschließt. 

• Gäubahn/Hochrheinbahn: 
Das Land unterstützt den Ausbau der Gäubahn (Doppelspurinseln) und der Hochrheinbahn 
(Elektrifizierung) durch die Übernahme von Planungskosten. 

• Nebenbahnen: 
Das Land unterstützt finanziell die Modernisierung der Infrastruktur von nicht-bundeseigenen 
Nebenbahnen mit bislang rund 40 Mio. Euro seit 2011. 

• Das Land unterstützt Stuttgart 21 und den Bau der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die SPD stellt diese Forderung zur Mitfinanzierung eines Ausbau der Eisenbahninfrastruktur seit 
2007. CDU und Grüne haben das jahrelang abgelehnt und somit zu Verzögerungen beigetragen. Der 
damalige CDU-Ministerpräsident Oettinger lenkte erst im Juli 2009 ein und schloss sich unserer 
Forderung an. Die Grünen waren strikt gegen Mischfinanzierungen durch Bund und Land. Der 
damalige grüne Fraktionschef Winfried Kretschmann, sagte noch im November 2010: „Solange ich in 
der Politik tätig bin, werde ich Wert darauf legen, das man sich an die föderale Ordnung hält. Ich bin 
ein Anhänger eines strikten Trennsystems.“ 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung: Land bietet Mitfinanzierung der Rheintalbahn an 
Homepage des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur: Rheintalbahn 
Homepage des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur: Südbahn 
Homepage des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur: Gäubahn 
 
 
 
 
      

http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5661
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/schiene/rheintalbahn/
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/schiene/suedbahn/
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/schiene/gaeubahn/
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Argumente 2016  Ländlicher Raum 

Thema Jagdgesetz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Wie im Koalitionsvertrag festgelegt, hat Grün-Rot das Jagdgesetz zeitgemäß erneuert. Die Jagd ist 
nun in ein modernes Wildtiermanagement aus Hege und Regulierung eingebunden. Der Beitrag der 
Jägerschaft für die Hege, den Schutz seltener Wildtiere und die Abwehr von Schäden wird gestärkt. 
Die Mindestpachtdauer wurde moderat auf 6 Jahre gekürzt, um Waldbesitzern mehr Möglichkeiten zu 
geben, Einfluss auf den Erfolg der Jagd zu nehmen.  
 
Die Fütterung ist (bei definierten Ausnahmen) verboten, die Kirrung bleibt aber erlaubt. Der Wild-
schadensausgleich wurde vereinfacht und für Jäger verbessert (Bauern müssen bei Maisfeldern Teil 
des Schadens übernehmen, wenn sie nicht vorbeugende Maßnahmen ergriffen haben).  
 
Die Jagdbehörde wurde beim Landratsamt angesiedelt und um die Beteiligung der Veterinär- und 
Naturschutzbehörde ergänzt. Ein Wildtierbeauftragter als Ansprechpartner auf Landkreisebene wurde 
auf Wunsch der Jägerschaft eingeführt. Die Jagdzeiten wurden tierschutzgerecht und ökologisch 
sinnvoll angepasst.  
 
Der Abschuss von wildernden Hunden und streunenden Katzen ist nunmehr grundsätzlich untersagt 
(Ausnahmen genehmigt die Ortspolizei und der Katzenabschuss kann aus Naturschutzgründen 
erlaubt werden, z.B. wegen Bodenbrütern). Auch Totschlagfallen sind bis auf wenige begründete 
Ausnahmen nun verboten. 
 
Alle betroffenen Interessengruppen und Verbände wurden in die Vorbereitung und Überarbeitung des 
Gesetzesentwurfs umfassend einbezogen. In Teilbereichen wurde ein über die Verbandspositionen 
hinausgehender Konsens erarbeitet. Zu kontrovers diskutierten Regelungen wurden Lösungen 
ausgearbeitet, die einen Ausgleich zwischen den Forderungen der Interessengruppen darstellen. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Warum war die Novellierung nötig? Mit der Föderalismusreform ging das Jagdrecht weitgehend auf 
die Länder über, weshalb im neuen Landesjagdgesetz mehr geregelt werden kann und muss. Der 
Tierschutz genießt inzwischen Verfassungsrang und muss auch aufgrund zahlreicher Gerichtsurteile 
stärker berücksichtigt werden als bislang. Landwirte sind heute meist nicht mehr zugleich Grundeigen-
tümer und damit Jagdrechteverpächter.  
 
Deshalb war der Wildschadensausgleich zu reformieren. Auch der Artenschutz und der Waldschutz 
(natürliche Verjüngung, mehr Laubmischwald) mussten stärker als in der Vergangenheit berücksichtigt 
werden. Im Koalitionsvertrag verankert wurde die Novellierung des Jagdrechtes hin zu mehr Orien-
tierung an Tierschutz und wildbiologischen Erkenntnissen.  
 
Die Jagd muss attraktiv bleiben, da manche Wildarten mehr als bislang reguliert werden müssen 
(Schwarzwild, Rehwild). Der natürliche Aufwuchs von Buchen und Tannen in unseren Wäldern muss 
auch jagdrechtlich flankiert werden. Der Tierschutz ist zu stärken, das Töten nur noch aus vernünf-
tigem Grund erlaubt.  
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Angriffe der CDU 
 
Die CDU hat sich gegen jede Änderung gesperrt. Auch viele gut begründete Wünsche der Förster, 
Waldbesitzer, Kommunen, Umweltschützer und Tierschützer wären damit unberücksichtigt.  
 
CDU-Mann Guido Wolf kündigte im März 2015 bei einer Demonstration von Jägern vor dem Landtag 
an, bei einem Wahlsieg 2016 wolle er das Gesetz „besser machen“, ohne konkrete Details zu nennen. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Ministeriums Ländlicher Raum zum Jagdgesetz 
Das neue Jagdgesetz im Wortlaut 
Durchführungsverordnung mit Jagdzeiten 
Homepage des Ministeriums Ländlicher Raum: Häufige Fragen zum Jagdgesetz 
Pressemitteilung: Jagdgesetz als gelungener Kompromiss 
Pressemitteilung: Modernes Jagd- und Wildtiermanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/wald/jagd/jagd-und-wildtiermanagementgesetz/
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6132_D.pdf
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Wald/DVO_JWMG_veroeffentlicht.pdf
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/wald/jagd/jagd-und-wildtiermanagementgesetz/faqs-jagd-und-wildtiermanagement/
http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5428
http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5440
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Argumente 2016  Ländlicher Raum 

Thema Nationalpark Schwarzwald 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Wie im Koalitionsvertrag versprochen, haben wir zum 01.01.2014 einen Nationalpark im Schwarzwald 
eingerichtet und gesetzlich geregelt. Damit sich die Natur in einem kleinen Landesteil ungestört ent-
wickeln kann, braucht man eine größere Fläche, in der keinerlei Nutzungen mehr stattfinden.  
 
Zugleich ist diese Fläche nicht nur attraktiv für seltene Tier- und Pflanzenarten (Luchs und Auerhuhn), 
sondern auch für Tourismus und regionale Wirtschaft. Die Region, die Gemeinden und die betroffenen 
Verbände wurden bei der Erarbeitung des Gesetzes eng eingebunden und Ergebnisse der Bürger-
befragungen einiger Gemeinden flossen in das Ergebnis des endgültigen Zuschnitts der Kulisse ein. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Baden-Württemberg hatte bis 2013 neben Rheinland-Pfalz als einziges Flächenland noch keinen 
Nationalpark, trotz hochwertigster Naturausstattung. Ein Nationalpark ist ein Großschutzgebiet nach 
internationalen Kriterien, das vor allem eine ungestörte Naturentwicklung auf einer größeren Fläche 
garantieren soll (z.B. Urwald, Watt). 
 
Die SPD forderte schon seit den frühen 90ern einen Nationalpark im Schwarzwald. Anfang 2014 
wurde ein solches Gebiet mit gut 10.000 Hektar (das ist die Mindestgröße) per Gesetz geschaffen. Es 
dient dem Naturschutz, der Forschung, der Bildung, dem Tourismus und ist in den viel größeren 
„Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord“ eingebettet. 
 
Ein 500 Meter breiter Pufferstreifen rund um den Nationalpark schützt die umliegenden Wälder vor 
Borkenkäfern und auch das Wildtiermanagement wird eng mit den Nachbarn abgestimmt. Die Aus-
breitung von Borkenkäfern aus dem Nationalpark ist deshalb nicht zu befürchten. 
 
Mit jährlichen Kosten von ca. 4 Mio. Euro liegt der Nationalpark Schwarzwald im Durchschnitt der 
deutschen Nationalparks vergleichbarer Größe. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die CDU hat den Nationalpark abgelehnt und ist bis heute intern zerstritten. Das Spitzenpersonal 
laviert und lässt nicht richtig erkennen, ob es ihn wieder abschaffen oder durch Verkleinerung und 
Einsparungen schwächen will. Sie behauptet, der Nationalpark würde dem Tourismus schaden und 
die benachbarten Waldgebiete wären einem erhöhten Riskiko durch Borkenkäferbefall ausgesetzt. 
Wahr ist, dass der im Schwarzwald zurückgegangene Tourismus neue Impulse bekommt und durch 
das Borkenkäfermanegment im Pufferstreifen das Risiko eines Befalls eher verringert wurde. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Homepage des Schwarzwald Nationalparks 
Homepage des Ministeriums Ländlicher Raum zum Nationalpark 
 
 
      

http://www.schwarzwald-nationalpark.de/aktuelles/
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/naturschutz/schutzgebiete-vom-nationalpark-bis-zur-biosphaere/nationalpark/


115 

 

  

Argumente 2016  Recht und Verfassung 

Verfassung Landesverfassung 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Alle Landtagsfraktionen konnten eine interfraktionelle Einigung zur Änderung der Landesverfassung 
erzielen. Diese Einigung sorgt künftig für mehr Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Die Hürden 
für Volksentscheide und Volksbegehren wurden gesenkt. Das Zustimmungsquorum für Volksabstim-
mungen über einfache Gesetze liegt nun bei 20 statt bisher 33 Prozent der abgegebenen Stimmen. 
Für ein Volksbegehren müssen nur noch 10 Prozent der Bürgerinnen und Bürger unterschreiben, 
nicht mehr 16,7 Prozent.  
 
Außerdem wird es künftig einen Volksantrag geben: 0,5 Prozent der Bürger im Land, heute sind das 
etwa 38.000 Unterschriften, können den Landtag dazu bringen, sich mit einem Thema zu befassen. 
Damit konnte ein wesentliches Ziel des grün-roten Koalitionsvertrages für mehr Bürgerbeteiligung 
erfüllt werden. 
 
Darüber hinaus konnten sich alle Fraktionen darauf verständigen, die Landesverfassung um Staats-
zielbestimmungen zu Kinder- und Jugendrechten, zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse, 
Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen sowie zur Förderung des ehrenamtlichen Einsatzes für das 
Gemeinwohl zu ergänzen.  
 
Mit der Einführung der Landesverfassungsbeschwerde können seit dem 01.04.2013 alle Bürgerinnen 
und Bürger, die sich durch ein Landesgesetz, die Entscheidung eines baden-württembergischen 
Gerichts oder eine Verordnung der Landesregierung in seinen Rechten verletzt sehen, direkt beim 
Staatsgerichtshof klagen. Als Folge dieser Neuausrichtung bekommt der Staatsgerichtshof einen 
neuen Namen: Er heißt künftig „Verfassungsgerichtshof“. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Obwohl in der Landesverfassung von Baden-Württemberg eine direkte Mitwirkung des Volkes an der 
Gesetzgebung durch Volksbegehren und Volksabstimmung vorgesehen war, gab es seit der 
Einführung im Jahr 1974 bis zur ersten Volksabstimmung im November 2011 zum Bahnprojekt 
Stuttgart 21 ansonsten keine einzige Volksabstimmung im Land.  
 
Dies lag nicht am fehlenden Willen der Bürger, sondern an den hohen Hürden, die die direkte Demo-
kratie auf Landesebene praktisch ausgeschlossen haben. Die Senkung der Hürden sowie eine Ergän-
zung der Elemente der direkten Demokratie waren daher bereits ein wesentlicher Bestandteil des 
grün-roten Koalitionsvertrages. 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention gilt in Deutschland seit 1992 – aber vollständig umgesetzt ist sie 
immer noch nicht. Tatsächlich sind die Schutzrechte für Kinder in unserem Land bereits hoch. Die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen werden jedoch bei vielen wichtigen Entscheidungen von Politik, 
Verwaltung und Rechtsprechung zu wenig berücksichtigt. Künftig heißt es in Art. 2 a der Landes-
verfassung: „Kinder und Jugendliche haben als eigenständige Persönlichkeiten ein Recht auf Achtung 
ihrer Würde, auf gewaltfreie Erziehung und auf besonderen Schutz.“ Wenn Kinder mit ihren eigenen 
Rechten explizit in der Landesverfassung genannt werden, wird dies auch Einfluss auf das Bewusst-
sein in der Gesellschaft insgesamt haben.  
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Bislang war der Staatsgerichtshof dazu berufen, in staatsorganisationsrechtlich geprägten Streitig-
keiten zu entscheiden. Mit der Einführung der Landesverfassungsbeschwerde zum 01.04.2013 hat 
sich diese Ausrichtung grundlegend geändert. Nunmehr haben Bürgerinnen und Bürger die Möglich-
keit, vor dem Staatsgerichtshof Individualrechtsschutz zu erlangen. Dieser Veränderung trägt die 
Umbenennung des Staatsgerichtshofs in Verfassungsgerichtshof Rechnung. 
 
Eine Einigung bzw. ein Kompromiss mit den Oppositionsfraktionen war erforderlich, um die für 
Verfassungsänderungen erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament zu erreichen.  
 
 
Weitere Materialien 
 
Gesetz zur Änderung der Verfassung Drucksache 15/7178: Stärkung der direkten Demokratie 
Gesetz zur Änderung der Verfassung Drucksache 15/7412: Staatszielbestimmungen 
Gesetz zur Änderung der Verfassung Drucksache 15/7378: Umbenennung des Staatsgerichtshofs in 
Verfassungsgerichtshof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.statistik-bw.de/OPAL/Ergebnis.asp?WP=15&DRSNR=7178
http://www.statistik-bw.de/OPAL/Ergebnis.asp?WP=15&DRSNR=7412
http://www.statistik-bw.de/OPAL/Ergebnis.asp?WP=15&DRSNR=7378
http://www.statistik-bw.de/OPAL/Ergebnis.asp?WP=15&DRSNR=7378
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Argumente 2016  Recht und Verfassung 

Innenpolitik Verfassungsschutz 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes hat Baden-
Württemberg – wie auch der Bund und alle anderen Bundesländer – ein eigenständiges Parlamen-
tarisches Kontrollgremium eingerichtet, das mit erweiterten Kontrollbefugnissen ausgestattet wurde. 
Darüber hinaus wurden die Standards für V-Leute gesetzlich verankert.  
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die von der rechtsextremistischen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) begange-
nen Terroranschläge haben grundsätzliche Fragen nach möglichen Schwächen in der deutschen 
Sicherheitsarchitektur aufgeworfen. Auch in Baden-Württemberg bedurfte es Reformen, um verloren 
gegangenes Vertrauen der Menschen wiederherzustellen sowie die Akzeptanz des Verfassungs-
schutzes in der Gesellschaft zu stärken. Bislang war die parlamentarische Kontrolle des Verfassungs-
schutzes in Baden-Württemberg in § 15 des Landesverfassungsschutzgesetzes (LVSG) geregelt. 
Danach war der Ständige Ausschuss des Landtags durch das Innenministerium zumindest halbjähr-
lich über die Tätigkeit des Verfassungsschutzes zu unterrichten.  
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes wurde 
fraktionsübergreifend ein eigenes Parlamentarisches Kontrollgremium (PKG) eingerichtet, um eine 
wirksamere Kontrolle der geheimdienstlichen Aktivitäten zu gewährleisten. Das PKG verschmilzt mit 
dem bisherigen G10-Gremium. Im neuen PKG werden sämtliche parlamentarische Kontrollrechte 
gebündelt. Über die bislang bereits normierte umfassende Unterrichtung des zuständigen Innen-
ministers über die allgemeine Tätigkeit des Verfassungsschutzamtes über Vorgänge von besonderer 
Bedeutung hinaus wurden die Mitglieder im PKG im Landesverfassungsschutzgesetz ergänzend mit 
folgenden Befugnissen ausgestattet werden:  
 

 Akteneinsichtsrecht, 
 Fragerecht, 
 Zutrittsrecht zu den Diensträumen der Verfassungsschutzbehörde im Rahmen der Tätigkeit, 
 Berufung von Sachverständigen bei Bedarf (Quorum: Zwei-Drittel-Mehrheit), 
 Recht, den Datenschutzbeauftragten anzurufen (Quorum: 1 Mitglied), 
 Recht der Angehörigen, sich unmittelbar an das PKG zu wenden, soweit keine Abhilfe durch 

den Amtsleiter möglich war, 
 Aufhebung der Diskontinuität. 

 
Im Bereich der Bekämpfung verfassungsfeindlicher und terroristischer Bestrebungen kann grundsätz-
lich nicht auf menschliche Quellen für die Erlangung von nicht offen zugänglichen Informationen aus 
extremistischen und terroristischen Organisationen verzichtet werden. Die bislang in Vorschriften 
festgeschriebenen Voraussetzungen wurden verbindlich in § 6 a des LVSG festgeschrieben. 
Zum Vorsitzenden des neuen PKG wurde der SPD-Abgeordnete Sascha Binder gewählt. 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung: SPD will Verfassungsschutz schärferer parlamentarischer Kontrolle unterwerfen 
Landtagsdrucksache 15/6746: Gesetz zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle 
 
      

http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5374
http://www.statistik-bw.de/OPAL/Ergebnis.asp?WP=15&DRSNR=6746
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Argumente 2016  Recht und Verfassung 

Justiz Bewährungs- und Gerichtshilfe 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Das im Jahre 2007 von der Vorgängerregierung gestartete Experiment einer privaten Trägerschaft der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe wird beendet. Ab 2017 soll die Bewährungs- und Gerichtshilfe in 
Baden-Württemberg wieder in staatlicher Verantwortung ausgeübt werden. Für die SPD steht bei 
dieser Entscheidung die Beschäftigungsgarantie und Planungssicherheit für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Mittelpunkt. Darüber hinaus ist es Ziel, die erreichten strukturellen Verbesserungen 
nicht zu gefährden, sondern das fachliche und organisatorische Niveau weiter auszubauen. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die ehemalige schwarz-gelbe Landesregierung hatte die Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe 
sowie des Täter-Opfer-Ausgleichs im Rahmen des Verwaltungsstrukturreformgesetzes zum 01.01. 
2007 auf einen freien Träger, der NEUSTART gGmbH, übertragen.  
 
Unstrittig war und ist, dass die damals bestehenden strukturellen Defizite dringend reformbedürftig 
waren. Die SPD hatte die von Schwarz-Gelb beschlossene Übertragung auf einen privaten Träger 
bereits damals kritisch gesehen. Die Bewährungs- und Gerichtshilfe halten wir für eine hoheitliche 
Aufgabe, die auch vom Staat selbst als Träger erfüllt werden sollte.  
 
Gemeinsam mit dem grünen Koalitionspartner haben wir 2011 vereinbart, die Übertragung der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe auf einen privaten Träger ergebnisoffen zu evaluieren. Der dem 
Landtag im Frühjahr 2014 vorgelegte Evaluationsbericht der Landesregierung zeichnet zusammen-
fassend ein positives Bild in Bezug auf die neuen Strukturen. Betrachtet man den Evaluationsbericht 
vertieft, werden jedoch auch Mängel aufgezeigt, die insbesondere mit der privaten Trägerschaft in 
Zusammenhang stehen.  
 
Als Beispiele seien hier genannt: die Defizite bei der Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Stellen, 
die mangelnde Vernetzung oder auch die Kostenstruktur des privaten Trägers, wonach erhebliche 
Mittel für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Fakt ist auch, dass der finanzielle 
Vorteil der privaten Trägerschaft allein darauf beruht, dass der private Träger seine Mitarbeiter nach 
einem Haustarifvertrag und nicht nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst bezahlt.  
 
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.11.2014 (BVerwG 2 C 24.13) zur fehlenden 
Weisungsbefugnis des privaten Trägers gegenüber beamteten Bewährungs- und Gerichtshelfern in 
Baden-Württemberg hat unsere grundsätzliche Auffassung bestätigt, dass die 2007 von der 
CDU/FDP-Landesregierung vorgenommene Übertragung auf einen freien Träger insbesondere den 
rechtlichen Anforderungen nicht genügt. 
 
Derzeit prüft das Justizministerium in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft, in welcher Form die Übertragung der Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe auf eine 
vom Land getragene, rechtlich selbstständige Einrichtung am besten erfolgen kann (Übernahme der 
Neustart gGmbH, Neugründung einer Landes-GmbH oder Errichtung einer Anstalt öffentlichen 
Rechts). Die Entscheidung wird bis zum Ende des Jahres 2015 erfolgen. 
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Angriffe der CDU 
 
Die damalige CDU/FDP-Regierung hat im Herbst 2007 für ihre Genehmigung einer 60 Millionen Euro 
schweren Finanzierung der privaten Bewährungs- und Gerichtshilfe eine Niederlage vor dem Staats-
gerichtshof einstecken müssen. Die Regierung hatte damals ihre Bewilligung von Geldern ohne 
Zustimmung des Parlaments mit Zeitnot bis zum geplanten Start der Privatisierung begründet. Das 
Gericht gab indessen der Klage der SPD-Landtagsfraktion Recht, die keine verfassungsmäßigen 
Voraussetzungen für ein „Notbewilligungsrecht“ vorliegen sah. Der Staatsgerichtshof stellte in seinem 
Urteil vom 11.10.2007 (GR 1/07) einen verfassungswidrigen Verstoß gegen das Haushaltsrecht des 
Landtags fest. 
 
Wie bei der Teilprivatisierung der JVA Offenburg (vgl. Argumente/Justiz/JVA Offenburg) hatte der 
damalige FDP-Justizminister Goll damit geworben, durch die Privatisierung der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe eine Effizienzrendite von 10 bis 15 Prozent zu erzielen. Tatsächlich hat der baden-
württembergische Rechnungshof der ehemaligen schwarz-gelben Landesregierung in seiner Denk-
schrift 2010 bescheinigt, dass die Aufgabenerledigung durch einen privaten Träger 47 Millionen Euro 
teurer als die Eigenbesorgung durch das Land sei. 
 
Darüber hinaus bezeichnete das Bundesverwaltungsgericht das Gesetz der ehemaligen CDU/FDP-
Landesregierung zur Übertragung der Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe auf einen privaten 
Träger in seinem Urteil vom 28. November 2014 als „unklar, von nicht auflösbaren Widersprüchen 
geprägt und unvollständig“. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Abschlussbericht Prof. Dr. Dieter Dölling u.a. "Evaluation der Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie 
des Täter-Opfer-Ausgleichs in Baden-Württemberg" 
Evaluationsbericht des Justizministeriums "Evaluation der Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie des 
Täter-Opfer-Ausgleichs in Baden-Württemberg" 
Pressemitteilung des Staatsgerichtshofs vom 11.10.2007 "Staatsgerichtshof gibt 
Feststellungsanträgen der SPD-Fraktion statt" 
Urteil des Staatsgerichtshofs vom 11.10.2007 GR 1/07 
Pressemitteilung des Rechnungshofs Denkschrift 2010: "Bewährungshilfe privatisiert - Keine 
Einsparungen, dafür Mehrkosten in Millionenhöhe" 
Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.11.2014: "Keine Weisungsbefugnisse des 
privaten Trägers gegenüber beamteten Bewährungs- und Gerichtshelfern in Baden-Württemberg" 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.11.2014: BVerwG 2 C 24.13 
Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 10.03.2015: "Bewährungshilfe soll wieder in 
staatliche Verantwortung" 
Pressemitteilung der Landesregierung vom 21.07.2015 "Rückführung der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe in staatliche Trägerschaft" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak2/krimi/Evaluation%20der%20BWH_GH_TOA.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak2/krimi/Evaluation%20der%20BWH_GH_TOA.pdf
http://www.justiz-bw.de/pb/site/jum/get/documents/jum1/JuM/JuM/Evalution%20der%20Bew%C3%A4hrungshilfe/Evaluation%20der%20Bew%C3%A4hrungshilfe%202014.pdf
http://www.justiz-bw.de/pb/site/jum/get/documents/jum1/JuM/JuM/Evalution%20der%20Bew%C3%A4hrungshilfe/Evaluation%20der%20Bew%C3%A4hrungshilfe%202014.pdf
http://stgh.baden-wuerttemberg.de/de/presse-und-service/pressemitteilungen/pressemitteilung-11102007/
http://stgh.baden-wuerttemberg.de/de/presse-und-service/pressemitteilungen/pressemitteilung-11102007/
http://stgh.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stgh/dateien/071011_urteil_GR1-07.pdf
http://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/informationen/presse/263010.html
http://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/informationen/presse/263010.html
http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2014&nr=71
http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2014&nr=71
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=271114U2C24.13.0
http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5640
http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=5640
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/rueckfuehrung-der-bewaehrungs-und-gerichtshilfe-in-staatliche-traegerschaft/
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/rueckfuehrung-der-bewaehrungs-und-gerichtshilfe-in-staatliche-traegerschaft/


120 

 

  

Argumente 2016  Recht und Verfassung 

Justiz Justizvollzugsanstalt Offenburg 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
Seit 01.06.2014 wird die Justizvollzugsanstalt (JVA) Offenburg wieder komplett staatlich betrieben. 
Damit wurde das Kapitel des teilprivatisierten Justizvollzugs in Baden-Württemberg beendet. Die 
Landesregierung hat einen zentralen Punkt aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Die SPD war und ist 
davon überzeugt, dass die Aufgaben in Justiz, Rechtspflege und Strafvollzug zum Kern staatlicher 
Hoheitsausübung gehören und diese nicht an Private delegiert werden sollten. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Die JVA Offenburg ist die neueste JVA in Baden-Württemberg mit rund 440 Haftplätzen sowie einer 
Sozialtherapeutischen Abteilung mit 60 Haftplätzen und einer Außenstelle in Kenzingen mit 22 Haft-
plätzen. Seit der Eröffnung der JVA Offenburg im Jahr 2009 wurde auf Betreiben der Vorgängerregie-
rung ein privater Dienstleister beauftragt, sich überwiegend um die täglichen Versorgungsleistungen 
und um die Vermittlung sozialer, schulischer und beruflicher Kompetenzen zu kümmern. Vergleich-
bare Modelle von Teilprivatisierungen gibt es in Deutschland nur noch in der JVA Hünfeld (Hessen) 
und in der JVA Burg (Sachsen-Anhalt). 
 
Durch die Übernahme der bislang durch den privaten Dienstleister erbrachten Aufgaben entstand für 
das Land ein zusätzlicher Personalbedarf von 101 Stellen. Dennoch mussten lediglich 37 neu ge-
schaffen werden. 64 Stellen konnten durch die Schließung der zwei kleineren Vollzugseinrichtungen in 
Heidenheim und Heidelberg erbracht werden, was aufgrund der gesunkenen Gefangenenzahlen 
möglich war. Die Beendigung des teilprivatisierten Betriebs in der JVA Offenburg hat somit nicht zu 
zusätzlichen Belastungen für den Staatshaushalt geführt. Insgesamt stehen in der JVA Offenburg 
nach der Beendigung des teilprivaten Betriebs 240 Vollzeitstellen im staatlichen Dienst zur Verfügung. 
 
 
Angriffe der CDU 
 
Die frühere CDU/FDP-Regierung unter Justizminister Ulrich Goll (FDP) hat 2007 die Vergabe von 
Teilen des Betriebes der neuen JVA Offenburg an einen privaten Dienstleister beschlossen und sich 
dadurch eine Ersparnis von insgesamt knapp 1 Million Euro während der vertraglichen Laufzeit von 
fünf Jahren versprochen. Wahr ist, dass der Rechnungshof Baden-Württemberg in seiner Denkschrift 
2013 festgestellt hat, dass der teilprivatisierte Betreib der JVA Offenburg dem Land gegenüber einer 
staatlichen Lösung in fünf Jahren einen finanziellen Nachteil von 500.000 Euro gebracht hat. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung des Bundes der Strafvollzugsbediensteten vom 09.08.2011 "BSBD begrüßt 
Entscheidung der baden-württembergischen Landespolitik" 
Pressemitteilung des Justizministeriums vom 17.07.2012 zur Beendigung des teilprivatisierten 
Betriebs der Justizvollzugsanstalt (JVA) Offenburg  
Rechnungshof Baden-Württemberg: Denkschrift 2013 
PM Justizministerium 30.05.2014 zur Beendigung des teilprivatisieren Betriebs der JVA Offenburg 
 
 
      

http://www.bsbd.de/archive/53/Politik+dr%C3%A4ngt+raus+aus+der+Privatisierung.html
http://www.bsbd.de/archive/53/Politik+dr%C3%A4ngt+raus+aus+der+Privatisierung.html
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2008391?QUERYSTRING=jva+offenburg
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2008391?QUERYSTRING=jva+offenburg
http://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/denkschriften/299848/299900.html
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2269535?QUERYSTRING=jva+offenburg
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Argumente 2016  Recht und Verfassung 

Justiz Gerichtsvollzieher 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
 Umstellung auf das sog. Vergütungsmodell zum 01.01.2011; 
 Reform der Sachaufklärung und dadurch Aufwertung der Gerichtsvollzieherinnen und 

Gerichtsvollzieher zu zentralen Ermittlungsorganen; 
 Umstellung der Ausbildung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher auf eine 

Fachhochschulausbildung zum September 2016. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
In Baden-Württemberg erhalten Gerichtsvollzieher mit dem sog. Vergütungsmodell seit dem Januar 
2011 eine zusätzliche Vergütung in Form von prozentualen Anteilen der eingenommenen Gebühren 
und Dokumentenpauschalen, die zwischen 62 und 70 Prozent betragen. Im Vergütungsmodell bleibt 
dem Gerichtsvollzieher die unternehmerische Entscheidung überlassen, wie er die ihm zur Verfügung 
gestellten Beträge verwendet. Er ist am wirtschaftlichen Erfolg seines Büros beteiligt und kann durch 
überobligatorischen Arbeitseinsatz seine Einkünfte spürbar steigern. Die mit dem Vergütungsmodell 
angestrebten Verbesserungen für die staatliche Zwangsvollstreckung sind bereits im Jahr 2011, aber 
auch in den Folgejahren in vollem Umfang eingetreten. So sind in Baden-Württemberg im Jahr 2011 
insgesamt 529 Gerichtsvollzieher beschäftigt gewesen, elf weniger als 2010. Im Ländervergleich 
erzielt das Land mit einem äußerst schlanken Personalkörper beste Ergebnisse in der Zwangsvoll-
streckung. Bayern beschäftigt beispielsweise 180 Personen mehr. 
 
Die Aufgaben der Gerichtsvollzieher unterliegen seit geraumer Zeit einem grundlegenden Wandel. 
Das zum 01.01.2013 in Kraft getretene Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvoll-
streckung hat die Gerichtsvollzieher zu zentralen Ermittlungsorganen bestimmt und aufgewertet. Die 
neuen Befugnisse müssen sie effektiv und zielführend einsetzen, gleichzeitig sind sie dem Schuldner-
schutz verpflichtet und haben einen verantwortungsbewussten Umgang mit sensiblen Daten zu 
gewährleisten. 
 
Bereits vor den tragischen Ereignissen im Juli 2012, als ein Gerichtsvollzieher in Karlsruhe erschos-
sen wurde, hat die SPD über eine Aufwertung des Gerichtsvollzieherwesens nachgedacht. Als erstes 
Bundesland stellt Baden-Württemberg nun zum September 2016 die Ausbildung der Gerichtsvoll-
zieher auf eine Fachhochschulausbildung um, da das bisherige Ausbildungssystem den veränderten 
Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Für die Absolventen des neuen Studiengangs soll eine 
Sonderlaufbahn des gehobenen Dienstes in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 eingerichtet 
werden, was mit Blick auf die gestiegenen Bildungsvoraussetzungen sowie auf die erhöhten Anforde-
rungen gerechtfertigt ist. Die Landesregierung hat bereits Eckpunkte für die Umstellung der Ausbil-
dung beschlossen. Derzeit erfolgen die notwendigen Schritte für die Umsetzung. Der neue Studien-
gang soll zum September 2016 eingerichtet werden, so dass die ersten Absolventen im Herbst 2019 
eine Tätigkeit als Gerichtsvollzieher aufnehmen können. 
 
 
Weitere Materialien 
 
Pressemitteilung Justizministerium vom 31.06.2012: Auswirkungen des Vergütungsmodells 
Pressemitteilung Justizministerium vom 11.06.2014: Umstellung der Gerichtsvollzieherausbildung 
 

     

http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2008231?QUERYSTRING=Gerichtsvollzieher
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2269565?QUERYSTRING=gerichtsvollzieher
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Argumente 2016  Recht und Verfassung 

Justiz Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 

 

Erfolgsbilanz 
 
 Umfassendes Personalentwicklungskonzept für Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/ 

Staatanwälte sowie die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Unterstützungsbereich; 
 Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder von allen Justizangehörigen; 
 Auszeichnung mit Gütesiegel „audit berufundfamilie“ für eine familienbewusste Personalpolitik. 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Schwerpunktthema der vom Justizministerium erarbeiteten Personalentwicklungskonzepte ist die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eltern und pflegende Angehörige sollen trotz familiärer Aufgaben 
ihren Beruf in der Justiz ausüben, sich weiterentwickeln und auch in Führungspositionen kommen 
können. Eine maßgebliche Rolle spielen dabei die Teilzeit- und Telearbeit, die Einrichtung justiznaher 
Kindertagesstätten sowie ein modernes Wiedereinstiegsmanagement. 
 
Als besonders personalintensives Ressort mit einem hohen Frauenanteil hat sich die Justiz schon 
frühzeitig des Themas „Kinderbetreuung in der Justiz“ angenommen und gemeinsam mit den 
Personalvertretungen erfolgreich mehrere Modellprojekte zur Kindertagesbetreuung in Bruchsal, 
Freiburg, Heilbronn, Mannheim, Rottweil, Stuttgart, Tübingen und Heidelberg initiiert. In Heidelberg 
wurde in Kooperation mit der Evangelischen Kirche und in Stuttgart in Kooperation mit dem 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft je eine Kindertagesstätte neu gebaut, so dass für die Kinder 
von Justizangehörigen insgesamt über 200 Ganztagesbetreuungsplätze zur Verfügung stehen.  
 
Derzeit wird in der „Residenz des Rechts“ in Karlsruhe an der Errichtung einer Justiz-Kindertages-
stätte gearbeitet. Auf Initiative der SPD-Fraktion wurde dafür im Landtag einstimmig eine Anschub-
finanzierung in Höhe von 200.000 Euro für den Haushalt 2015/2016 beschlossen. Alle Betreuungs-
angebote werden als Kooperationsprojekte der Justiz mit lokalen Trägern von Kindertageseinrich-
tungen (Kommunen, Kirchen, Sozialverbände) ausgestaltet und stehen allen Justizangehörigen offen.  
 
Das Justizministerium wurde mit dem „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet. Das Zertifikat, das unter 
der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verliehen wird, gilt als Gütesiegel für eine familien-
bewusste Personalpolitik. 
 
Weitere Materialien 
 
 PM Justizministerium 17.08.2012 Personalentwicklungskonzept 
 PM Justizministerium 22.01.2013 Personalentwicklungskonzept für Richter und Staatsanwälte 
 PM Justizministerium 12.04.2013 Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten in Heilbronn 
 PM Justizministerium 30.05.2011 Eröffnung der Kindertagesstätte „Kinderländle“ in Stuttgart 
 PM Justizministerium 30.10.2013 Eröffnung der Kindertagesstätte in Mannheim 
 PM Anneke Graner MdL 20.11.2014 Anschubfinanzierung Kindertagesstätte Karlsruhe 
 Süddeutsche Zeitung 30.03.2015 „Im Namen des Kindes“ 
 PM Justizministerium 17.06.2014 Auszeichnung „audit berufundfamilie“ 
 

      

http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2008441?QUERYSTRING=Personalentwicklung
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2248726?QUERYSTRING=Personalentwicklung
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2248926?QUERYSTRING=Kindertagesst%C3%A4tte
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2007491?QUERYSTRING=Kindertagesst%C3%A4tte
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2249338?QUERYSTRING=Kindertagesst%C3%A4tte
http://www.anneke-graner.de/index.php?nr=91521&menu=1
http://www.sueddeutsche.de/politik/familie-und-beruf-im-namen-des-kindes-1.2416769
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/2269575?QUERYSTRING=Kindertagesst%C3%A4tte

	Argumente 2016  Bildung
	CDU-Erblast
	Frühkindliche Bildung
	Grundschulempfehlung
	Ganztagsgrundschule
	Gemeinschaftsschule
	Regionale Schulentwicklung
	Realschule
	Gymnasium
	Berufliche Schulen
	Privatschulen
	Unterrichtsversorgung
	Inklusion
	Sachkostenbeitrag Schulen
	Bildungspläne
	Weiterbildung/Volkshochschulen
	Sportförderung
	Argumente 2016  Wissenschaft
	Hochschulfinanzierungsvertrag
	Innovations- und Forschungsförderung
	Landeshochschulgesetz
	Studiengebühren
	Verfasste Studierendenschaft
	Stellenentfristung an Hochschulen
	Studentenwohnheime
	Musikhochschulreform
	Kulturförderung
	Gedenkstättenförderung
	Argumente 2016  Wirtschaft
	Industrie 4.0
	Digitalisierung
	Fachkräfte
	Bildungszeitgesetz
	Berufliche Bildung
	Wohnungsbau
	Städtebauförderung
	Denkmalschutz
	Argumente 2016  Finanzen
	Haushaltskonsolidierung
	Steuergerechtigkeit I: Starke Steuerverwaltung
	Steuergerechtigkeit II: Steuerhinterziehung
	Sanierungsstauabbau
	Kommunen
	Argumente 2016  Integration und Flüchtlinge
	Flüchtlingsaufnahmegesetz
	Partizipations- und Integrationsgesetz 
	Integrationsarbeit der Kommunen
	Argumente 2016  Sozialpolitik
	Mindestlohn
	Inklusion von Behinderten
	Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz
	Pflegekammer
	Kinder- und Jugendarbeit
	Schulsozialarbeit
	Krankenhausfinanzierung
	Hausärztliche Versorgung
	Argumente 2016  Innenpolitik
	Gemeindeordnung
	Polizeistrukturreform
	Polizei Bilanz
	Informationsfreiheitsgesetz
	Islamistischer Terrorismus
	Einbruchskriminalität
	Cyberkriminalität
	Argumente 2016  Umwelt und Energie
	Energiewende
	Klimaschutz
	Windenergie
	Wassergesetz
	Hochwasserschutz
	Argumente 2016  Verkehr und Infrastruktur
	Landesstraßen
	Bundesfernstraßen
	Öffentlicher Personennahverkehr
	Schienenpersonennahverkehr
	Eisenbahnverkehr
	Argumente 2016  Ländlicher Raum
	Jagdgesetz
	Nationalpark Schwarzwald
	Argumente 2016  Recht und Verfassung
	Landesverfassung
	Verfassungsschutz
	Bewährungs- und Gerichtshilfe
	Justizvollzugsanstalt Offenburg
	Gerichtsvollzieher
	Vereinbarkeit von Familie und Beruf

